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Zweites Gesetz zur Änderung 
des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes1 

Vom 20. April 2004 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 
Änderung des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes 

Das Brandenburgische Naturschutzgesetz vom 25. Juni 1992 
(GVBl. I S. 208), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes 
vom 10. Juli 2002 (GVBl. I S. 62, 72), wird wie folgt geändert: 

1.	 Die Inhaltsübersicht wird wie folgt gefasst: 

„Inhaltsübersicht 

Abschnitt 1

Allgemeine Vorschriften


§ 1 Ziele, Grundsätze und allgemeine Pflichten 
§ 1a Biotopverbund 
§ 1b Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft 
§ 1c Umweltbildung 
§ 2 Vertraglicher Naturschutz 
§ 2a Begriffe 

Abschnitt 2

Landschaftsplanung, Umweltbeobachtung


§ 3 Aufgaben der Landschaftsplanung 
§ 4 Inhalte und Fortschreibung der Landschaftspla

nung

§ 5 Landschaftsprogramm

§ 6 Landschaftsrahmenpläne

§ 7 Landschafts- und Grünordnungspläne

§ 8 Zusammenwirken bei der Planung

§ 9 Umweltbeobachtung


Abschnitt 3

Eingriffe in Natur und Landschaft


§ 10 Begriff des Eingriffs in Natur und Landschaft 
§ 11 Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft in der Ein

griffsregelung 
§ 12 Vermeidung, Ausgleich und Ersatz von Beeinträch

tigungen, Unzulässigkeit von Eingriffen 

Dieses Gesetz dient der Umsetzung folgender Richtlinien: 
1.	 Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der 

natürlichen Lebensräume sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen 
(ABl. EG Nr. L 206 S. 7), zuletzt geändert am 27. Oktober 1997 (ABl. 
EG Nr. L 305 S. 42) 

2.	 Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 2. April 1979 über die Erhal
tung der wild lebenden Vogelarten (ABl. EG Nr. L 103 S. 1), zuletzt 
geändert am 29. Juli 1997 (ABl. EG Nr. L 223 S. 9), 

3.	 Richtlinie 1999/22/EG des Rates vom 29. März 1999 über die Haltung 
von Wildtieren in Zoos (ABl. EG Nr. L 94 S. 24). 

§ 13 (weggefallen) 
§ 14 Anrechnung vorgezogener Maßnahmen, Maßnah

men- und Flächenpools 
§ 15 Ersatzzahlung 
§ 16 (weggefallen) 
§ 17 Zuständigkeit und Verfahren bei Eingriffen, Um

weltverträglichkeitsprüfung 
§ 18 Darlegungspflicht, Durchführung von Ausgleichs

und Ersatzmaßnahmen 

Abschnitt 4 
Schutzausweisungen 

§ 19	 Allgemeine Vorschriften 
§ 20	 Nationalparks 
§ 21	 Naturschutzgebiete 
§ 22	 Landschaftsschutzgebiete 
§ 23	 Naturdenkmale 
§ 24	 Geschützte Landschaftsbestandteile 
§ 25	 Biosphärenreservate 
§ 26	 Naturparks 
§ 26a	 Europäisches Netz „Natura 2000“ 
§ 26b	 Schutzgebiete 
§ 26c	 Schutzvorschriften 
§ 26d	 Verträglichkeit und Unzulässigkeit von Projekten, 

Ausnahmen 
§ 26e	 Pläne 
§ 26f	 Verhältnis zu anderen Rechtsvorschriften 
§ 26g	 Zuständigkeiten 
§ 27	 Einstweilige Sicherstellung 
§ 28	 Verfahren der Unterschutzstellung 
§ 29	 Unbeachtlichkeit von Mängeln, Behebung von 

Fehlern 
§ 30	 Bezeichnung, Registrierung 

Abschnitt 5 
Gesetzlich geschützte Teile von Natur und Landschaft 

§ 31 Alleen 
§ 32 Schutz bestimmter Biotope 
§ 33 Horststandorte 
§ 34 Nist-, Brut- und Lebensstätten 
§ 35 Schutz von Gewässern und Uferzonen 
§ 36 (weggefallen) 

Abschnitt 6 
Schutz und Pflege wild lebender Tier- und Pflanzenar
ten 

§ 37	 Aufgaben des Artenschutzes 
§ 38	 Allgemeiner Schutz wild lebender Tier- und Pflan

zenarten 
§ 39	 Entnahmen aus der Natur 
§ 40	 Aussetzen von Tieren und Ansiedeln von Pflanzen 
§ 41	 (weggefallen) 
§ 42	 Arten- und Biotopschutzprogramme, Rote Liste 
§ 43	 Tiergehege 
§ 43a	 Zoos 

1 
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Abschnitt 7 
Erholung in Natur und Landschaft 

§ 44 Betreten der freien Landschaft 
§ 45 (weggefallen) 
§ 46 Zulässigkeit von Sperren 
§ 47 (weggefallen) 
§ 48 Bauverbote an Gewässern 
§ 49 Zelten und Aufstellen von Wohnwagen 
§ 50 (weggefallen) 
§ 51 Wegebenutzung 

Abschnitt 8 
Behörden und Einrichtungen des Naturschutzes 

§ 52 Naturschutzbehörden 
§ 53 Unterrichtungs- und Weisungsrecht 
§ 54 Aufgaben, Befugnisse und Zuständigkeiten der Na

turschutzbehörden 
§ 55 Fachbehörde für Naturschutz und Landschaftspflege 
§ 56 (weggefallen) 
§ 57 (weggefallen) 
§ 58 Verwaltung der Großschutzgebiete 
§ 59 Naturschutzfonds 
§ 60 Zusammenarbeit der Naturschutzbehörden mit an

deren Behörden 
§ 61 Naturschutzhelfer 
§ 62 Naturschutzbeiräte 
§ 63 Anerkennung und Mitwirkung von Naturschutz

verbänden 
§ 64 (weggefallen) 
§ 65 Klagebefugnis von Naturschutzverbänden 
§ 66 Datenverarbeitung 
§ 67 (weggefallen) 

Abschnitt 9 
Beschränkung von Rechten, Ausnahmen und Befreiungen 

§ 68 Duldungspflicht 
§ 69 Vorkaufsrecht 
§ 70 Enteignung 
§ 71 Entschädigung für Nutzungsbeschränkungen 
§ 72 Ausnahmen, Befreiungen 
§ 72a Freistellung von naturschutzrechtlichen Zulassungs

pflichten für Maßnahmen zur Verkehrssicherung 

Abschnitt 10 
Ordnungswidrigkeiten 

§ 73 Verstöße gegen Bestimmungen des Naturschutzge
setzes 

§ 74 Geldbuße 
§ 75 Einziehung 

Abschnitt 11 
Übergangs- und Schlussbestimmungen 

§ 76 Außer-Kraft-Treten von Rechtsvorschriften 

§ 77 Überleitung der Baumschutzverordnung

§ 78 Überleitung anderer Vorschriften

§ 79 Übergangsvorschriften

§ 79a Härte- und Ausgleichsregelung

§ 80 In-Kraft-Treten“.


2.	 § 1 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Natur und Landschaft sind aufgrund ihres eigenen 
Wertes und als Lebensgrundlagen des Menschen auch 
in Verantwortung für die künftigen Generationen im 
besiedelten und unbesiedelten Bereich so zu schützen, 
zu pflegen, zu entwickeln und, soweit erforderlich, 
wiederherzustellen, dass 

1.	 die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Natur
haushalts, 

2.	 die Regenerationsfähigkeit und nachhaltige Nut
zungsfähigkeit der Naturgüter, 

3.	 die Tier- und Pflanzenwelt einschließlich ihrer Le
bensstätten und Lebensräume sowie 

4.	 die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Er
holungswert von Natur und Landschaft 

auf Dauer gesichert sind (Ziele des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege).“ 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„Die Ziele des Naturschutzes und der Landschafts
pflege sind insbesondere nach Maßgabe folgender 
Grundsätze zu verwirklichen, soweit es im Einzel
fall zur Verwirklichung erforderlich, möglich und 
unter Abwägung aller sich aus den Zielen nach Ab
satz 1 ergebenden Anforderungen untereinander 
und gegen die sonstigen Anforderungen der Allge
meinheit an Natur und Landschaft angemessen 
ist:“. 

bb) Nummer 1 wird wie folgt gefasst: 

„1. Der Naturhaushalt ist in seinen räumlich ab
grenzbaren Teilen so zu sichern, dass die den 
Standort prägenden biologischen Funktionen, 
Stoff- und Energieflüsse sowie landschaftliche 
Strukturen, insbesondere Brandenburgs typi
sche Landschaften und Naturräume wie groß
räumige Niederungs- und Feuchtgebiete, Flie
ße, Seenketten, Heiden, Ländchen, Hügellän
der, Platten sowie geomorphologische Sonder
bildungen einschließlich ihrer Übergangsberei
che erhalten, entwickelt oder, soweit erforder
lich, wiederhergestellt werden.“ 
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cc) Nummer 2 wird wie folgt gefasst: 

„2. Die wild lebenden Tiere und Pflanzen und ihre 
Lebensgemeinschaften sind als Teil des Natur
haushalts in ihrer natürlichen und historisch 
gewachsenen Artenvielfalt zu schützen. Ihre 
Lebensräume (Biotope) und sonstigen Lebens
bedingungen sind auf einem ausreichenden Teil 
der Landesfläche zu schützen, zu pflegen, zu 
entwickeln oder, soweit erforderlich, wieder
herzustellen. Biotop-Verbundsysteme sind zu 
erhalten oder zu schaffen. Die natürlichen 
Wanderwege und Rastplätze der wild lebenden 
Tierarten sind zu erhalten oder, soweit erfor
derlich, wiederherzustellen.“ 

dd) In Nummer 3 wird die Angabe „(Biotop-Verbund-
systeme)“ gestrichen. 

ee) Nummer 4 wird wie folgt gefasst: 

„4. Als ökologisch wertvolle Biotope sind natürli
che oder naturnahe Wälder, Gewässer ein
schließlich ihrer Uferzonen und Feuchtgebiete, 
insbesondere Sumpf- und Moorflächen, Ver
landungszonen, Altarme von Gewässern, Tei
che und Tümpel, sowie Trockenstandorte in ih
rer natürlichen Umwelt zu erhalten, zu entwi
ckeln oder, soweit erforderlich, wiederherzu
stellen. Beim Ausbau und der Unterhaltung 
von Gewässern haben ingenieur-biologische 
Maßnahmen Vorrang vor technischen Metho
den. Nicht naturnah ausgebaute natürliche Ge
wässer sind soweit wie möglich in einen natur
nahen Zustand zurückzuführen. Eine Beein
trächtigung der natürlichen Aufnahmefähigkeit 
des Bodens für Niederschlags- und Schmelz
wasser sowie seiner natürlichen Filterwirkung 
gegenüber möglichen Verunreinigungen des 
Grundwassers ist zu vermeiden. Änderungen 
des Grundwasserspiegels, die zu einer Zerstö
rung oder nachhaltigen Beeinträchtigung 
schutzwürdiger Biotope führen können, sind zu 
vermeiden; unvermeidbare Beeinträchtigungen 
sind auszugleichen. Gewässer dürfen nicht 
durch Schadstoffeintrag oder durch die Bewirt
schaftung der Uferzonen gefährdet werden.“ 

ff) Nummer 5 wird wie folgt gefasst: 

„5. Schädliche Umwelteinwirkungen sind auch 
durch Maßnahmen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege gering zu halten; empfindli
che Bestandteile des Naturhaushalts dürfen 
nicht nachhaltig geschädigt werden. Bei der 
landwirtschaftlichen Bodennutzung erfolgt dies 
durch geeignete Wirtschaftsweisen, die wild le
benden Tieren und Pflanzen einen ausreichen
den Lebensraum erhalten, auf geschlossene, 
schadstoffarme Stoffkreisläufe sowie einen 
ausgeglichenen Wasserhaushalt zielen und eine 

weitere Anreicherung des Grundwassers mit 
Schadstoffen verhindern sollen.“ 

gg) Nummer 6 wird wie folgt gefasst: 

„6. Bei der Planung von ortsfesten baulichen Anla
gen, Verkehrswegen, Energieleitungen und ähn
lichen Vorhaben sind die natürlichen Land
schaftsstrukturen zu berücksichtigen. Verkehrs
wege, Energieleitungen und ähnliche Vorhaben 
sollen so zusammengefasst werden, dass die 
Zerschneidung und der Verbrauch von Land
schaft so gering wie möglich gehalten werden.“ 

hh) In Nummer 7 wird das Wort „Waldreste“ durch die 
Wörter „naturnahe Wälder“ ersetzt. 

ii) Nummer 8 wird wie folgt gefasst: 

„8. Die Landschaft ist in ihrer Vielfalt, Eigenart 
und Schönheit auch wegen ihrer Bedeutung als 
Erlebnis- und Erholungsraum des Menschen zu 
sichern. Beeinträchtigungen des Erlebnis- und 
Erholungswertes der Landschaft sind zu ver
meiden. Zum Zwecke der Erholung sind nach 
ihrer Beschaffenheit und Lage geeignete Flä
chen zu schützen und, wo notwendig, zu pfle
gen, zu gestalten und zugänglich zu erhalten 
oder zu machen. Vor allem im siedlungsnahen 
Bereich sind ausreichend Flächen für die Erho
lung bereitzustellen. Zur Erholung im Sinne 
des Satzes 3 gehören auch natur- und land
schaftsverträgliche sportliche Betätigungen in 
der freien Natur.“ 

jj) Nummer 9 wird wie folgt gefasst: 

„9. Die Naturgüter sind, soweit sie sich nicht er
neuern, sparsam und schonend zu nutzen. Der 
Nutzung sich erneuernder Naturgüter kommt 
besondere Bedeutung zu; sie dürfen nur so ge
nutzt werden, dass sie nachhaltig zur Verfü
gung stehen.“ 

kk) Nach Nummer 9 werden folgende Nummern 10 bis 
16 angefügt: 

„10. Böden sind so zu erhalten, dass sie ihre Funk
tionen im Naturhaushalt erfüllen können. Na
türliche oder von Natur aus geschlossene Pflan
zendecken sowie die Ufervegetation sind zu si
chern. Für nicht land- oder forstwirtschaftlich 
oder gärtnerisch genutzte Böden, deren Pflan
zendecke beseitigt worden ist, ist eine standort
gerechte Vegetationsentwicklung zu ermög
lichen. Bodenerosionen sind zu vermeiden. 

11. 	Zur Sicherung der Leistungs- und Funktions
fähigkeit des Naturhaushalts ist die biologi
sche Vielfalt zu erhalten und zu entwickeln. 
Sie umfasst die Vielfalt an Lebensräumen und 
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Lebensgemeinschaften, an Arten sowie die ge
netische Vielfalt innerhalb der Arten. 

schaften auf dem Gebiet des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege sind zu unterstützen. Die Errichtung 
des Europäischen ökologischen Netzes 'Natura 2000' 

12. Beeinträchtigungen des Klimas sind zu ver
meiden; hierbei kommt dem Aufbau einer 

ist zu fördern. Sein Zusammenhalt ist zu wahren und, 
auch durch die Pflege und Entwicklung eines Biotop

nachhaltigen Energieversorgung, insbesondere verbunds, zu verbessern.“ 
durch zunehmende Nutzung erneuerbarer 
Energien, besondere Bedeutung zu. Auf den d) Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 
Schutz und die Verbesserung des Klimas, ein
schließlich des örtlichen Klimas, ist auch 
durch Maßnahmen des Naturschutzes und der 

„(4) Bei der Bewirtschaftung von Grundflächen im Ei
gentum oder Besitz von Land, Gemeinden, Gemeinde-

Landschaftspflege hinzuwirken. Wald und verbänden und sonstigen juristischen Personen des öf
sonstige Gebiete mit günstiger kleinklimati
scher Wirkung sowie Luftaustauschbahnen 

fentlichen Rechts sollen die Ziele und Grundsätze des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege in besonderer 

sind zu erhalten, zu entwickeln und, soweit er- Weise berücksichtigt werden. Für den Naturschutz be
forderlich, wiederherzustellen. sonders wertvolle Grundflächen sollen, soweit ange

messen, in ihrer ökologischen Beschaffenheit nicht 
13. Beim Aufsuchen und bei der Gewinnung von nachteilig verändert werden. Die Sätze 1 und 2 stehen 

Bodenschätzen, bei Abgrabungen und Auf
schüttungen sind dauernde Schäden des Na-

der Erfüllung bestimmter öffentlicher Zweckbindun
gen von Grundflächen nicht entgegen.“ 

turhaushalts und Zerstörungen wertvoller 
Landschaftsteile zu vermeiden. Dies gilt auch 
für den Einsatz von Abfällen, soweit es sich 

e) Absatz 5 wird wie folgt gefasst: 

nicht um am Standort oder, in Bezug auf Stra- „(5) Die in Absatz 4 genannten juristischen Personen 
ßenbaumaßnahmen, an einem vergleichbaren 
Standort angefallenes Bodenmaterial handelt. 

stellen in ihrem Eigentum oder Besitz stehende Grund
flächen, die sich für die naturverträgliche Erholung der 

Unvermeidbare Beeinträchtigungen von Natur Bevölkerung eignen oder den Zugang der Allgemein-
und Landschaft sind insbesondere durch För
derung natürlicher Sukzession, Renaturierung, 

heit zu solchen Grundflächen ermöglichen oder er
leichtern, in angemessenem Umfang für die Erholung 

naturnahe Gestaltung oder Wiedernutzbarma bereit, soweit dies mit einer nachhaltigen Nutzung und 
chung auszugleichen oder zu mindern. den sonstigen Zielen von Naturschutz und Land

schaftspflege vereinbar ist und eine öffentliche Zweck
14. Unbebaute Bereiche sind wegen ihrer Bedeu bindung nicht entgegensteht.“ 

tung für den Naturhaushalt und für die Erho
lung insgesamt und auch im Einzelnen in der 3. Nach § 1 werden folgende §§ 1a bis 1c eingefügt: 
dafür erforderlichen Größe und Beschaffen
heit zu erhalten. Nicht mehr benötigte versie
gelte Flächen sind zu renaturieren oder, soweit 

„§ 1a 
Biotopverbund 

eine Entsiegelung nicht möglich oder nicht zu
mutbar ist, der natürlichen Entwicklung zu 
überlassen. 

(1) Auf mindestens 10 Prozent der Landesfläche soll ein 
Netz räumlich oder funktional verbundener Biotope (Bio
topverbund) geschaffen werden. Der Biotopverbund soll 

15. Historische Kulturlandschaften und -land
schaftsteile von besonderer Eigenart, ein

länderübergreifend erfolgen. Das Land stimmt sich hierzu 
mit den angrenzenden Ländern ab. 

schließlich solcher von besonderer Bedeutung 
für die Eigenart oder Schönheit geschützter 
oder schützenswerter Kultur-, Bau- und Bo-

(2) Der Biotopverbund dient der nachhaltigen Sicherung 
von heimischen Tier- und Pflanzenarten und deren Popula

dendenkmäler, sind zu erhalten. tionen einschließlich ihrer Lebensräume und Lebensge

16. Das allgemeine Verständnis für die Ziele und 
meinschaften sowie der Bewahrung, Wiederherstellung 
und Entwicklung funktionsfähiger ökologischer Wechsel-

Aufgaben des Naturschutzes und der Land beziehungen. Die Funktionsfähigkeit des Biotopverbunds 
schaftspflege ist mit geeigneten Mitteln zu för
dern. Bei Maßnahmen des Naturschutzes und 

ist insbesondere auch für wandernde Tierarten zu gewähr
leisten. Der Biotopverbund kann auch der Verbesserung 

der Landschaftspflege ist ein frühzeitiger In der ökologischen Kohärenz des Europäischen Netzes 'Na
formationsaustausch mit Betroffenen und der tura 2000' dienen. 
interessierten Öffentlichkeit zu gewährleisten.“ 

(3) Der Biotopverbund besteht aus Kernflächen, Verbin-
c) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt: dungsflächen und Verbindungselementen. Bestandteile des 

Biotopverbunds sind: 
(2a) Die internationalen Bemühungen und die Verwirk
lichung der Rechtsakte der Europäischen Gemein 1. festgesetzte Nationalparks, 
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2.	 im Rahmen des § 32 gesetzlich geschützte Biotope, 

3.	 Naturschutzgebiete und Gebiete von gemeinschaft
licher Bedeutung, 

4.	 weitere Flächen und Elemente, einschließlich 

a)	 Teilen von Landschaftsschutzgebieten, Naturparks, 
Biosphärenreservaten und Europäischen Vogel
schutzgebieten, 

b)	 Landschaftsstrukturelementen, 

wenn sie zur Erreichung des in Absatz 2 genannten 
Zieles geeignet sind. 

Die durch den Biotopverbund im Sinne des Absatzes 2 zu 
sichernden Tier- und Pflanzenarten, die artbezogenen Kri
terien zur Bestimmung der für den Biotopverbund geeigne
ten und erforderlichen Flächen und Elemente sowie die 
Räume, in denen der Biotopverbund errichtet werden soll, 
werden durch die Fachbehörde für Naturschutz und Land
schaftspflege ermittelt und im Landschaftsprogramm (§ 5) 
dargestellt. 

(4) Die für den Biotopverbund geeigneten und erforder
lichen Kernflächen, Verbindungsflächen und Verbindungs
elemente sind in den Landschaftsrahmenplänen (§ 6) und 
Landschaftsplänen (§ 7) darzustellen und - soweit nicht be
reits erfolgt - durch planungsrechtliche Festlegungen, lang
fristige Vereinbarungen (Vertragsnaturschutz), Ausweisung 
geeigneter Gebiete und Objekte im Sinne des § 19 Abs. 1 
oder andere geeignete Maßnahmen rechtlich zu sichern, 
um einen Biotopverbund dauerhaft zu gewährleisten. 

§ 1b 
Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft 

(1) Bei Maßnahmen des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege ist die besondere Bedeutung einer natur
und landschaftsverträglichen Land-, Forst- und Fischerei
wirtschaft gemäß den Absätzen 4 bis 6 für die Erhaltung 
der Kultur- und Erholungslandschaft zu berücksichti
gen. 

(2) Der Ausgleich von Nutzungsbeschränkungen in der 
Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft bestimmt sich nach 
§ 71. 

(3) Die zur Vernetzung von Biotopen besonders geeigneten 
linearen und punktförmigen Landschaftsstrukturelemente 
sowie deren erforderliche Mindestdichte werden von der 
Fachbehörde für Naturschutz und Landschaftspflege für 
den jeweiligen Naturraum ermittelt und im Landschafts
programm (§ 5) dargestellt. 

(4) Die Landwirtschaft hat neben den Anforderungen, die 
sich aus den für die Landwirtschaft geltenden Vorschriften 
und § 17 Abs. 2 des Bundes-Bodenschutzgesetzes ergeben, 
insbesondere die folgenden Grundsätze der guten fach
lichen Praxis zu beachten: 

1.	 Bei der landwirtschaftlichen Nutzung muss die Bewirt
schaftung standortangepasst erfolgen und die nachhal
tige Bodenfruchtbarkeit und langfristige Nutzbarkeit 
der Flächen gewährleistet werden. 

2.	 Vermeidbare Beeinträchtigungen von vorhandenen 
Biotopen sind zu unterlassen. § 32 bleibt unberührt. 

3.	 Die zur Vernetzung von Biotopen erforderlichen Land
schaftsstrukturelemente sind in ihrem Bestand zu er
halten und nach Möglichkeit zu vermehren. 

4.	 Die Tierhaltung hat in einem ausgewogenen Verhältnis 
zum Pflanzenbau zu stehen; schädliche Umweltauswir
kungen sind zu vermeiden. 

5.	 Auf erosionsgefährdeten Hängen, in Überschwem
mungsgebieten, auf Standorten mit hohem Grundwas
serstand sowie auf Moorstandorten ist ein Grünland
umbruch zu unterlassen. 

6.	 Die natürliche Ausstattung der Nutzfläche (Boden, 
Wasser, Flora, Fauna) darf nicht über das zur Erzielung 
eines nachhaltigen Ertrages erforderliche Maß hinaus 
beeinträchtigt werden. 

7.	 Eine schlagspezifische Dokumentation über den Ein
satz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln ist nach 
Maßgabe des landwirtschaftlichen Fachrechts zu füh
ren. 

8.	 Bei der landwirtschaftlichen Bodennutzung verwende
tes Bindematerial soll nach seinem Einsatz aus der 
freien Landschaft entfernt werden. 

Der für Naturschutz und Landschaftspflege zuständige 
Fachminister wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem 
für Landwirtschaft zuständigen Fachminister durch 
Rechtsverordnung die Grundsätze der guten fachlichen 
Praxis in der Landwirtschaft zu konkretisieren. 

(5) Die Bewirtschaftung des Waldes hat insbesondere dem 
Ziel der Erhaltung und Entwicklung naturnaher Wälder mit 
einem hinreichenden Anteil standortheimischer Forstpflan
zen zu dienen. Sie hat nachhaltig und in naturnahen Wäl
dern ohne Kahlschläge zu erfolgen. Das Nähere regelt das 
Waldgesetz des Landes Brandenburg. 

(6) Bei der fischereiwirtschaftlichen Nutzung der oberirdi
schen Gewässer sind diese einschließlich ihrer Uferzonen 
als Lebensstätten und Lebensräume für heimische Tier
und Pflanzenarten zu erhalten und zu fördern. Der Besatz 
dieser Gewässer mit nicht heimischen Tierarten ist grund
sätzlich zu unterlassen. Bei Fischzuchten und Teichwirt
schaften der Binnenfischerei sind Beeinträchtigungen der 
heimischen Tier- und Pflanzenarten auf das zur Erzielung 
eines nachhaltigen Ertrages erforderliche Maß zu be
schränken. Das Nähere, insbesondere die Zulässigkeit von 
Ausnahmen für Fischzuchten und Teichwirtschaften der 
Binnenfischerei, regelt das Fischereigesetz für das Land 
Brandenburg. 
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§ 1c 
Umweltbildung 

Das Verantwortungsbewusstsein der Menschen für ein 
pflegliches Verhalten gegenüber Natur und Landschaft soll 
geweckt und zu einem verantwortungsvollen Umgang mit 
den Naturgütern angeregt werden. Das allgemeine Ver
ständnis für die Natur und die Umwelt ist durch die Bil
dungs-, Erziehungs- und Informationsträger aller Ebenen 
zu verbessern. Das gilt insbesondere für Angebote über 
die 

1.	 Bedeutung von Natur und Landschaft, 

2.	 Aufgaben des Naturschutzes, 

3.	 Grundlagen der Ökologie und der ökologischen Zu
sammenhänge, 

4.	 ökologischen, ökonomischen und gesellschaftlichen 
Auswirkungen des menschlichen Handelns auf Natur 
und Landschaft, 

5.	 Rechtsgrundlagen des Umwelt- und Naturschutzes.“ 

4.	 In § 2 Satz 1 werden die Wörter „und die nach § 59 zustän
dige Stiftung“ gestrichen. 

5.	 Nach § 2 wird folgender § 2a eingefügt: 

„§ 2a 
Begriffe 

(1) Im Sinne dieses Gesetzes und des Bundesnaturschutz-
gesetzes bedeutet 

1.	 Naturhaushalt 

seine Bestandteile Boden, Wasser, Luft, Klima, Tiere 
und Pflanzen sowie das Wirkungsgefüge zwischen ih
nen, 

2. Biotope

Lebensstätten und Lebensräume wild lebender Tiere 
und Pflanzen, 

3.	 Biotope von gemeinschaftlichem Interesse 

die in Anhang I der Richtlinie 92/43/EWG des Rates 
vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Le
bensräume sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen 
(ABl. EG Nr. L 206 S. 7), zuletzt geändert durch die 
Richtlinie 97/62/EG vom 27. Oktober 1997 (ABl. EG 
Nr. L 305 S. 42), aufgeführten Lebensräume, 

4.	 prioritäre Biotope 

die in Anhang I der Richtlinie 92/43/EWG mit einem 
Sternchen (*) gekennzeichneten Biotope, 

5.	 Landschaftsstrukturelemente 

a)	 Flurgehölze aller Art wie Alleen, Baumreihen, 
Baumgruppen, Streuobstwiesen, Einzelbäume, He
cken und Gebüschinseln, naturnahe Waldränder, 

b)	 inselartige Trockenrasen, Nass- und Feuchtwiesen 
sowie naturnahe Moore, Röhrichte und Seggenrie
de, 

c)	 Kleingewässer aller Art wie Sölle, Bäche und Tei
che, Sukzessionsstadien von Sand-, Ton- und Mer
gelgruben, Lesesteinhaufen, Steinriegel und Tro
ckenmauern, 

6.	 Gewässerrandstreifen 

an Gewässern landseitig der Böschungsoberkante oder 
oberhalb der Mittelwasserlinie angrenzende variable, 
lineare Bänder natürlicher oder gepflanzter Vegetation, 

7.	 Uferzone (Litoral) 

Vegetationszonen im Flachwasserbereich von Gewäs
sern und außerhalb des Gewässers im Schwankungsbe
reich zwischen Hoch- und Niedrigwasser, 

8.	 Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung 

die in die Liste nach Artikel 4 Abs. 2 Unterabs. 3 der 
Richtlinie 92/43/EWG eingetragenen Gebiete, auch 
wenn sie noch nicht zu Schutzgebieten im Sinne dieses 
Gesetzes erklärt worden sind, 

9.	 Europäische Vogelschutzgebiete 

Gebiete im Sinne des Artikels 4 Abs. 1 und 2 der Richt
linie 79/409/EWG des Rates vom 2. April 1979 über 
die Erhaltung der wild lebenden Vogelarten (ABl. EG 
Nr. L 103 S. 1), zuletzt geändert durch die Richtli
nie 97/49/EG vom 29. Juli 1997 (ABl. EG Nr. L 223 
S. 9), 

10. Konzertierungsgebiete 

einem Konzertierungsverfahren nach Artikel 5 der 
Richtlinie 92/43/EWG unterliegende Gebiete von der 
Einleitung des Verfahrens durch die Kommission bis 
zur Beschlussfassung des Rates, 

11. Europäisches ökologisches Netz 'Natura 2000' 

das kohärente Europäische ökologische Netz ‘Natura 
2000’ gemäß Artikel 3 der Richtlinie 92/43/EWG, das 
aus den Gebieten von gemeinschaftlicher Bedeutung 
und den Europäischen Vogelschutzgebieten besteht, 

12. Erhaltungsziele 

die Erhaltung oder Wiederherstellung eines günstigen 
Erhaltungszustandes 
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a)	 der in Anhang I der Richtlinie 92/43/EWG aufge
führten natürlichen Lebensräume und der in An
hang II dieser Richtlinie aufgeführten Tier- und 
Pflanzenarten, die in einem Gebiet von gemein
schaftlicher Bedeutung vorkommen, 

b)	 der in Anhang I der Richtlinie 79/409/EWG aufge
führten und der in Artikel 4 Abs. 2 dieser Richtlinie 
genannten Vogelarten sowie ihrer Lebensräume, 
die in einem Europäischen Vogelschutzgebiet vor
kommen, 

13. Schutzzweck 

der sich aus Vorschriften über Schutzgebiete ergebende 
Schutzzweck, 

14. Projekte 

a)	 Vorhaben und Maßnahmen innerhalb eines Gebiets 
von gemeinschaftlicher Bedeutung oder eines Eu
ropäischen Vogelschutzgebiets, sofern sie einer be
hördlichen Entscheidung oder einer Anzeige an ei
ne Behörde bedürfen oder von einer Behörde 
durchgeführt werden, 

b)	 Eingriffe in Natur und Landschaft im Sinne des 
§ 10, sofern sie einer behördlichen Entscheidung 
oder einer Anzeige an eine Behörde bedürfen oder 
von einer Behörde durchgeführt werden und 

c)	 nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz geneh
migungsbedürftige Anlagen sowie Gewässerbenut
zungen, die nach dem Wasserhaushaltsgesetz einer 
Erlaubnis oder Bewilligung bedürfen, 

soweit sie, einzeln oder im Zusammenwirken mit ande
ren Projekten oder Plänen, geeignet sind, ein Gebiet 
von gemeinschaftlicher Bedeutung oder ein Europä
isches Vogelschutzgebiet erheblich zu beeinträchtigen; 
ausgenommen sind Projekte, die unmittelbar der Ver
waltung der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeu
tung oder der Europäischen Vogelschutzgebiete dienen, 

15. Pläne 

Pläne und Entscheidungen in vorgelagerten Verfahren, 
die bei behördlichen Entscheidungen zu beachten oder 
zu berücksichtigen sind, soweit sie einzeln oder im Zu
sammenwirken mit anderen Plänen oder Projekten ge
eignet sind, ein Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeu
tung oder ein Europäisches Vogelschutzgebiet erheb
lich zu beeinträchtigen; ausgenommen sind Pläne, die 
unmittelbar der Verwaltung der Gebiete von gemein
schaftlicher Bedeutung oder der Europäischen Vogel
schutzgebiete dienen, 

16. Erholung 

natur- und landschaftsverträglich ausgestaltetes Natur
und Freizeiterleben einschließlich natur- und land

schaftsverträglicher sportlicher Betätigung in der 
freien Natur, das die Verwirklichung der sonstigen Zie
le und Grundsätze des Naturschutzes und der Land
schaftspflege nicht beeinträchtigt, 

17. Kahlschlag 

Hiebsmaßnahmen, die zum Verlust des Waldcharakters 
führen und freilandähnliche Verhältnisse bewirken, 
entsprechend der Definition des Waldgesetzes des Lan
des Brandenburg. 

(2) Im Sinne dieses Gesetzes und des Bundesnaturschutz-
gesetzes bedeutet 

1.	 Tiere 

a)	 wild lebende, gefangene oder gezüchtete und nicht 
herrenlos gewordene sowie tote Tiere wild lebender 
Arten, 

b)	 Eier, auch im leeren Zustand, Larven, Puppen und 
sonstige Entwicklungsformen von Tieren wild le
bender Arten, 

c)	 ohne weiteres erkennbare Teile von Tieren wild le
bender Arten und 

d)	 ohne weiteres erkennbar aus Tieren wild lebender 
Arten gewonnene Erzeugnisse, 

2.	 Pflanzen 

a)	 wild lebende, durch künstliche Vermehrung ge
wonnene sowie tote Pflanzen wild lebender Arten, 

b)	 Samen, Früchte oder sonstige Entwicklungsformen 
von Pflanzen wild lebender Arten, 

c)	 ohne weiteres erkennbare Teile von Pflanzen wild 
lebender Arten und 

d)	 ohne weiteres erkennbar aus Pflanzen wild leben
der Arten gewonnene Erzeugnisse, 

3.	 Art 

jede Art, Unterart oder Teilpopulation einer Art oder 
Unterart; für die Bestimmung einer Art ist ihre wissen
schaftliche Bezeichnung maßgebend, 

4.	 Population 

eine biologisch oder geographisch abgegrenzte Zahl 
von Individuen, 

5.	 heimische Art 

eine wild lebende Tier- oder Pflanzenart, die ihr Ver
breitungsgebiet oder regelmäßiges Wanderungsgebiet 
ganz oder teilweise 
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a)	 im Inland hat oder in geschichtlicher Zeit hatte 
oder 

b)	 auf natürliche Weise in das Inland ausdehnt; 

als heimisch gilt eine wild lebende Tier- oder Pflanzen
art auch, wenn sich verwilderte oder durch mensch
lichen Einfluss eingebürgerte Tiere oder Pflanzen der 
betreffenden Art im Inland in freier Natur und ohne 
menschliche Hilfe über mehrere Generationen als Po
pulation erhalten, 

6.	 gebietsfremde Art 

eine wild lebende Tier- oder Pflanzenart, wenn sie in 
dem betreffenden Gebiet in freier Natur nicht oder seit 
mehr als 100 Jahren nicht mehr vorkommt, 

7.	 Arten von gemeinschaftlichem Interesse 

die in den Anhängen II, IV und V der Richtlinie 
92/43/EWG aufgeführten Tier- und Pflanzenarten, 

8.	 prioritäre Arten 

die in Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG mit einem 
Sternchen (*) gekennzeichneten Tier- und Pflanzenarten, 

9.	 europäische Vogelarten 

in Europa natürlich vorkommende Vogelarten im Sinne 
des Artikels 1 der Richtlinie 79/409/EWG, 

10. besonders geschützte Arten 

a)	 Tier- und Pflanzenarten, die in Anhang A oder B 
der Verordnung (EG) Nr. 338/97 des Rates vom 
9. Dezember 1996 über den Schutz von Exempla
ren wild lebender Tier- und Pflanzenarten durch 
Überwachung des Handels (ABl. EG 1997 Nr. L 61 
S. 1, Nr. L 100 S. 72, Nr. L 298 S. 70), zuletzt ge
ändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1497/2003 
vom 18. August 2003 (ABl. EG Nr. L 215/3) auf
geführt sind, 

b)	 nicht unter Buchstabe a fallende 

aa) Tier- und Pflanzenarten, die in Anhang IV der 
Richtlinie 92/43/EWG aufgeführt sind, 

bb) 'europäische Vogelarten', 

c)	 Tier- und Pflanzenarten, die in einer Rechtsverord
nung nach § 52 Abs. 1 des Bundesnaturschutzge
setzes aufgeführt sind, 

11. streng geschützte Arten 

besonders geschützte Arten, die 

a)	 in Anhang A der Verordnung (EG) Nr. 338/97, 

b)	 in Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG, 

c)	 in einer Rechtsverordnung nach § 52 Abs. 2 des 
Bundesnaturschutzgesetzes aufgeführt sind, 

12. gezüchtete Tiere 

Tiere, die in kontrollierter Umgebung geboren oder auf 
andere Weise erzeugt und deren Elterntiere rechtmäßig 
erworben worden sind, 

13. künstlich vermehrte Pflanzen 

Pflanzen, die aus Samen, Gewebekulturen, Stecklingen 
oder Teilungen unter kontrollierten Bedingungen her
angezogen worden sind, 

14. Anbieten 

Erklärung der Bereitschaft zu verkaufen oder zu kau
fen und ähnliche Handlungen, einschließlich der Wer
bung, der Veranlassung zur Werbung oder der Auffor
derung zu Verkaufs- oder Kaufverhandlungen, 

15. In-Verkehr-Bringen 

das Anbieten, Vorrätighalten zur Abgabe, Feilhalten 
und jedes Abgeben an andere, 

16. rechtmäßig 

in Übereinstimmung mit den jeweils geltenden Rechts
vorschriften zum Schutz der betreffenden Art im jewei
ligen Staat sowie mit Rechtsakten der Europäischen 
Gemeinschaften auf dem Gebiet des Artenschutzes und 
dem Washingtoner Artenschutzübereinkommen im 
Rahmen ihrer jeweiligen räumlichen und zeitlichen 
Geltung oder Anwendbarkeit, 

17. Mitgliedstaat 

ein Staat, der Mitglied der Europäischen Union ist, 

18. Drittland 

ein Staat, der nicht Mitglied der Europäischen Union ist. 

(3) Dem Verkaufen im Sinne dieses Gesetzes stehen das 
Tauschen und das entgeltliche Überlassen zum Gebrauch 
oder zur Nutzung gleich. 

(4) Wenn die in Absatz 2 Nr. 11 genannten Arten bereits 
aufgrund der bis zum 8. Mai 1998 geltenden Vorschriften 
unter besonderem Schutz standen, gilt als Zeitpunkt der 
Unterschutzstellung derjenige, der sich aus diesen Vor
schriften ergibt. Entsprechendes gilt für die in Absatz 2 
Nr. 12 genannten Arten, soweit sie nach den bis zum 8. Mai 
1998 geltenden Vorschriften als vom Aussterben bedroht 
bezeichnet waren. 

(5) Die Begriffsbestimmungen der Verordnung (EG) 
Nr. 338/97 bleiben unberührt. Soweit in diesem Gesetz auf 
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Anhänge der Verordnung (EG) Nr. 338/97, der Verordnung 
(EWG) Nr. 3254/91 des Rates vom 4. November 1991 zum 
Verbot von Tellereisen in der Gemeinschaft und der Ein
fuhr von Pelzen und Waren von bestimmten Wildtierarten 
aus Ländern, die Tellereisen oder den internationalen hu
manen Fangnormen nicht entsprechende Fangmethoden 
anwenden (ABl. EG Nr. L 308 S. 1), der Richtlinien 
92/43/EWG und 79/409/EWG und der Richtlinie 
83/129/EWG des Rates vom 28. März 1983 betreffend die 
Einfuhr in die Mitgliedstaaten von Fellen bestimmter Jung
robben und Waren daraus (ABl. EG Nr. L 163 S. 37), oder 
auf Vorschriften der genannten Rechtsakte verwiesen wird, 
in denen auf Anhänge Bezug genommen wird, sind diese 
jeweils in der sich aus den Veröffentlichungen im Amtsblatt 
Teil L der Europäischen Gemeinschaften ergebenden gel
tenden Fassung maßgeblich.“ 

6.	 Die Überschrift zu Abschnitt 2 wird wie folgt gefasst: 

„Abschnitt 2 
Landschaftsplanung, Umweltbeobachtung“. 

7.	 In § 3 Satz 3 werden nach dem Wort „Planungsentschei
dungen“ die Wörter „und Vorhaben, für die eine Pflicht zur 
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung be
steht, sowie für die Prüfung der Verträglichkeit von Projek
ten und Plänen nach den §§ 26d und 26e“ eingefügt. 

8.	 § 4 wird wie folgt geändert: 

a)	 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „Landschafts- und 
Grünordnungsplänen“ durch das Wort „Land
schaftsplänen“ ersetzt. 

bb) In Satz 2 Nr. 4 Buchstabe e wird das Wort „der“ 
durch die Wörter „von Natur und“ ersetzt. 

cc) In Satz 2 Nr. 4 Buchstabe f werden nach dem Wort 
„Erholung“ ein Komma und die Wörter „insbeson
dere der natur- und landschaftsverträglichen Sport
ausübung“ eingefügt und die Wörter „im Sinne des 
Abschnitts 7“ gestrichen. 

dd) In Satz 2 Nr. 4 Buchstabe f werden der Punkt durch 
ein Komma ersetzt und folgende Buchstaben g und 
h angefügt: 

„g) für Flächen und Landschaftsstrukturelemente, 
die wegen ihres Zustands, ihrer Lage oder ihrer 
natürlichen Entwicklungsmöglichkeiten für 
künftige Maßnahmen des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege oder zum Aufbau eines 
Biotopverbunds besonders geeignet sind, 

h)	 zum Aufbau und Schutz des Europäischen öko
logischen Netzes 'Natura 2000'.“ 

ee) Nach Satz 2 Nr. 4 Buchstabe h wird folgender Satz 3 
angefügt: 

„Auf die Verwertbarkeit der Darstellungen der 

Landschaftsplanung für die Raumordnungspläne 
und Bauleitpläne ist Rücksicht zu nehmen.“ 

b)	 In Absatz 2 werden die Wörter „Landschafts- und Grün
ordnungspläne“ durch das Wort „Landschaftspläne“ er
setzt. 

9.	 § 5 wird wie folgt geändert: 

a)	 In Satz 1 werden nach dem Wort „auf“ ein Komma und 
folgende Wörter angefügt: 

„das die landesweiten Erfordernisse und Maßnahmen 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege dar
stellt.“ 

b)	 Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 eingefügt: 

„Dabei sind die Ziele der Raumordnung zu beachten; 
die Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der Raum
ordnung sind zu berücksichtigen.“ 

c)	 Der bisherige Satz 2 wird Satz 3, wobei die Wörter „als 
Ziele der Raumordnung und Landesplanung“ gestri
chen werden. 

10. § 6 wird wie folgt geändert: 

a)	 In Absatz 1 werden nach dem Wort „Nationalparks“ 
das Komma und das Wort „Naturparks“ sowie die 
Wörter „sowie für die Braunkohlentagebaugebiete“ ge
strichen. 

b)	 Absatz 4 wird aufgehoben. 

c)	 Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 4 und wie folgt ge
fasst: 

„(4) Die Landschaftsrahmenpläne werden als Fachpläne 
auf der Grundlage des Landschaftsprogramms zur Dar
stellung der überörtlichen Erfordernisse und Maßnahmen 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege aufgestellt. 
Dabei sind die Ziele der Raumordnung zu beachten; die 
Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der Raumord
nung sind zu berücksichtigen. Die Landschaftsrahmen
pläne sind an das Landschaftsprogramm anzupassen.“ 

d)	 Der bisherige Absatz 6 wird Absatz 5, wobei die Wör
ter „als Ziele der Raumordnung und Landesplanung“ 
gestrichen werden. 

e)	 Nach Absatz 5 wird folgender Absatz 6 angefügt: 

„(6) Für das Gebiet kreisfreier Städte kann von der 
Aufstellung oder Fortschreibung von Landschaftsrah
menplänen abgesehen werden, wenn für das gesamte 
Gebiet ein flächendeckender Landschaftsplan nach § 7 
Abs. 1 aufgestellt wird und dieser auch die Funktion 
des Landschaftsrahmenplans übernimmt. Der Land
schaftsplan gilt in diesem Fall zugleich als Land
schaftsrahmenplan.“ 
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11. § 7 wird wie folgt geändert: 

a)	 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Die örtlichen Ziele, Erfordernisse und Maßnah
men des Naturschutzes und der Landschaftspflege sind 
von den Gemeinden als Träger der Bauleitplanung für 
das Gebiet der Gemeinde in Landschaftsplänen darzu
stellen. Dabei sind die Ziele der Raumordnung zu be
achten; die Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der 
Raumordnung sind zu berücksichtigen.“ 

b)	 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) Die Gemeinden als Träger der Bauleitplanung 
können für Teile des Gemeindegebiets Grünordnungs
pläne aufstellen. Bei der Aufstellung von Grünord
nungsplänen kann auf die in § 4 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 bis 3 
aufgeführten Darstellungen verzichtet werden.“ 

c)	 Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden nach den Wörtern „In Land
schafts- und Grünordnungsplänen“ die Wörter 
„nach den Absätzen 1 und 2“ eingefügt, die Anga
be „§§ 12 und 14“ durch die Angabe „§ 12“ ersetzt 
und die Wörter „oder festzusetzen“ gestrichen. 

bb) In Nummer 4 werden die Wörter „der Grundwas
sersituation“ durch die Wörter „des Grundwasser
dargebots“ ersetzt. 

d)	 Absatz 4 wird aufgehoben. 

e)	 Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 4. 

f)	 Nach Absatz 4 werden folgende Absätze 5 bis 7 ange
fügt: 

„(5) Die Inhalte der Landschafts- und Grünordnungs
pläne sind im Rahmen der Abwägung nach § 1 Abs. 6 
des Baugesetzbuches als Darstellungen oder Festset
zungen in die Bauleitpläne aufzunehmen. Die natur
schutzrechtlichen Darstellungen des Grünordnungs
plans zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft, die nicht die Vorausset
zungen des § 9 Abs. 4 des Baugesetzbuches erfüllen, 
können gemäß § 9 Abs. 4 des Baugesetzbuches als 
Festsetzungen in den Bebauungsplan aufgenommen 
werden. Für diese Festsetzungen sind die Verfahrens
vorschriften des Baugesetzbuches entsprechend anzu
wenden. Absatz 6 Satz 5 gilt entsprechend. 

(6) Soweit kein Bebauungsplan aufgestellt wird, kann 
die Gemeinde einen Grünordnungsplan als Satzung be
schließen. In diesem sind die Zweckbestimmung von 
Flächen und Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaß
nahmen im Sinne von Absatz 3 sowie die zur Errei
chung der Ziele des Naturschutzes und der Land
schaftspflege erforderlichen Ge- und Verbote festzuset
zen. Für das Verfahren zur Aufstellung von Grünord

nungsplänen nach Satz 1 gelten die Vorschriften für 
Bebauungspläne mit Ausnahme des § 10 Abs. 2 des 
Baugesetzbuches sowie die Vorschriften über die Ver
änderungssperre entsprechend. Eine Veränderungs
sperre kann ausgesprochen werden, wenn zu befürch
ten ist, dass durch Veränderungen der Zweck beabsich
tigter Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen 
gefährdet würde. Setzt ein Grünordnungsplan nach 
Satz 1 Schutz-, Pflege- oder Entwicklungsmaßnahmen 
fest, so kann ihre Durchführung dem Grundstücksei
gentümer, dem Nutzungsberechtigten oder, soweit die 
Maßnahmen dem Schutz gegen Immissionen oder dem 
Ausgleich vorhandener Verunstaltungen des Land
schaftsbildes dienen, dem Verursacher aufgegeben 
werden. 

(7) Bei der Aufstellung von Landschafts- und Grünord
nungsplänen durch kreisangehörige Gemeinden ist die 
untere Naturschutzbehörde und bei der Aufstellung 
durch kreisfreie Städte die Fachbehörde für Natur
schutz und Landschaftspflege zu beteiligen.“ 

12. § 8 wird wie folgt gefasst: 

„§ 8 
Zusammenwirken bei der Planung 

(1) Bei der Aufstellung der Programme und Pläne nach den 
§§ 5, 6 und 7 soll darauf Rücksicht genommen werden, 
dass die Verwirklichung der Ziele und Grundsätze des Na
turschutzes und der Landschaftspflege in benachbarten 
Ländern und im Bundesgebiet in seiner Gesamtheit sowie 
die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
in benachbarten Staaten nicht erschwert werden. 

(2) Ist aufgrund der natürlichen Gegebenheiten eine die 
Grenze des Landes überschreitende Planung erforderlich, 
sind bei der Erstellung der Programme und Pläne nach den 
§§ 5, 6 und 7 die Erfordernisse und Maßnahmen für die be
treffenden Gebiete mit den benachbarten Ländern abzu
stimmen.“ 

13. § 9 wird wie folgt gefasst: 

„§ 9 
Umweltbeobachtung 

(1) Zweck der Umweltbeobachtung ist, den Zustand des 
Naturhaushalts und seine Veränderungen, die Folgen sol
cher Veränderungen, die Einwirkungen auf den Naturhaus
halt und die Wirkungen von Umweltschutzmaßnahmen auf 
den Zustand des Naturhaushalts kontinuierlich zu ermit
teln, auszuwerten und zu bewerten. 

(2) Zuständig für die Umweltbeobachtung ist das Landes
umweltamt. Die bei den Landesbehörden zu Absatz 1 vor
liegenden und verfügbaren Daten sind auf Anforderung 
dem Landesumweltamt zur Verfügung zu stellen. § 66 
bleibt unberührt. Das Landesumweltamt nimmt die Ab
stimmung mit dem Bund und den anderen Ländern im Sin
ne des § 12 Abs. 3 des Bundesnaturschutzgesetzes vor.“ 
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14. § 10 wird wie folgt geändert: 

a)	 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Eingriffe in Natur und Landschaft im Sinne dieses 
Gesetzes sind Veränderungen der Gestalt oder Nutzung 
von Grundflächen oder Veränderungen des mit der be
lebten Bodenschicht in Verbindung stehenden Grund
wasserspiegels, die die Leistungs- und Funktionsfähig
keit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild er
heblich beeinträchtigen können.“ 

b)	 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 8 werden nach dem Wort „Wald“ die 
Wörter „nach dem Waldgesetz des Landes Bran
denburg“ eingefügt. 

bb) In Nummer 11 werden nach dem Wort „Bereich“ 
ein Komma und die Wörter „soweit die betroffene 
Grundfläche größer als 400 Quadratmeter ist“ ein
gefügt. 

c)	 Nach Absatz 2 werden folgende Absätze 3 und 4 ange
fügt: 

„(3) Nicht als Eingriffe gelten: 

1. 	 alle baugenehmigungsfreien Vorhaben gemäß § 55 
der Brandenburgischen Bauordnung bis auf Vorha
ben gemäß Absatz 2 Nr. 5, Absatz 7 Nr. 8 sowie 
Absatz 10 Nr. 2, 3 und 9 dieser Vorschrift, 

2.	 das Verlegen und die Unterhaltung oberirdischer 
und unterirdischer Versorgungs-, Entsorgungs- und 
Materialtransportleitungen innerhalb des Werkge
ländes, 

3.	 die Pflege, Restaurierung oder Rekonstruktion un
ter Denkmalschutz stehender Garten- oder Parkan
lagen entsprechend einer zwischen unterer Denk
malschutzbehörde und unterer Naturschutzbehörde 
einvernehmlich abgestimmten langfristigen garten
denkmalpflegerischen Zielstellung, 

4.	 die Errichtung von Lärmschutzwällen, sofern keine 
gesetzlich geschützten Biotope, Naturschutzgebie
te oder Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung 
davon betroffen sind. 

(4) § 21 Abs. 2 des Bundesnaturschutzgesetzes bleibt 
unberührt.“ 

15. § 11 wird wie folgt gefasst: 

„§ 11 
Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft 

in der Eingriffsregelung 

(1) Die land- und forstwirtschaftliche Bodennutzung und 
fischereiwirtschaftliche Flächennutzung ist nicht als Ein

griff in Natur und Landschaft anzusehen, soweit dabei die 
Ziele und Grundsätze des Naturschutzes und der Land
schaftspflege berücksichtigt werden. Die den in § 1 b Abs. 4 
bis 6 genannten Anforderungen sowie den Regeln der gu
ten fachlichen Praxis, die sich aus dem Recht der Land-, 
Forst- und Fischereiwirtschaft und § 17 Abs. 2 des Bundes-
Bodenschutzgesetzes ergeben, entsprechende land- und 
forstwirtschaftliche Bodennutzung und fischereiwirt
schaftliche Flächennutzung widerspricht in der Regel nicht 
den in Satz 1 genannten Zielen und Grundsätzen. 

(2) Nicht als Eingriff gilt auch die Wiederaufnahme einer 
land- oder forstwirtschaftlichen Bodennutzung oder fi
schereiwirtschaftlichen Flächennutzung, die aufgrund ver
traglicher Vereinbarungen oder aufgrund der Teilnahme an 
öffentlichen Programmen zur Bewirtschaftungsbeschrän
kung zeitweise eingeschränkt oder unterbrochen war, soweit 
diese innerhalb von fünf Jahren nach Auslaufen der Bewirt
schaftungsbeschränkungen wieder aufgenommen wird.“ 

16. § 12 wird wie folgt geändert: 

a)	 Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

„§ 12 
Vermeidung, Ausgleich und Ersatz von Beein
trächtigungen, Unzulässigkeit von Eingriffen“. 

b)	 In Absatz 1 Satz 2 werden nach dem Wort „Weise“ das 
Komma und die Wörter „insbesondere an einem ande
ren Standort,“ gestrichen. 

c)	 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) Der Verursacher hat vorübergehende unvermeid
bare Beeinträchtigungen innerhalb einer Frist zu besei
tigen, die von der nach § 17 Abs. 1 zuständigen Behör
de nach naturschutzfachlichen Kriterien bestimmt wird 
und auf Antrag verlängert werden kann. Nicht nur vor
übergehende unvermeidbare Beeinträchtigungen sind 
durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Land
schaftspflege vorrangig auszugleichen (Ausgleichs
maßnahmen) oder in sonstiger Weise zu kompensieren 
(Ersatzmaßnahmen). Ausgeglichen ist eine Beeinträch
tigung, wenn und sobald die beeinträchtigten Funktio
nen des Naturhaushalts wiederhergestellt sind und das 
Landschaftsbild landschaftsgerecht wiederhergestellt 
oder neu gestaltet ist. In sonstiger Weise kompensiert 
ist eine Beeinträchtigung, wenn und sobald die beein
trächtigten Funktionen des Naturhaushalts in der be
troffenen naturräumlichen Region in gleichwertiger 
Weise ersetzt sind. Das Gleiche gilt bei Beeinträchti
gungen des Landschaftsbildes, wenn und sobald das 
Landschaftsbild landschaftsgerecht neu gestaltet ist. 
Für die Erfüllung der Ausgleichs- und Ersatzpflicht 
haftet auch der Rechtsnachfolger des Verursachers.“ 

d)	 Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

„(3) Der Eingriff darf nicht zugelassen oder durchge
führt werden, wenn die Beeinträchtigungen nicht zu 
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vermeiden oder nicht in angemessener Frist auszuglei
chen oder in sonstiger Weise zu kompensieren sind und 
die Belange des Naturschutzes und der Landschafts
pflege bei der Abwägung aller Anforderungen an Natur 
und Landschaft anderen Belangen im Range vorgehen. 
Wenn als Folge eines Eingriffs Biotope zerstört wer
den, die für dort wild lebende Tiere und wild wachsen
de Pflanzen der streng geschützten Arten nicht ersetz
bar sind, ist der Eingriff nur zulässig, wenn er aus 
zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen 
Interesses gerechtfertigt ist.“ 

e) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 angefügt: 

„(4) Bei der Festsetzung von Art und Umfang der Maß
nahmen sind die Programme und Pläne nach den §§ 5, 6 
und 7 zu berücksichtigen. § 8 Abs. 3 des Waldgesetzes 
des Landes Brandenburg bleibt unberührt. Flächen für 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind in rechtlicher 
Hinsicht zu sichern. Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
sind in dem jeweils erforderlichen, im Zulassungsbe
scheid festzusetzenden Zeitraum entsprechend den Kom
pensationszielen zu unterhalten. Soweit erforderlich, 
kann die zuständige Behörde verlangen, dass Ausgleichs
oder Ersatzmaßnahmen bereits vor oder während der 
Durchführung des Eingriffs vorgenommen werden.“ 

17. § 13 wird aufgehoben. 

18. § 14 wird wie folgt gefasst: 

„§ 14 
Anrechnung vorgezogener Maßnahmen, Maßnahmen

und Flächenpools 

Der Verursacher eines Eingriffs kann seiner Kompensa
tionspflicht nach § 12 Abs. 2 auch dadurch nachkommen, 
dass er sich von der nach § 17 zuständigen Behörde als 
Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahme solche Maßnahmen des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege anrechnen lässt, 
von denen dauerhaft günstige Wirkungen auf die in § 10 
Abs. 1 genannten Schutzgüter ausgehen und die ohne 
rechtliche Verpflichtung bereits vor dem oder mit Beginn 
des Eingriffs durch ihn selbst oder einen Dritten durchge
führt worden sind. Voraussetzung für eine Anrechnung als 
Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahme ist, dass 

1.	 eine Dokumentation des Ausgangszustandes der aufge
werteten Flächen vorliegt, 

2.	 die Maßnahmen den Darstellungen und Festsetzungen 
der Landschaftsplanung entsprechen, 

3.	 die Inanspruchnahme der Grundstücke, auf denen 
Maßnahmen durchgeführt worden sind, als Grundstü
cke für Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen für den je
weiligen Eigentümer tatsächlich und rechtlich gesi
chert ist, insbesondere durch Eintragung einer be
schränkten persönlichen Dienstbarkeit. 

Maßnahmen nach Satz 1 und die dafür in Anspruch ge

nommenen Flächen sollen zweckentsprechend zu 
Maßnahmen- oder Flächenpools zusammengefasst wer
den.“ 

19. § 15 wird wie folgt geändert: 

a)	 Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

„§ 15 
Ersatzzahlung“. 

b)	 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Sind die Beeinträchtigungen nicht oder nicht voll
ständig ausgleichbar oder in sonstiger Weise kompen
sierbar und ist der Eingriff nach § 12 Abs. 3 zulässig, 
so hat der Verursacher Ersatz in Geld zu leisten (Er
satzzahlung). Eine Ersatzzahlung soll auch geleistet 
werden, wenn damit eine Aufwertung des Naturhaus
halts oder des Landschaftsbildes mit gleichen Aufwen
dungen besser verwirklicht werden kann. Die Ersatz
zahlung bemisst sich nach den Kosten der unterbliebe
nen Ersatzmaßnahme. Dazu gehören die im Einzelfall 
erforderlichen Kosten für deren Planung, die Flächen
bereitstellung und die Pflege. Bei erheblichen Beein
trächtigungen des Landschaftsbildes bemisst sich die 
Ersatzzahlung nach deren Umfang und Schwere.“ 

c)	 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) Die Ersatzzahlung ist als zweckgebundene Abgabe 
an das Land zu entrichten, das sie an die nach § 59 zu
ständige Stiftung weiterleitet, die sie für Maßnahmen 
im Sinne des § 59 Abs. 2 Nr. 1 und 2 in der betroffenen 
naturräumlichen Region, nach Möglichkeit im Gebiet 
des betroffenen Landkreises oder der kreisfreien Stadt 
verwendet. § 8 Abs. 4 des Waldgesetzes des Landes 
Brandenburg bleibt unberührt.“ 

d) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 angefügt: 

„(3) Die Ersatzzahlung ist mit der Gestattung des Ein
griffs festzusetzen. Sie ist vor Beginn des Eingriffs zu 
leisten. In der Zulassung kann eine andere Fälligkeit 
bestimmt werden; in diesen Fällen soll Sicherheit ge
leistet werden.“ 

20. § 16 wird aufgehoben. 

21. § 17 wird wie folgt geändert: 

a)	 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„Die Entscheidungen ergehen im Einvernehmen 
mit der gleichgeordneten Naturschutzbehörde; 
wird der Eingriff durch Landkreise oder kreisfreie 
Städte vorgenommen oder ist für die Zulassung des 
Eingriffs eine oberste Landesbehörde zuständig, 
ergeht die Entscheidung im Einvernehmen mit der 
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Fachbehörde für Naturschutz und Landschaftspfle
ge.“ 

bb) Nach Satz 1 werden folgende Sätze 2 bis 4 einge
fügt: 

„Das Einvernehmen gilt als erteilt, wenn es nicht 
binnen eines Monats nach Eingang des Ersuchens 
der Zulassungsbehörde unter Darlegung der Grün
de verweigert wird. Entscheidungen ergehen, so
weit für sie die Konzentrationswirkung nach § 75 
des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land 
Brandenburg gilt, im Benehmen mit der Natur
schutzbehörde. § 20 Abs. 3 und § 21 Abs. 3 des 
Bundesnaturschutzgesetzes bleiben unberührt.“ 

cc) Der bisherige Satz 2 wird Satz 5, wobei nach dem 
Wort „beteiligen“ das Komma und die Wörter „ins
besondere bereits bei der Prüfung, ob ein Eingriff 
im Sinne des Gesetzes gegeben ist“ gestrichen wer
den. 

f) 

auch von dem Eigentümer des betroffenen Grund
stücks verlangt werden, wenn ein Rückgriff auf den 
Verursacher nicht möglich ist und der Eigentümer mit 
dem Eingriff einverstanden war oder sein Einverständ
nis nach den Umständen des Falles anzunehmen ist. Ist 
die Wiederherstellung nicht möglich, finden die §§ 12 
und 15 Anwendung.“ 

Nach Absatz 7 wird folgender Absatz 8 angefügt: 

„(8) Soweit nicht in anderen Rechtsvorschriften oder in 
der Zulassung nach Absatz 1 oder der Genehmigung 
nach Absatz 3 etwas anderes bestimmt ist, erlischt diese 
Zulassung oder Genehmigung, wenn nicht innerhalb von 
drei Jahren nach Rechtskraft der Entscheidung mit we
sentlichen Eingriffsmaßnahmen begonnen oder ein be
gonnener Eingriff länger als ein Jahr unterbrochen wor
den ist. Die Frist kann in begründeten Ausnahmefällen 
auf Antrag verlängert werden. Die Frist kann auch rück
wirkend verlängert werden, wenn der Antrag vor Frist
ablauf bei der zuständigen Behörde eingegangen ist.“ 

dd) Nach Satz 5 wird folgender Satz 6 angefügt: 22. § 18 wird wie folgt geändert: 

b) 

„Dies gilt in Zweifelsfällen auch bereits bei der 
Prüfung, ob ein Eingriff im Sinne des Gesetzes ge
geben ist.“ 

Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

„§ 18 
Darlegungspflicht, Durchführung von 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen“. 

c) 

d) 

„(3) Eingriffe, für die keine sonstige behördliche Zu
lassung oder eine Anzeige vorgeschrieben sind, bedür
fen der Genehmigung durch die untere Naturschutzbe
hörde. Diese trifft die nach Absatz 1 erforderlichen 
Entscheidungen und Maßnahmen. Die Sätze 1 und 2 
gelten entsprechend, wenn für einen Eingriff auf die 
Durchführung eines grundsätzlich vorgeschriebenen 
Zulassungs- oder Anzeigeverfahrens im Einzelfall ver
zichtet wird.“ 

In Absatz 4 Satz 1 werden die Angabe „und § 14“ ge
strichen sowie nach den Wörtern „zu gewährleisten“ 
ein Semikolon und die Wörter „dazu gehören auch die 
in § 15 Abs. 1 Satz 4 aufgeführten Kosten“ eingefügt. 

Absatz 5 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden nach den Wörtern „kann die“ die 
Wörter „nach den Absätzen 1 oder 3“ eingefügt. 

b) Dem Absatz 1 wird folgender Absatz vorangestellt: 

„(1) Anträge und Anzeigen nach § 17 müssen in einem 
nach Art und Umfang des Eingriffs angemessenen Um
fang die für die Beurteilung des Eingriffs und die Ent
scheidungen der zuständigen Behörden erforderlichen 
Angaben enthalten, insbesondere über 

1. Ort, Art, Umfang und zeitlichen Ablauf des Ein
griffs, 

2. die vom Verursacher vorgesehenen Maßnahmen 
zur Vermeidung, zum Ausgleich und zum Ersatz 
der Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft 
nach Ort, Art, Umfang und zeitlichem Ablauf, 

3. die vom Verursacher vorgesehenen Maßnahmen 
zur rechtlichen Sicherung der Flächen für Maßnah
men nach Nummer 2. 

e) 

bb) In Satz 2 werden nach den Wörtern „kann sie“ die 
Wörter „die Nutzung untersagen und“ eingefügt. 

Absatz 6 wird wie folgt gefasst: 

„(6) Wird ein Eingriff ohne die erforderliche Zulassung 
oder Anzeige vorgenommen, so soll die zuständige Na
turschutzbehörde die Einstellung des Vorhabens anord
nen. Sie kann die Wiederherstellung des früheren Zu
standes oder die Untersagung der Nutzung anordnen. 
Die Wiederherstellung des früheren Zustandes kann 

c) 

Der Verursacher hat im Antrag oder in der Anzeige, 
spätestens aber vor der behördlichen Entscheidung 
über die Zulassung des Eingriffs oder zu einem von der 
Behörde in der Entscheidung festgelegten späteren 
Zeitpunkt den Nachweis der tatsächlichen und recht
lichen Verfügbarkeit der Grundflächen zu führen, auf 
denen die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen durchge
führt werden sollen.“ 

Der bisherige Absatz 1 wird Absatz 2 und wie folgt ge
ändert: 
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aa) Satz 1 wird nach den Wörtern „in einem land
schaftspflegerischen Begleitplan, der“ wie folgt ge
fasst: 

„entsprechend seinem Ergebnis zum Inhalt des 
Fachplans zu machen ist, über die Verpflichtung 
nach Absatz 1 hinaus alle zur Beurteilung des Ein
griffs und für die Entscheidung der zuständigen 
Behörde notwendigen Angaben vorzulegen, insbe
sondere“. 

bb) Nummer 1 wird wie folgt gefasst: 

„1. die ökologischen Gegebenheiten unter Hervor
hebung besonderer Werte und Funktionen des 
Naturhaushalts auf den vom Eingriff betroffe
nen Grundflächen darzustellen und zu bewer
ten,“. 

cc) In Nummer 2 werden die Wörter „Darstellung von 
Art, Umfang und zeitlichem Ablauf des Eingriffs 
und der“ durch die Wörter „durch den Eingriff“ er
setzt und nach den Wörtern „Natur und Land
schaft“ die Wörter „darzustellen und zu bewerten“ 
eingefügt. 

dd) Nummer 3 wird wie folgt gefasst: 

„3. die vorgesehenen Maßnahmen nach Absatz 1 
Satz 1 Nr. 2 und 3 zu begründen.“ 

ee) Nach Satz 1 werden folgende Sätze 2 und 3 ange
fügt: 

„Die Darstellungen haben durch Text und Karte zu 
erfolgen. Fachplan im Sinne von Satz 1 ist jeder 
nach öffentlichem Recht vorgeschriebene Plan, der 
durch den Träger eines Vorhabens vor dessen 
Durchführung aufzustellen ist unabhängig davon, 
in welchem Verfahren der Plan einer behördlichen 
Zulassung bedarf.“ 

d)	 Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3 und wie folgt ge
fasst: 

„(3) Die nach § 17 zuständige Behörde prüft die frist
und sachgerechte Durchführung der festgesetzten Aus
gleichs- und Ersatzmaßnahmen einschließlich der er
forderlichen Pflegemaßnahmen. Hierzu kann sie an
ordnen, dass der Verursacher ihr einen entsprechenden 
Bericht vorlegt; sie unterrichtet die zuständige Natur
schutzbehörde.“ 

23. § 19 wird wie folgt geändert: 

a)	 Dem Absatz 1 wird folgender Satz 2 angefügt: 

„Auf Rechtsverordnungen nach diesem Abschnitt und 
auf Verfügungen nach § 27 Abs. 2 finden die Vorschrif
ten des Ordnungsbehördengesetzes keine Anwen
dung.“ 

b)	 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) Die Rechtsverordnungen nach Absatz 1 bestim
men den Schutzgegenstand, den Schutzzweck, die zur 
Erreichung des Schutzzwecks erforderlichen Gebote 
und Verbote und, soweit erforderlich, die Pflege-, Ent
wicklungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen oder 
enthalten die erforderlichen Ermächtigungen hierzu. 
Soweit dies zur Sicherung des Schutzgegenstandes 
oder zur Verwirklichung des Schutzzwecks erforderlich 
ist, kann auch die unmittelbare Umgebung von Natur
denkmalen, geschützten Landschaftsbestandteilen und 
Naturschutzgebieten in die Schutzfestsetzung einbezo
gen werden. Nationalparks, Biosphärenreservate, Na
turparks, Landschaftsschutzgebiete und Naturschutz
gebiete können in Zonen mit einem dem jeweiligen 
Schutzzweck entsprechenden abgestuften Schutz ge
gliedert werden. Die Rechtsverordnungen können be
stimmte Handlungen von einer Genehmigung abhängig 
machen. Die Genehmigung darf nur erteilt werden, 
wenn die beabsichtigte Handlung dem besonderen 
Schutzzweck nicht oder nur unerheblich zuwiderläuft. 
Die Rechtsverordnungen können auch die Betretungs
befugnis nach dem Abschnitt 7 dieses Gesetzes sowie 
nach den §§ 15 bis 17 des Waldgesetzes des Landes 
Brandenburg einschränken. Die Bestimmungen des 
Waldgesetzes des Landes Brandenburg über den Wald
schutz und Waldbrandschutz bleiben von den Vor
schriften dieses Abschnitts unberührt; dies gilt nicht für 
den Waldschutz in Nationalparks und Naturschutzge
bieten. 

c)	 Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

„(3) Für den Erlass von Rechtsverordnungen nach § 21 
Abs. 1 Satz 3, § 22 Abs. 2, § 23 Abs. 2, § 24 Abs. 3 
Satz 1 oder § 27 Abs. 2 Satz 1 ist in Landkreisen der 
Kreistag, in kreisfreien Städten die Stadtverordnetenver
sammlung zuständig. Für den Erlass einer Verfügung 
nach § 27 Abs. 2 Satz 1 ist in Landkreisen der Landrat, 
in kreisfreien Städten der Oberbürgermeister zuständig.“ 

24. § 20 wird wie folgt geändert: 

a)	 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden nach den Wörtern „Nationalparks 
sind“ die Wörter „rechtsverbindlich festgesetzte“ 
eingefügt sowie nach dem Wort „schützende“ das 
Komma und die Wörter „pflegende und entwi
ckelnde“ gestrichen. 

bb) Satz 1 Nr. 3 wird wie folgt gefasst: 

„3. sich in einem überwiegenden Teil ihres Gebie
tes in einem von Menschen nicht oder wenig 
beeinflussten Zustand befinden oder geeignet 
sind, sich in einen Zustand zu entwickeln oder 
entwickelt zu werden, der einen möglichst un
gestörten Ablauf der Naturvorgänge in ihrer 
natürlichen Dynamik gewährleistet und“. 
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b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 eingefügt: 

„(2) Nationalparks haben zum Ziel, im überwiegenden 
Teil ihres Gebietes den möglichst ungestörten Ablauf 
der Naturvorgänge in ihrer natürlichen Dynamik zu ge
währleisten. Soweit es der Schutzzweck erlaubt, sollen 
Nationalparks auch der wissenschaftlichen Umweltbe
obachtung, der naturkundlichen Bildung und dem Na
turerlebnis der Bevölkerung dienen.“ 

c)	 Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3. 

25. § 21 wird wie folgt geändert: 

a)	 In Absatz 1 Satz 1 Buchstabe b werden das Wort „öko
logischen“ sowie das nachfolgende Komma gestrichen. 

b)	 In Absatz 2 Satz 3 werden die Wörter „die der wirt
schaftlichen Nutzung grundsätzlich entzogen sind (To
talreservate)“ durch die Wörter „die der direkten 
menschlichen Einflussnahme entzogen sind und in de
nen die Lebensräume und Lebensgemeinschaften lang
fristig ihrer natürlichen Entwicklung überlassen blei
ben (Naturentwicklungsgebiete)“ ersetzt. 

26. § 22 wird wie folgt geändert: 

a)	 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Nach dem Wort „Schutz“ werden die Wörter „von 
Natur und Landschaft“ eingefügt. 

bb) In Buchstabe a werden das Wort „Leistungsfähig
keit“ durch die Wörter „Leistungs- und Funktions
fähigkeit“ ersetzt und nach den Wörtern „des Na
turhaushalts“ die Wörter „oder der Regenerations
fähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der 
Naturgüter“ eingefügt. 

cc) In Buchstabe b werden nach dem Wort „Eigenart“ 
das Wort „oder“ durch ein Komma sowie die Wör
ter „des Landschaftsbildes“ durch die Wörter „oder 
der besonderen kulturhistorischen Bedeutung der 
Landschaft“ ersetzt. 

dd) In Buchstabe c wird das Wort „naturnahe“ gestri
chen. 

b)	 In Absatz 3 werden nach den Wörtern „In Landschafts
schutzgebieten sind“ die Wörter „unter besonderer Be
achtung des § 1b Abs. 1 und“ eingefügt und nach dem 
Wort „schädigen“ das Komma und die Wörter „das 
Landschaftsbild verunstalten, den Naturgenuss beein
trächtigen“ gestrichen. 

27. § 23 wird wie folgt geändert: 

a)	 Absatz 1 wird wie folgt geändert 

aa) In Satz 1 werden nach den Wörtern „Einzelschöp
fungen der Natur“ die Wörter „oder entsprechende 
Flächen bis fünf Hektar“ eingefügt. 

bb) In Satz 1 Buchstabe a werden das Wort „ökologi
schen“ und das nachfolgende Komma gestrichen. 

cc) Satz 3 wird aufgehoben. 

b)	 In Absatz 3 wird nach dem Wort „führen“ das Wort 
„können“ eingefügt. 

28. § 24 wird wie folgt geändert: 

a)	 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Buchstabe a wird wie folgt gefasst: 

„a) zur Erhaltung, Entwicklung oder Wiederher
stellung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit 
des Naturhaushalts,“. 

bb) In Buchstabe c wird das Wort „oder“ durch ein 
Komma ersetzt. 

cc) Nach Buchstabe c wird folgender Buchstabe d ein
gefügt: 

„d) wegen ihrer Bedeutung als Lebensstätten be
stimmter wild lebender Tier- und Pflanzenarten 
oder“. 

dd) Der bisherige Buchstabe d wird Buchstabe e. 

b)	 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 2 wird den Wörtern „Kies-, Sand-, 
Ton- und Mergelgruben“ das Wort „stillgelegte“ 
vorangestellt und das Komma nach dem Wort 
„Mergelgruben“ durch das Wort „sowie“ ersetzt. 

bb) In Nummer 4 wird dem Wort „Baumreihen“ das 
Wort „einseitige“ vorangestellt und das Wort „so
wie“ durch einen Punkt ersetzt. 

cc) Nummer 5 wird aufgehoben. 

c)	 In Absatz 3 werden nach Satz 2 folgende Sätze 3 und 4 
angefügt: 

„Die Gemeinden nehmen die Aufgaben nach Satz 2 als 
freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben wahr. Festset
zungen in Satzungen, die zum Schutz der in Absatz 2 
Nr. 4 genannten Landschaftsbestandteile aufgestellt 
werden, gehen entsprechenden Festsetzungen in 
Rechtsverordnungen nach Satz 1 vor.“ 

d)	 In Absatz 4 Satz 1 werden nach dem Wort „führen“ das 
Wort „können“ und nach dem Wort „Rechtsverord
nung“ die Wörter „oder Satzung“ eingefügt. 

29. § 26 wird wie folgt geändert: 

a)	 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
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aa) In Satz 1 Nr. 2 wird das Wort „naturverträgliche“ 
gestrichen. 

bb) In Satz 1 Nr. 3 werden die Wörter „Zielen und 
Grundsätzen“ durch das Wort „Erfordernissen“ er
setzt und die Wörter „und Landesplanung“ gestri
chen. 

cc) Nach Satz 1 werden folgende Sätze 2 und 3 ange
fügt: 

„Naturparks dienen der Erhaltung, Entwicklung 
oder Wiederherstellung einer durch vielfältige Nut
zungen geprägten naturnahen Landschaft und ihrer 
Arten- und Biotopvielfalt. In ihnen wird zu diesem 
Zweck eine dauerhaft umweltgerechte Landnut
zung und ein nachhaltiger Tourismus angestrebt so
wie eine nachhaltige Regionalentwicklung geför
dert.“ 

b)	 In Absatz 2 werden nach den Wörtern „entsprechend 
den“ die Wörter „in Absatz 1 beschriebenen Zwecken 
unter Beachtung der Ziele und Grundsätze des Natur
schutzes und der Landschaftspflege und den“ sowie 
nach dem Wort „erschlossen“ ein Komma und das Wort 
„weiterentwickelt“ eingefügt. 

30. Nach § 26 werden folgende §§ 26a bis 26g eingefügt: 

„§ 26a 
Europäisches Netz 'Natura 2000' 

Die §§ 26b bis 26g dienen dem Aufbau und dem Schutz 
des Europäischen ökologischen Netzes 'Natura 2000', ins
besondere dem Schutz der Gebiete von gemeinschaftlicher 
Bedeutung und der Europäischen Vogelschutzgebiete. 

§ 26b 
Schutzgebiete 

(1) Entsprechend den jeweiligen Erhaltungszielen sind vor
behaltlich des Absatzes 3 die Europäischen Vogelschutzge
biete und die in die Liste der Gebiete von gemeinschaft
licher Bedeutung eingetragenen Gebiete nach Maßgabe des 
Artikels 4 Abs. 4 der Richtlinie 92/43/EWG als geschützte 
Teile von Natur und Landschaft im Sinne der §§ 20 bis 24 
festzusetzen. 

(2) Die Schutzerklärung bestimmt den Schutzzweck ent
sprechend den jeweiligen Erhaltungszielen und die erfor
derlichen Gebietsbegrenzungen. Es soll dargestellt werden, 
ob prioritäre Biotope oder prioritäre Arten zu schützen 
sind. Durch geeignete Gebote und Verbote sowie Pflege
und Entwicklungsmaßnahmen ist sicherzustellen, dass den 
Anforderungen des Artikels 6 der Richtlinie 92/43/EWG 
entsprochen wird. Weitergehende Schutzvorschriften blei
ben unberührt. 

(3) Die Unterschutzstellung nach Absatz 1 kann unterblei
ben, soweit nach anderen Rechtsvorschriften, nach Verwal
tungsvorschriften, durch die Verfügungsbefugnisse eines 

öffentlichen oder gemeinnützigen Trägers oder durch ver
tragliche Vereinbarungen ein gleichwertiger Schutz ge
währleistet ist. Die hierfür festzulegenden gebietsspezifi
schen Erhaltungsziele sowie die Gebietsabgrenzung sind 
von der obersten Naturschutzbehörde im Amtsblatt für 
Brandenburg öffentlich bekannt zu machen. Im Übrigen 
gilt Absatz 2 Satz 2 und 3 entsprechend. 

(4) Für Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung können 
Bewirtschaftungspläne im Sinne von Artikel 6 Abs. 1 der 
Richtlinie 92/43/EWG erarbeitet werden. Hierfür ist die 
Fachbehörde für Naturschutz und Landschaftspflege zu
ständig. 

§ 26c 
Schutzvorschriften 

(1) Ist ein Gebiet nach § 10 Abs. 6 Nr. 1 des Bundesnatur
schutzgesetzes bekannt gemacht worden, sind 

1.	 in einem Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung bis 
zur Unterschutzstellung nach § 26b, 

2.	 in einem Europäischen Vogelschutzgebiet vorbehalt
lich besonderer Schutzvorschriften im Sinne der §§ 20 
bis 24 in Verbindung mit § 26b, 

alle Vorhaben, Maßnahmen, Veränderungen oder Störun
gen, die zu erheblichen Beeinträchtigungen des Gebietes in 
seinen für die Erhaltungsziele maßgeblichen Bestandteilen 
führen können, unzulässig. In einem Konzertierungsgebiet 
sind die in Satz 1 genannten Handlungen, sofern sie zu er
heblichen Beeinträchtigungen der in ihm vorkommenden 
prioritären Biotope oder prioritären Arten führen können, 
unzulässig. § 26d Abs. 3 bis 5 gilt entsprechend. 

(2) Für Gebiete, die von der Landesregierung entsprechend 
§ 26g Abs. 1 ausgewählt und im Amtsblatt für Brandenburg 
veröffentlicht worden sind, gilt Absatz 1 entsprechend. Der 
Schutz nach Satz 1 endet mit der Bekanntmachung der Ge
bietsliste durch das für Naturschutz zuständige Bundesmi
nisterium nach § 10 Abs. 6 Nr. 1 des Bundesnaturschutzge
setzes. 

§ 26d

Verträglichkeit und Unzulässigkeit von Projekten, 


Ausnahmen


(1) Projekte sind vor ihrer Zulassung oder Durchführung 
auf ihre Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen eines 
Gebietes von gemeinschaftlicher Bedeutung oder eines 
Europäischen Vogelschutzgebietes zu überprüfen. Bei ge
schützten Teilen von Natur und Landschaft im Sinne der 
§§ 20 bis 24 ergeben sich die Maßstäbe für die Verträg
lichkeit aus dem Schutzzweck und den dazu erlassenen 
Vorschriften. Der Projektträger hat alle für die Verträg
lichkeitsprüfung notwendigen Angaben zu machen und 
entsprechende Unterlagen vorzulegen. Die Ausführungen 
zur Prüfung der Verträglichkeit sind als eigenständige In
halte von sonstigen Ausführungen, insbesondere zur Um
weltverträglichkeit oder Eingriffsregelung, zu unterschei
den. 
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(2) Ergibt die Prüfung der Verträglichkeit, dass das Projekt 
zu erheblichen Beeinträchtigungen eines in Absatz 1 Satz 1 
genannten Gebietes in seinen für die Erhaltungsziele oder 
Schutzzwecke maßgeblichen Bestandteilen führen kann, ist 
es unzulässig. 

(3) Abweichend von Absatz 2 darf ein Projekt nur zugelas
sen oder durchgeführt werden, soweit es 

1.	 aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffent
lichen Interesses einschließlich solcher sozialer oder 
wirtschaftlicher Art notwendig ist und 

2.	 zumutbare Alternativen, den mit dem Projekt verfolg
ten Zweck an anderer Stelle ohne oder mit geringeren 
Beeinträchtigungen zu erreichen, nicht gegeben sind. 

(4) Können von dem Projekt innerhalb eines Gebietes von 
gemeinschaftlicher Bedeutung prioritäre Biotope oder 
prioritäre Arten betroffen werden, können als zwingende 
Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses nur sol
che im Zusammenhang mit der Gesundheit des Menschen, 
der öffentlichen Sicherheit einschließlich der Landesvertei
digung und des Schutzes der Zivilbevölkerung oder den 
maßgeblich günstigen Auswirkungen des Projektes auf die 
Umwelt geltend gemacht werden. Sonstige Gründe im Sin
ne des Absatzes 3 Nr. 1 können nur berücksichtigt werden, 
wenn die zuständige Behörde zuvor über die oberste Natur
schutzbehörde und das für Naturschutz zuständige Bundes
ministerium eine Stellungnahme der Kommission einge
holt hat. 

(5) Soll ein Projekt nach Absatz 3, auch in Verbindung mit 
Absatz 4, zugelassen oder durchgeführt werden, sind die 
zur Sicherung des Zusammenhangs des Europäischen öko
logischen Netzes 'Natura 2000' notwendigen Maßnahmen 
vorzusehen. Die zuständige Behörde unterrichtet die Kom
mission über die oberste Naturschutzbehörde und das für 
Naturschutz zuständige Bundesministerium über die ge
troffenen Maßnahmen. 

(6) Für Gebiete, die nach § 26c Abs. 2 geschützt sind, gel
ten die Absätze 1 bis 5 entsprechend. 

§ 26e 
Pläne 

§ 26d ist außer auf die in § 35 Satz 1 Nr. 1 des Bundesna
turschutzgesetzes genannten Pläne entsprechend auf son
stige Pläne einschließlich Raumordnungsplänen im Sinne 
des § 3 Nr. 7 des Raumordnungsgesetzes anzuwenden. 

§ 26f 
Verhältnis zu anderen Rechtsvorschriften 

(1) § 26d dieses Gesetzes und § 36 des Bundesnaturschutz-
gesetzes sind für geschützte Teile von Natur und Land
schaft im Sinne der Abschnitte 4 und 5 dieses Gesetzes nur 
insoweit anzuwenden, als die Schutzvorschriften ein
schließlich der Vorschriften über Ausnahmen und Befrei
ungen keine strengeren Regelungen für die Zulassung von 

Projekten enthalten. Die Pflichten nach § 26d Abs. 4 Satz 2 
über die Beteiligung der Kommission und nach § 26d 
Abs. 5 Satz 2 über die Unterrichtung der Kommission blei
ben unberührt. 

(2) Handelt es sich bei Projekten um Eingriffe in Natur und 
Landschaft, bleiben die §§ 10 bis 18 dieses Gesetzes sowie 
§ 20 Abs. 3 und § 21 des Bundesnaturschutzgesetzes unbe
rührt. 

§ 26g 
Zuständigkeiten 

(1) Die Landesregierung wählt die Gebiete, die der Kom
mission nach Artikel 4 Abs. 1 der Richtlinie 92/43/EWG 
und Artikel 4 Abs. 1 und 2 der Richtlinie 79/409/EWG zu 
benennen sind, nach den in dieser Vorschrift genannten 
Maßgaben aus und benennt die ausgewählten Gebiete dem 
für Naturschutz zuständigen Bundesministerium. Die be
nannten Gebiete sowie Änderungen der Gebietsnennung 
werden im Amtsblatt für Brandenburg bekannt gemacht. 

(2) Für die Entscheidungen und Maßnahmen nach § 26d ist
die nach dem jeweiligen Fachgesetz zuständige Zulas
sungsbehörde zuständig. Die Entscheidungen ergehen, so
weit Rechtsvorschriften nichts anderes bestimmen, im Ein
vernehmen mit der zuständigen Naturschutzbehörde. Das 
Einvernehmen nach Satz 2 gilt als erteilt, wenn es nicht 
binnen eines Monats nach Eingang des Ersuchens der Zu
lassungsbehörde unter Darlegung der Gründe verweigert 
wird. Entscheidungen ergehen, soweit für sie die Konzen
trationswirkung nach § 75 des Verwaltungsverfahrensge
setzes für das Land Brandenburg gilt, im Benehmen mit 
der zuständigen Naturschutzbehörde. Zuständige Natur
schutzbehörde im Sinne der Sätze 2 und 4 ist die nach § 17 
Abs. 2 zuständige Naturschutzbehörde. Ist ein Projekt nur 
nach Naturschutzrecht zuzulassen, ist die hierfür zuständi
ge Naturschutzbehörde auch für die Entscheidungen und 
Maßnahmen nach § 26d zuständig. 

(3) Bei der Aufstellung von Plänen im Sinne des § 2a 
Abs. 1 Nr. 15 ist der Planungsträger für die Entscheidun
gen und Maßnahmen nach § 26d zuständig. 

(4) Die oberste Naturschutzbehörde erstellt die Berichte
gemäß Artikel 17 der Richtlinie 92/43/EWG und Artikel 12 
der Richtlinie 79/409/EWG auf der Grundlage periodi
scher Erhebungen der Fachbehörde für Naturschutz und 
Landschaftspflege über den Erhaltungszustand der Gebiete 
von gemeinschaftlicher Bedeutung (Artikel 11 der Richtli
nie 92/43/EWG)." 

31. § 27 wird wie folgt geändert: 

a) 	 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird die Angabe „§§ 20 bis 24“ durch die 
Angabe „§§ 21 bis 24“ und das Wort „drei“ durch 
das Wort „zwei“ ersetzt. 

bb) Satz 2 wird aufgehoben. 
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b)	 Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„Betroffene Gemeinden und betroffene Behörden sind 
zu hören.“ 

32. § 28 wird wie folgt geändert: 

a)	 In Absatz 1 werden die Wörter „beteiligten Behörden“ 
durch die Wörter „betroffenen Trägern öffentlicher Be
lange“ ersetzt. 

b)	 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden nach den Wörtern „unteren Na
turschutzbehörden“ das Wort „und“ durch ein 
Komma und die Wörter „im Sinne des § 1 Abs. 1 
der Amtsordnung für das Land Brandenburg“ 
durch die Wörter „und den amtsfreien Gemeinden“ 
ersetzt. 

bb) Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„Zeit und Ort der Auslegung sind mindestens zwei 
Wochen vorher im Amtsblatt für Brandenburg oder, 
in den Fällen einer Unterschutzstellung durch die 
untere Naturschutzbehörde, im amtlichen Bekannt
machungsblatt des Landkreises oder der kreisfreien 
Stadt sowie in den betroffenen amtsfreien Gemein
den und Ämtern ortsüblich mit dem Hinweis be
kannt zu machen, dass Bedenken und Anregungen 
während der Auslegungsfrist von den Betroffenen 
vorgebracht werden können.“ 

cc) In Satz 3 werden nach dem Wort „Auslegung“ die 
Wörter „bis zum In-Kraft-Treten der Rechtsverord
nung, jedoch längstens drei Jahre mit der Möglich
keit der Verlängerung um ein weiteres Jahr,“ einge
fügt. 

dd) Nach Satz 3 werden folgende Sätze 4 bis 8 ange
fügt: 

„Die zum Zeitpunkt der Bekanntmachung der öf
fentlichen Auslegung ausgeübte rechtmäßige Bo
dennutzung und rechtmäßige Ausübung der Jagd 
bleibt von der Veränderungssperre nach Satz 3 un
berührt. Hierauf ist in der Bekanntmachung nach 
Satz 2 hinzuweisen. Die für die Unterschutzstel
lung zuständige Behörde kann abweichend von 
Satz 4 die rechtmäßig ausgeübte Bodennutzung 
und die rechtmäßige Ausübung der Jagd in Über
einstimmung mit dem Entwurf der Rechtsverord
nung für die Dauer der Veränderungssperre im Ein
zelfall einschränken oder untersagen, wenn dies 
zum Erhalt des zu schützenden Teils von Natur und 
Landschaft erforderlich ist. Die Anordnung nach 
Satz 6 soll zusammen mit der Bekanntmachung 
nach Satz 2 bekannt gemacht werden. Sieht der 
Entwurf der Rechtsverordnung vor, dass für be
stimmte Flächen eine bestehende Schutzverord
nung aufgehoben werden soll und unterliegen diese 

Flächen keiner Veränderungssperre nach Satz 3, 
sind die Regelungen der bestehenden Schutzver
ordnung bis zum In-Kraft-Treten der neuen Schutz
verordnung nicht mehr anzuwenden.“ 

c)	 In Absatz 4 werden nach den Wörtern „Naturschutzbe
hörde prüft“ die Wörter „im Rahmen einer Abwägung“ 
eingefügt. 

d)	 Absatz 6 wird aufgehoben. 

e)	 Der bisherige Absatz 7 wird Absatz 6, wobei die Anga
be „Absätze 1 bis 6“ durch die Angabe „Absätze 1 bis 
5 und § 29“ ersetzt wird. 

f)	 Der bisherige Absatz 8 wird Absatz 7 und wie folgt ge
ändert: 

aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„Bei der Änderung einer Rechtsverordnung nach 
den §§ 21 bis 24 durch Ausgliederung von Flächen 
aus dem Schutzgebiet (Ausgliederungsverfahren) 
entfällt die Beteiligung nach Absatz 1 und die öf
fentliche Auslegung nach Absatz 2, soweit diese 
durch die Gemeinde im Rahmen der Aufstellung 
von städtebaulichen Satzungen (Satzungen nach 
den §§ 12, 30, 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 bis 3, § 35 
Abs. 6 des Baugesetzbuches) erfolgt ist.“ 

bb) Nach Satz 3 wird folgender Satz 4 angefügt: 

„Zuständig für die Ausgliederung nach Satz 1, die 
sonstige Änderung oder die Aufhebung einer 
Rechtsverordnung ist die Behörde, die die Rechts
verordnung erlassen hat.“ 

33. § 29 wird wie folgt gefasst: 

„§ 29 
Unbeachtlichkeit von Mängeln, Behebung von Fehlern 

(1) Eine ein Naturdenkmal ausweisende Rechtsverordnung 
ist nicht deshalb nichtig, weil ein geschützter Landschafts
bestandteil hätte ausgewiesen werden müssen, soweit eine 
Rechtsverordnung nach § 24 unter Berücksichtigung des 
Schutzzwecks zu dem gleichen Schutz hätte führen müs
sen. Das Gleiche gilt, wenn eine Rechtsverordnung eine 
Einzelschöpfung der Natur nicht als Naturdenkmal, son
dern als geschützten Landschaftsbestandteil ausgewiesen 
hat. 

(2) Eine Verletzung der in § 28 genannten Verfahrens- und 
Formvorschriften ist unbeachtlich, wenn sie nicht schrift
lich unter Angabe der verletzten Rechtsvorschrift und des 
Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, innerhalb 
eines Jahres nach In-Kraft-Treten der Rechtsverordnung 
gegenüber der Naturschutzbehörde geltend gemacht wor
den ist, die die Rechtsverordnung erlassen hat. Das Gleiche 
gilt für Mängel bei der Beschreibung des Schutzzwecks so
wie für Mängel bei der Prüfung der Erforderlichkeit der 
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Unterschutzstellung einzelner Flächen. Mängel im Abwä
gungsvorgang sind nur dann beachtlich, wenn sie offen
sichtlich und auf das Abwägungsergebnis von Einfluss ge
wesen sind und die Mängel in der Abwägung innerhalb von 
vier Jahren nach In-Kraft-Treten der Rechtsverordnung un
ter den in Satz 1 genannten Voraussetzungen geltend ge
macht worden sind. Bei der Verkündung der Rechtsverord
nung ist auf die Rechtsfolgen nach den Sätzen 1 bis 3 hin
zuweisen. 

(3) Eine Rechtsverordnung kann mit rückwirkender Kraft 
erneut erlassen werden, wenn sie eine Regelung, die auf ei
nem Verfahrens- oder Formfehler beruht, ersetzt." 

34. § 30 wird wie folgt geändert: 

a)	 In Absatz 1 wird nach Satz 2 folgender Satz 3 ange
fügt: 

„Nach § 32 geschützte Biotope können gekennzeichnet 
werden.“ 

b) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 angefügt: 

„(3) Eigentümer und Nutzungsberechtigte haben die 
Kennzeichnung der nach diesem Abschnitt geschützten 
Gebiete und Gegenstände zu dulden. Die Kennzeich
nung der Nationalparks, Biosphärenreservate und Natur
parks sowie der innerhalb dieser Gebiete gelegenen Na
turschutzgebiete und Landschaftsschutzgebiete erfolgt 
durch die jeweilige Großschutzgebietsverwaltung.“ 

35. In § 31 werden nach den Wörtern „oder sonst“ die Wörter 
„erheblich oder nachhaltig“ eingefügt. 

36. § 32 wird wie folgt geändert: 

a)	 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Nummer 1 wird wie folgt gefasst: 

„1. natürliche oder naturnahe Bereiche fließender 
und stehender Gewässer einschließlich ihrer Ufer 
und der dazugehörigen uferbegleitenden natür
lichen oder naturnahen Vegetation sowie ihrer 
natürlichen oder naturnahen Verlandungsberei
che, Altarme und regelmäßig überschwemmten 
Bereiche,“. 

bb) In Nummer 2 werden nach dem Wort „Sümpfe“ ein 
Komma und die Wörter „Landröhrichte, seggen
und binsenreiche Nasswiesen, Feuchtwiesen, 
Quellbereiche, Binnensalzstellen,“ eingefügt. 

cc) Nummer 3 wird wie folgt gefasst: 

„3. Borstgras- und Trockenrasen, offene Binnendü
nen, offene natürliche oder aufgelassene Lehm
und Lösswände, Zwergstrauch-, Ginster- und 
Wacholderheiden, Lesesteinhaufen, offene Fels
bildungen,“. 

dd) In Nummer 4 werden das Wort „Baumbestände“ 
durch das Wort „Wälder“ ersetzt und die Wörter 
„Magerrasen, Lesesteinhaufen und“ gestrichen. 

ee) In Nummer 5 werden nach dem Wort „Bruch-“ ein 
Komma und das Wort „Sumpf-“, nach dem Wort 
„Au-“ ein Komma und das Wort „Schlucht-“ einge
fügt, das Wort „andere“ gestrichen sowie die Wör
ter „von natürlichen“ durch die Wörter „anderer 
natürlicher“ ersetzt. 

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt: 

„(1a) Der für Naturschutz und Landschaftspflege zu
ständige Fachminister wird ermächtigt, durch Rechts
verordnung die in Absatz 1 aufgeführten Biotope näher 
zu umschreiben und festzulegen, in welcher Ausprä
gung sie geschützt sind.“ 

c)	 Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden nach den Wörtern „der gesetzlich 
geschützten Biotope“ die Wörter „und schreibt es 
fort“ eingefügt. 

bb) Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„Das Verzeichnis soll auf geeignete Weise, insbe
sondere über elektronische Medien, für jedermann 
einsehbar gemacht werden.“ 

cc) Die Sätze 3 und 4 werden aufgehoben. 

d) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 angefügt: 

„(4) Soll ein Bebauungsplan aufgestellt werden, der 
Maßnahmen im Sinne von Absatz 1 vorsieht, wird über 
die Erteilung der erforderlichen Ausnahme oder Be
freiung von den Verboten des Absatzes 1 auf Antrag 
der Gemeinde vor der Aufstellung des Bebauungsplans 
entschieden. Die gegenüber der Gemeinde erteilte Aus
nahme oder Befreiung wirkt gegenüber den Grund
stückseigentümern und Nutzungsberechtigten, soweit 
sie ein Vorhaben im Sinne von § 29 Abs. 1 des Bauge
setzbuches durchführen, das den Festsetzungen des Be
bauungsplans und den sonstigen öffentlich-rechtlichen 
Vorschriften entspricht. Von der Ausnahme oder Be
freiung darf nur Gebrauch gemacht werden, wenn 
innerhalb von vier Jahren nach der Zulassung des Vor
habens mit seiner Verwirklichung begonnen wird.“ 

37. § 33 wird wie folgt geändert: 

a)	 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „Weihen“ durch die 
Wörter „Korn- und Wiesenweihen“ ersetzt und 
nach dem Wort „Kraniche“ ein Komma und das 
Wort „Sumpfohreulen“ eingefügt. 

bb) Satz 1 Nr. 2 wird wie folgt gefasst: 
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„2. im Umkreis von 300 Metern um den Horst
standort in der Zeit vom 1. Februar bis zum 
31. August

a)	 land- und forstwirtschaftliche Maßnahmen 
unter Maschineneinsatz durchzuführen oder 

b)	 die Jagd auszuüben, mit Ausnahme der 
Nachsuche,“. 

cc) In Satz 1 Nr. 3 werden die Angabe "fünfhundert" 
durch die Angabe „300“ ersetzt und die Wörter 
„oder zu nutzen“ gestrichen. 

dd) In Satz 2 werden nach den Wörtern „Satz 1 gilt“ 
ein Komma sowie die Wörter „mit Ausnahme des 
Verbots in Nummer 2 Buchstabe b,“ eingefügt so
wie die Wörter „und Rohrweihen“ gestrichen. 

ee) Nach Satz 2 wird folgender Satz 3 angefügt: 

„Die Schutzfrist in Satz 1 Nr. 2 beginnt um den 
Horststandort der Seeadler bereits am 1. Januar; sie 
endet um den Nistplatz der Kraniche bereits am 
30. Juni.“

b)	 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) Auf Antrag des Eigentümers, Nutzungsberechtig
ten oder Jagdausübungsberechtigten überprüft die un
tere Naturschutzbehörde im Einzelfall die Schutzbe
stimmungen nach Absatz 1. Nach Beratung durch die 
Fachbehörde für Naturschutz und Landschaftspflege 
kann sie die Schutzzonen nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 
bis 3 oder die Schutzfristen nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 
und Satz 3 verändern, sofern der Schutzzweck dadurch 
nicht beeinträchtigt wird; sie kann zum Schutz der 
Schreiadler und Schwarzstörche im Einzelfall die 
Schutzzonen erweitern oder die Schutzfristen verlän
gern.“ 

c)	 Absatz 3 wird aufgehoben. 

38. § 34 wird wie folgt geändert: 

a)	 Nummer 1 wird wie folgt gefasst: 

„1. Bäume, Gebüsch oder Ufervegetation außerhalb 
des Waldes in der Zeit vom 15. März bis 15. Sep
tember abzuschneiden, zu fällen, zu roden oder auf 
andere Weise zu beseitigen; dies gilt nicht für 
Formschnitte an Bäumen und Gebüschen,“. 

b)	 In Nummer 2 werden die Wörter „oder anderen nicht
mechanischen“ sowie „niedrig zu halten oder“ gestri
chen. 

c)	 In Nummer 4 wird der Punkt durch ein Komma ersetzt 
und folgende Nummer 5 angefügt: 

„5. Hecken und Feldgehölze in der freien Landschaft, 

soweit sie sich in dem gemäß § 1a Abs. 3 Satz 3 im 
Landschaftsprogramm darzustellenden Biotopver
bund befinden, abzuschneiden, zu fällen, zu roden 
oder auf sonstige Weise zu beseitigen; erlaubt ist in 
der Zeit vom 16. September bis zum 14. März die 
ordnungsgemäße Nutzung, die den Bestand erhält 
und das Zurückschneiden oder auf den Stock set
zen.“ 

39. § 35 wird wie folgt geändert: 

a)	 Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

„§ 35 
Schutz von Gewässern und Uferzonen“. 

b)	 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Alle öffentlichen Planungsträger haben bei was
serwirtschaftlichen Planungen und Maßnahmen auf die 
Erhaltung oder Entwicklung eines dem Gewässertyp 
entsprechenden möglichst naturnahen Zustandes der 
Gewässer einschließlich ihrer Gewässerrandstreifen 
und Uferzonen sowie auf eine natur- und landschafts
gerechte Ufer- und Dammgestaltung hinzuwirken, da
mit deren großräumige Vernetzungsfunktion auf Dauer 
erfüllt werden kann.“ 

c)	 In Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe „§ 38“ durch die 
Angabe „§ 63“ ersetzt. 

40. § 36 wird aufgehoben. 

41. § 37 wird wie folgt gefasst: 

„§ 37 
Aufgaben des Artenschutzes 

Die Vorschriften dieses Abschnitts dienen dem Schutz und 
der Pflege der wild lebenden Tier- und Pflanzenarten in ih
rer natürlichen und historisch gewachsenen Vielfalt. Der 
Artenschutz umfasst: 

1.	 den Schutz der Tiere und Pflanzen und ihrer Lebensge
meinschaften vor Beeinträchtigungen durch den Men
schen, 

2.	 den Schutz, die Pflege, die Entwicklung und die 
Wiederherstellung der Biotope wild lebender Tier- und 
Pflanzenarten sowie die Gewährleistung ihrer sonsti
gen Lebensbedingungen, 

3.	 die Ansiedlung von Tieren und Pflanzen verdrängter 
wild lebender Arten in geeigneten Biotopen innerhalb 
ihres natürlichen Verbreitungsgebietes.“ 

42. § 38 wird wie folgt geändert: 

a)	 In Nummer 1 werden die Wörter „zu hetzen oder het
zen zu lassen“ gestrichen. 
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b)	 In Nummer 2 wird das Wort „Wohnstätten“ durch das 
Wort „Lebensstätten“ ersetzt. 

c) 	 In Nummer 3 werden nach den Wörtern „zu entneh
men“ die Wörter „oder zu nutzen“ eingefügt und das 
Komma durch das Wort „und“ ersetzt. 

d)	 Die Nummern 4 und 5 werden aufgehoben. 

43. § 39 wird wie folgt gefasst: 

„§ 39 
Entnahmen aus der Natur 

Wild lebende Blumen, Gräser, Farne und Teile von Gehöl
zen dürfen aus der Natur außerhalb des Waldes an Stellen, 
die keinem Betretungsverbot unterliegen, für den persön
lichen Bedarf entnommen werden, sofern die betreffenden 
Pflanzen nicht zu den nach Bundesrecht besonders ge
schützten Arten gehören. Entsprechendes gilt für das Ent
fernen von Pilzen, Kräutern, Moosen, Beeren oder anderen 
Wildfrüchten. Das gewerbsmäßige Sammeln bedarf des 
Einverständnisses des Eigentümers und ist bei der unteren 
Naturschutzbehörde anzuzeigen. Bei einer Gefährdung der 
Bestände oder des Naturhaushalts kann die untere Natur
schutzbehörde das Sammeln und die Entnahme gebiets
und zeitweise untersagen.“ 

44. § 40 wird wie folgt gefasst: 

„§ 40 
Aussetzen von Tieren und Ansiedeln von Pflanzen 

(1) Tiere und Pflanzen gebietsfremder oder standortfrem
der Arten dürfen nur mit Genehmigung der Fachbehörde 
für Naturschutz und Landschaftspflege ausgesetzt oder in 
der freien Natur angesiedelt werden. Bei der Genehmigung 
sind die Vorschriften des Artikels 22 der Richtlinie 
92/43/EWG, des Artikels 11 der Richtlinie 79/409/EWG 
sowie des Artikels 8 Buchstabe h des Übereinkommens 
über die biologische Vielfalt vom 5. Juni 1992 (BGBl. 
1993 II S. 1471) zu beachten. Die Genehmigung ist zu ver
sagen, wenn die Gefahr einer Verfälschung der Tier- oder 
Pflanzenwelt der Mitgliedstaaten oder eine Gefährdung des 
Bestandes oder der Verbreitung wild lebender Tier- oder 
Pflanzenarten der Mitgliedstaaten oder von Populationen 
solcher Arten nicht auszuschließen ist. 

(2) Ausgenommen von der Genehmigungspflicht nach Satz 1 
ist 

1.	 der Anbau von Pflanzen in der Land- und Forstwirt
schaft; 

2.	 das Einsetzen von Tieren 

a)	 nicht gebietsfremder Arten, 

b)	 gebietsfremder Arten, sofern das Einsetzen einer 
pflanzenschutzrechtlichen Genehmigung bedarf, 

bei der die Belange des Artenschutzes berücksich
tigt sind, 

zum Zweck des biologischen Pflanzenschutzes; 

3.	 das Ansiedeln und Aussetzen von dem Jagd- oder Fi
schereirecht unterliegenden Tieren nicht gebietsfrem
der Arten.“ 

45. § 41 wird aufgehoben. 

46. § 42 wird wie folgt geändert: 

a)	 Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

„§ 42

Arten- und Biotopschutzprogramme, 


Rote Liste“.


b)	 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Zur Vorbereitung, Durchführung und Überwa
chung von Maßnahmen zur Erhaltung, Pflege oder 
Wiederansiedlung wild lebender Tier- und Pflanzenar
ten werden von der Fachbehörde für Naturschutz und 
Landschaftspflege, insbesondere für Arten von ge
meinschaftlichem Interesse, europäische Vogelarten 
sowie besonders geschützte oder sonst in ihrem Be
stand gefährdete Arten, Arten- und Biotopschutzpro
gramme erarbeitet und von der obersten Naturschutz
behörde erlassen.“ 

c)	 In Absatz 2 wird das Wort „Artenschutzprogramme“ 
durch die Wörter „Arten- und Biotopschutzprogram
me“ ersetzt. 

d)	 In Absatz 3 werden die Wörter „mindestens jedoch alle 
zwei Jahre“ sowie das davor und danach stehende 
Komma gestrichen. 

47. § 43 wird wie folgt geändert: 

a)	 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Tiergehege im Sinne dieses Gesetzes sind ortsfeste 
Anlagen, die unabhängig von ihrer Zweckbestimmung 
im Übrigen zur Haltung von Tieren wild lebender Ar
ten in Gefangenschaft bestimmt sind. Als Tiergehege 
gelten insbesondere auch Anlagen zur Haltung von 
Greifvögeln, Eulen, Singvögeln und Papageien.“ 

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 eingefügt: 

„(2) Die Errichtung, Erweiterung, wesentliche Ände
rung und der Betrieb eines Tiergeheges bedarf der Ge
nehmigung durch die untere Naturschutzbehörde. Die 
Genehmigung wird für bestimmte Anlagen, bestimmte 
Betreiber, für Höchstzahlen bestimmter Tierarten und 
für eine bestimmte Betriebsform erteilt. Zusammen mit 
der Genehmigung soll auf Antrag über das Vorliegen 
der Voraussetzungen nach § 4 Nr. 20 Buchstabe a Satz 2 
des Umsatzsteuergesetzes entschieden werden.“ 
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c)	 Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3, wobei Num
mer 3 wie folgt gefasst wird: 

„3. gewährleistet ist, dass die Tiere den Anforderungen 
des Tierschutzes und der Tierseuchenhygiene ent
sprechend ernährt, gepflegt und fachkundig betreut 
werden und insbesondere die Lage, Größe, Gestal
tung und innere Einrichtung der jeweiligen Gehege 
eine art- und verhaltensgerechte Haltung der Tiere 
erlauben,“. 

d) 	 Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4. 

e) 	 Der bisherige Absatz 4 wird aufgehoben. 

f)	 Absatz 5 wird wie folgt gefasst: 

„(5) Die Genehmigung schließt die Erlaubnis gemäß 
§ 11 Abs. 1 des Tierschutzgesetzes ein und ergeht im 
Einvernehmen mit den nach den Vorschriften des Tier
schutz- und Veterinärrechts zuständigen Behörden. So
weit im Einzelfall deren Aufgaben berührt sind, ergeht 
die Genehmigung auch im Einvernehmen mit den nach 
den Vorschriften des Jagdrechts und des Forstrechts zu
ständigen Behörden.“ 

g) 	 Nach Absatz 5 wird folgender Absatz 6 angefügt: 

„(6) Keiner Genehmigung nach den Absätzen 2 bis 5 
bedürfen: 

1.	 Jagdgehege und Sondergehege im Sinne der jagd
rechtlichen Vorschriften, 

2.	 Auswilderungsvolieren zur Wiederansiedlung von 
nicht gebietsfremdem Wild, 

3.	 Anlagen der Teichwirtschaft und Fischzucht, 

4.	 Gehege, in denen Tiere wild lebender Arten im 
Auftrag der Fachbehörde für Naturschutz und 
Landschaftspflege zur Wiedereinbürgerung im 
Rahmen eines Artenschutzprogramms gehalten 
werden, 

5.	 Gehege auf zum engeren Wohnbereich gehörenden 
Flächen, in denen ausschließlich für private Zwe
cke und in geringer Anzahl wild lebende Tiere der 
Arten gehalten werden, die verhaltensgerecht auch 
in Zimmerkäfigen, Aquarien, Terrarien oder ver
gleichbaren Behältnissen gehalten werden können, 
soweit es sich hierbei nicht um Tiere streng ge
schützter Arten handelt, sowie 

6.	 Gehege zur Erzeugung von Wildfleisch heimischer 
Wildarten. 

Gehege im Sinne von Satz 1 Nr. 6 mit mehr als zwei 
Hektar Grundfläche sind bei der unteren Naturschutz
behörde anzuzeigen. Diese kann im Einzelfall die er
forderlichen Maßnahmen anordnen, um sicherzustel

len, dass das Gehege entsprechend den Voraussetzun
gen nach Absatz 3 Nr. 1 und 2 errichtet und betrieben 
wird.“ 

48. Nach § 43 wird folgender § 43a eingefügt: 

„§ 43a 
Zoos 

(1) Zoos sind dauerhafte Tiergehege im Sinne des § 43, in 
denen lebende Tiere wild lebender Arten zwecks Zurschau
stellung während eines Zeitraumes von mindestens sieben 
Tagen im Jahr gehalten werden. Nicht als Zoo gelten: 

1.	 Zirkusse, 

2.	 Tierhandlungen, 

3.	 Gehege zur Haltung von nicht mehr als fünf Arten des 
im Geltungsbereich des Bundesjagdgesetzes heimi
schen Schalenwildes oder Einrichtungen, in denen 
nicht mehr als fünf Tiere anderer wild lebender Arten 
gehalten werden. 

(2) Über die in § 43 Abs. 3 genannten Voraussetzungen 
hinaus darf ein Zoo nur genehmigt werden, wenn 

1.	 die Tiere so gehalten werden, dass den biologischen 
und den Erhaltungsbedürfnissen der jeweiligen Art 
Rechnung getragen wird, 

2.	 die Haltung der Tiere stets hohen Anforderungen ent
spricht und ein gut durchdachtes schriftliches Pro
gramm zur tiermedizinischen Vorbeugung und Be
handlung sowie zur artgerechten Ernährung und Pflege 
vorliegt, 

3.	 dem Eindringen von Schadorganismen vorgebeugt 
wird, 

4.	 dem Entweichen von Tieren vorgebeugt wird, um eine 
mögliche ökologische Bedrohung einheimischer Arten 
zu verhindern, 

5.	 ein Register über den Tierbestand des Zoos in einer 
den verzeichneten Arten jeweils angemessenen Form 
geführt und stets auf dem neuesten Stand gehalten 
wird, 

6.	 die Aufklärung und das Bewusstsein der Öffentlichkeit 
in Bezug auf den Erhalt der biologischen Vielfalt, ins
besondere durch Informationen über die zur Schau ge
stellten Arten und ihre natürlichen Lebensräume geför
dert wird und 

7.	 sich der Zoo zumindest an einer der nachfolgend ge
nannten Aufgaben beteiligt: 

a)	 an Forschungsaktivitäten, die zur Erhaltung der Ar
ten beitragen einschließlich dem Austausch von In
formationen über die Arterhaltung, 
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b)	 an der Aufzucht in Gefangenschaft, der Bestands
erneuerung und der Wiedereinbürgerung von Arten 
in ihrem natürlichen Lebensraum oder 

c)	 an der Ausbildung in erhaltungsspezifischen Kennt
nissen und Fähigkeiten. 

Nach Eintritt der Unanfechtbarkeit der Genehmigung kann 
diese mit Nebenbestimmungen versehen werden oder kön
nen bestehende Nebenbestimmungen geändert werden, um 
insbesondere den zeitgemäßen, dem Stand der Wissen
schaft entsprechenden Anforderungen an die Haltung von 
Tieren in Zoos gerecht zu werden. Im Übrigen gelten die 
Bestimmungen des § 43 Abs. 5 entsprechend. 

(3) Den Naturschutzbehörden sind von dem Betreiber alle 
für die Überwachung der Einhaltung dieser Vorschriften 
notwendigen Auskünfte zu erteilen und Unterlagen vorzu
legen. Bedienstete und Beauftragte der Naturschutzbehör
den sind befugt, zum Zwecke der Überwachung Grundstü
cke, Wirtschaftsgebäude, Geschäfts-, Betriebs- und Lager
räume von Zoos während der üblichen Arbeits- oder Be
triebszeiten zu betreten und dort Prüfungen und Besichti
gungen vorzunehmen. 

(4) Wird ein Zoo ohne die erforderliche Genehmigung oder 
im Widerspruch zu den darin enthaltenen Nebenbestim
mungen errichtet, erweitert, geändert oder betrieben, so 
trifft die untere Naturschutzbehörde geeignete Anordnun
gen, die die Einhaltung der Genehmigungsvoraussetzun
gen oder Nebenbestimmungen innerhalb einer angemesse
nen Frist sicherstellen. Sie kann dabei auch bestimmen, 
den Zoo ganz oder teilweise für die Öffentlichkeit zu 
schließen. Kommt der Betreiber des Zoos den Anordnun
gen nicht nach, so ist innerhalb eines Zeitraums von höch
stens zwei Jahren nach deren Erlass die Schließung des 
Zoos oder eines Teils des Zoos zu verfügen. In diesem Fall 
sind die erforderlichen Maßnahmen anzuordnen, um die 
betroffenen Tiere im Einklang mit den Bestimmungen des 
Artenschutzrechts anderweitig unterzubringen oder zu be
seitigen. Erteilte Genehmigungen sind ganz oder teilweise 
zu widerrufen.“ 

49. § 44 wird wie folgt gefasst: 

„§ 44 
Betreten der freien Landschaft 

(1) In der freien Landschaft darf jedermann private Wege 
und Pfade, Feldraine, Heide-, Öd- und Brachflächen sowie 
landwirtschaftliche Nutzflächen außerhalb der Nutzzeit 
zum Zwecke der Erholung auf eigene Gefahr betreten oder 
mit Krankenfahrstühlen befahren, auf Wegen Rad fahren 
sowie auf Wegen, die von zwei- oder mehrspurigen Fahr
zeugen befahren werden können, reiten oder mit bespann
ten Fahrzeugen fahren, soweit sich nicht aus den Bestim
mungen dieses Gesetzes oder aus anderen Rechtsvorschrif
ten Abweichungen ergeben. Als Nutzzeit gilt die Zeit zwi
schen der Saat oder Bestellung und der Ernte, bei Grünland 
die Zeit des Aufwuchses. Ausgenommen von dem Betre
tungsrecht nach Satz 1 sind Gärten, Hofräume und sonstige 

zum privaten Wohnbereich gehörende oder einem gewerb
lichen oder öffentlichen Betrieb dienende Flächen. Das Be
tretungsrecht darf nur so ausgeübt werden, dass die Belan
ge der anderen Erholungssuchenden und die Rechte der Ei
gentümer nicht unzumutbar beeinträchtigt werden. 

(2) Es ist verboten, auf Sport- und Lehrpfaden und auf 
Wegen, die nicht mit zwei- oder mehrspurigen Fahrzeugen 
befahren werden können, zu reiten oder mit bespannten 
Fahrzeugen zu fahren. Es ist ferner verboten, auf Sport
und Lehrpfaden und auf Wegen und Pfaden sowie auf Flä
chen außerhalb von Wegen mit motorisierten Fahrzeugen 
zu fahren. Von dem Verbot nach Satz 2 ist der land-, forst
und fischereiwirtschaftliche Verkehr ausgenommen. 

(3) Andere gesetzliche Betretungsrechte bleiben unbe
rührt.“ 

50. § 45 wird aufgehoben. 

51. § 46 wird wie folgt geändert: 

a)	 In Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort „Betretungs
befugnis“ die Wörter „gemäß § 44“ eingefügt. 

b)	 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort „Fläche“ die Wör
ter „oder des Weges“ eingefügt. 

bb) Satz 3 wird wie folgt gefasst: 

„Die Genehmigung soll widerruflich oder befristet 
erteilt werden.“ 

c)	 In Absatz 3 Satz 1 werden nach dem Wort „Fläche“ die 
Wörter „oder einen Weg“ eingefügt. 

d)	 Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 angefügt: 

„(4) Das für Naturschutz und Landschaftspflege zu
ständige Mitglied der Landesregierung regelt durch 
Rechtsverordnung Näheres zum Verfahren, zur Art und 
zum Umfang der Kenntlichmachung der Sperrung so
wie zur Zulässigkeit von Sperrungen insbesondere von 
Wegen für bestimmte Nutzungen nach den Absätzen 1 
oder 3.“ 

52. § 47 wird aufgehoben. 

53. § 48 wird wie folgt geändert: 

a)	 In Absatz 1 Satz 2 werden die Wörter „Ausschuss für 
Landesentwicklung und Umweltschutz“ durch die 
Wörter „für Naturschutz und Landschaftspflege zu
ständigen Ausschuss“ ersetzt. 

b)	 Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 Buchstabe b werden die Wörter „die Zah
lung einer Ausgleichsabgabe“ durch die Wörter 
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„eine Ersatzzahlung“ ersetzt und folgender Satz 2 
angefügt: 

„§ 12 Abs. 2 bis 4, § 15 und § 18 Abs. 3 gelten ent
sprechend.“ 

bb) Der bisherige Satz 2 sowie Satz 3 werden aufgeho
ben. 

c) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 angefügt: 

„(4) § 17 Abs. 4 bis 8 gilt entsprechend.“ 

54. § 50 wird aufgehoben. 

55. § 51 wird wie folgt gefasst: 

„§ 51 
Wegebenutzung 

(1) Die Landkreise oder kreisfreien Städte oder von ihnen be
auftragte Organisationen oder Personen können Wanderwe
ge, Radwanderwege und Reitwege markieren. Eigentümer 
und Nutzungsberechtigte haben das Anbringen oder Aufstel
len von Markierungen und Wegetafeln zu dulden. Die Vor
schriften des Landeswaldgesetzes über die Markierungen von 
Wander-, Reit- oder Radwegen bleiben unberührt. 

(2) Das für Naturschutz und Landschaftspflege zuständige 
Mitglied der Landesregierung kann die zu verwendenden 
Markierungszeichen im Benehmen mit dem für Wirtschaft 
zuständigen Mitglied der Landesregierung festlegen.“ 

56. § 52 wird wie folgt gefasst: 

„§ 52 
Naturschutzbehörden 

Naturschutzbehörden im Sinne dieses Gesetzes sind das für 
Naturschutz und Landschaftspflege zuständige Ministe
rium als oberste Naturschutzbehörde und das Landesum
weltamt als Fachbehörde für Naturschutz und Landschafts
pflege. Die Landkreise und kreisfreien Städte nehmen die 
Aufgaben der unteren Naturschutzbehörden wahr. Die Na
turschutzbehörden nach den Sätzen 1 und 2 sind Sonder
ordnungsbehörden.“ 

57. § 53 wird wie folgt gefasst: 

„§ 53 
Unterrichtungs- und Weisungsrecht 

Die Landkreise und kreisfreien Städte nehmen die Aufga
ben der unteren Naturschutzbehörde als Pflichtaufgaben 
zur Erfüllung nach Weisung wahr. Das für Naturschutz und 
Landschaftspflege zuständige Ministerium ist Sonderauf
sichtsbehörde über die Landkreise und kreisfreien Städte. 
Für die Sonderaufsichtsbehörde gilt § 132 Abs. 2 bis 4 der 
Gemeindeordnung entsprechend. Das Recht, besondere 
Weisungen zu erteilen, ist nicht auf den Bereich der Gefah
renabwehr beschränkt.“ 

58. § 54 wird wie folgt geändert: 

a)	 Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

„§ 54 
Aufgaben, Befugnisse und Zuständigkeiten 

der Naturschutzbehörden“. 

b)	 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden nach den Wörtern „dieses Geset
zes“ die Wörter „und der auf seiner Grundlage er
lassenen Rechtsvorschriften“ angefügt. 

bb) In Satz 2 werden das Wort „treffen“ durch das Wort 
„können“ ersetzt und nach den Wörtern „erforder
lichen Maßnahmen“ das Wort „treffen“ eingefügt. 

c) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 angefügt: 

„(3) Soweit die Gemeinden auf Grundlage dieses Ge
setzes Satzungen erlassen, obliegt ihnen die Durchfüh
rung dieses Gesetzes und der Satzungen. Absatz 1 Satz 2 
sowie § 68 Abs. 1 und 3 gelten entsprechend.“ 

59. § 55 wird wie folgt geändert: 

a) 	 In Absatz 1 werden nach dem Wort „obliegt“ die Wör
ter „die Unterstützung der obersten Naturschutzbehör
de insbesondere bei ihren Aufgaben nach den Ab
schnitten 2 und 4 dieses Gesetzes sowie“ eingefügt so
wie die Wörter „und der Einrichtungen des Landes für 
Naturschutz und Landschaftspflege“ gestrichen. 

b) 	 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) Der Fachbehörde für Naturschutz und Land
schaftspflege obliegt der Vollzug der Vorschriften des 
Bundesnaturschutzrechts und des europäischen Ge
meinschaftsrechts über besonders geschützte Tier- und 
Pflanzenarten; § 54 Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend. Sie 
ist zuständige Behörde für Entscheidungen und Maß
nahmen nach § 43 Abs. 5 bis 8, § 44 Abs. 1 Nr. 5, § 49 
Abs. 1 und 4, § 50 Abs. 1 und § 53 des Bundesnatur
schutzgesetzes sowie für die Erteilung von Befreiun
gen nach § 62 des Bundesnaturschutzgesetzes. Der für 
Naturschutz und Landschaftspflege zuständige Fach
minister wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung ein
zelne Zuständigkeiten nach Satz 2 für bestimmte be
sonders geschützte Tierarten auf die untere Natur
schutzbehörde zu übertragen.“ 

60. § 56 wird aufgehoben. 

61. § 57 wird aufgehoben. 

62. § 58 wird wie folgt geändert: 

a)	 Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

„§ 58 
Verwaltung der Großschutzgebiete“. 
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b)	 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Das Landesumweltamt als Fachbehörde für Natur
schutz und Landschaftspflege verwaltet die National
parks, Naturparks und Biosphärenreservate. Es hat die 
Aufgabe, Maßnahmen für deren Entwicklung und Pfle
ge zu koordinieren und durchzuführen sowie diese Ge
biete zu betreuen, Pflege- und Entwicklungspläne für 
sie aufzustellen und die Einhaltung der jeweils gelten
den Schutzbestimmungen zu überwachen. Die Pflege
und Entwicklungspläne können in Gebieten von ge
meinschaftlicher Bedeutung die Funktion von Bewirt
schaftungsplänen im Sinne von Artikel 6 Abs. 1 der 
Richtlinie 92/43/EWG übernehmen.“ 

c)	 Absatz 2 wird aufgehoben. 

d)	 Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 2, wobei in Satz 2 
die Wörter „Ausschuss für Landesentwicklung und 
Umweltschutz“ durch die Wörter „für Naturschutz und 
Landschaftspflege zuständigen Ausschuss“ ersetzt wer
den. 

63. § 59 wird wie folgt geändert: 

a)	 In Absatz 2 Satz 1 werden nach dem Wort „Zweck“ das 
Komma und die Wörter „nach näherer Regelung der 
Satzung“ gestrichen und nach Nummer 1 folgende 
Nummer 1a eingefügt: 

„1a. den Aufbau von Flächen- und Maßnahmenpools 
für die Eingriffsregelung vorzunehmen oder zu 
unterstützen,“. 

b)	 In Absatz 3 werden die Wörter „ihrer Satzung“ durch die 
Angabe „Absatz 1“ und in Nummer 2 das Wort „Aus
gleichsabgabe“ durch das Wort „Ersatzzahlung“ ersetzt. 

c)	 Absatz 5 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„Der Stiftungsrat besteht aus dem für Naturschutz 
und Landschaftspflege zuständigen Fachminister 
oder dem von ihm bestimmten Vertreter als Vorsit
zendem und je einem Vertreter des für Haushalt 
und Finanzen zuständigen Ministers, des  für Wirt
schaft zuständigen Ministers, des für Stadtentwick
lung, Wohnen und Verkehr zuständigen Ministers 
und des für Landwirtschaft zuständigen Fachminis
ters sowie einem Vertreter aus dem für Naturschutz 
und Landschaftspflege zuständigen Ausschuss des 
Landtages und drei Vertretern des Beirats bei der 
obersten Naturschutzbehörde.“ 

bb) In Satz 3 werden die Wörter „Ausschusses für Lan
desentwicklung und Umweltschutz“ durch die 
Wörter „für Naturschutz und Landschaftspflege 
zuständigen Ausschusses“ ersetzt. 

d)	 In Absatz 6 werden die Wörter „Minister der Finanzen“ 

durch die Wörter „für Haushalt und Finanzen zuständi
gen Minister“ und die Wörter „Ausschüsse für Landes
entwicklung und Umweltschutz und für Haushalt und 
Finanzen“ durch die Wörter „für Naturschutz und 
Landschaftspflege sowie für Haushalt und Finanzen 
zuständigen Ausschüsse“ ersetzt. 

64. In § 60 Abs. 1 Satz 2 wird das Wort „anzuhören“ durch die 
Wörter „ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben“ 
ersetzt. 

65. § 61 wird wie folgt geändert: 

a)	 Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

„§ 61 
Naturschutzhelfer“. 

b)	 In Absatz 1 werden das Wort „sollen“ durch das Wort 
„können“ ersetzt und nach dem Wort „geeignete“ das 
Wort „sachkundige“ eingefügt. 

c)	 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 2 wird nach den Wörtern „bedroht ist“ 
der Schlusspunkt durch ein Komma ersetzt. 

bb) Nach Nummer 2 werden folgende Nummern 3 und 4 
angefügt: 

„3. eine Person vorübergehend vom Ort zu verwei
sen und ihr vorübergehend das Betreten des 
Ortes zu verbieten und 

4.	 unberechtigt entnommene Gegenstände, gehal
tene oder erworbene Pflanzen und Tiere sowie 
solche Gegenstände sicherzustellen, die bei 
Zuwiderhandlungen gegen die in § 54 Abs. 1 
Satz 1 genannten Vorschriften verwendet wur
den oder verwendet werden sollten.“ 

d)	 Absatz 3 wird aufgehoben. 

66. § 62 wird wie folgt geändert: 

a)	 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 3 werden nach dem Wort „Naturschutzbe
hörde“ ein Komma und die Wörter „insbesondere 
von Ausnahmegenehmigungen und Befreiungen,“ 
eingefügt. 

bb) Nach Satz 3 wird folgender Satz 4 angefügt: 

„Dies gilt auch bei einer diese Entscheidungen ein
schließenden oder ersetzenden und auf Landes
recht beruhenden Zulassung durch einen Landkreis 
oder eine kreisfreie Stadt.“ 

b)	 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „von der jeweiligen 
Naturschutzbehörde“ gestrichen. 
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bb) Nach Satz 4 wird folgender Satz 5 angefügt: 

„Die Beiräte bei den unteren Naturschutzbehörden 
werden in den Landkreisen durch den Landrat auf 
der Grundlage eines Beschlusses des Kreisaus
schusses, in den kreisfreien Städten durch den 
Oberbürgermeister auf der Grundlage eines Be
schlusses des Hauptausschusses berufen.“ 

c)	 In Absatz 3 werden die Wörter „Ausschuss für Landes
entwicklung und Umweltschutz“ durch die Wörter „für 
Naturschutz und Landschaftspflege zuständigen Aus
schuss“ ersetzt. 

67. § 63 wird wie folgt geändert: 

a)	 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „Verbänden nach § 29 
des Bundesnaturschutzgesetzes“ durch das Wort 
„Naturschutzverbänden“ ersetzt. 

bb) In Satz 2 werden das Wort „Verbände“ durch das 
Wort „Naturschutzverbände“ und die Wörter „des 
Landes“ durch das Wort „für“ ersetzt. 

b)	 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) Die Anerkennung wird auf Antrag erteilt. Sie ist 
zu erteilen, wenn der Verband 

1.	 nach seiner Satzung ideell und nicht nur vorüber
gehend vorwiegend die Ziele des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege fördert, 

2.	 nach seiner Satzung einen Tätigkeitsbereich hat, 
der das Gebiet des Landes Brandenburg umfasst, 

3.	 im Zeitpunkt der Anerkennung mindestens drei 
Jahre besteht und in diesem Zeitraum im Sinne der 
Nummer 1 tätig gewesen ist, 

4.	 die Gewähr für eine sachgerechte Aufgabenerfül
lung bietet; dabei sind Art und Umfang seiner bis
herigen Tätigkeit, der Mitgliederkreis sowie die 
Leistungsfähigkeit des Verbandes zu berücksichti
gen, 

5.	 wegen Verfolgung gemeinnütziger Zwecke nach 
§ 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftssteuergesetzes 
von der Körperschaftssteuer befreit ist und 

6.	 den Eintritt als Mitglied, das in der Mitgliederver
sammlung volles Stimmrecht hat, jedermann er
möglicht, der die Ziele des Verbandes unterstützt. 
Von dieser Voraussetzung kann bei Verbänden, de
ren Mitglieder ausschließlich juristische Personen 
sind, abgesehen werden, sofern die Mehrzahl dieser 
juristischen Personen diese Voraussetzungen erfüllt. 

In der Anerkennung ist der satzungsgemäße Aufga

benbereich, für den die Anerkennung gilt, zu bezeich
nen.“ 

c) 	 Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3 und wie folgt ge
fasst: 

„(3) Einem anerkannten Naturschutzverband ist Gele
genheit zur Stellungnahme und zur Einsichtnahme in 
die einschlägigen Sachverständigengutachten zu geben 

1.	 bei der Vorbereitung von Rechtsverordnungen und 
anderen im Rang unter dem Gesetz stehenden 
Rechtsvorschriften der für Naturschutz und Land
schaftspflege zuständigen Behörden, 

2.	 bei der Vorbereitung von Programmen und Plänen 
im Sinne der §§ 5 und 6, 

3.	 bei der Vorbereitung von Plänen im Sinne des § 35 
Satz 1 Nr. 2 des Bundesnaturschutzgesetzes, 

4.	 bei der Vorbereitung von Programmen staatlicher 
und sonstiger öffentlicher Stellen zur Wiederan
siedlung von Tieren und Pflanzen verdrängter wild 
lebender Arten in der freien Natur, 

5.	 vor der Erteilung von Ausnahmegenehmigungen 
nach § 72 Abs. 1 und 2, soweit solche nicht das 
Verbot nach § 34 Nr. 1 betreffen, sowie von Aus
nahmen nach § 43 Abs. 8 des Bundesnaturschutz
gesetzes, 

6.	 vor der Erteilung von Befreiungen von Vorschriften 
dieses Gesetzes mit Ausnahme von § 34 Nr. 1, des 
Bundesnaturschutzgesetzes oder aufgrund dieser 
Gesetze erlassener Rechtsverordnungen, 

7.	 in Planfeststellungsverfahren, soweit es sich um 
Vorhaben handelt, die mit Eingriffen in Natur und 
Landschaft verbunden sind, 

8.	 bei Plangenehmigungen, die an die Stelle einer 
Planfeststellung im Sinne der Nummer 7 treten, so
weit eine Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 17 
Abs. 1b des Bundesfernstraßengesetzes vorgesehen 
ist, 

9.	 vor der Erteilung von Zulassungen aufgrund ande
rer Gesetze, wenn diese Entscheidungen nach den 
Nummern 5 oder 6 einschließen oder ersetzen, mit 
Ausnahme der in den Nummern 7 und 8 genannten 
Verfahren.“ 

68. § 64 wird aufgehoben. 

69. § 65 wird wie folgt gefasst: 

„§ 65 
Klagebefugnis von Naturschutzverbänden 

(1) Ein nach § 63 Abs. 1 und 2 dieses Gesetzes anerkannter 
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Naturschutzverband kann in entsprechender Anwendung 
des § 61 Abs. 1 Satz 2 und des § 61 Abs. 2 bis 4 des 
Bundesnaturschutzgesetzes gegen den Erlass, die Ableh
nung oder Unterlassung der in § 61 Abs. 1 Satz 1 des 
Bundesnaturschutzgesetzes und in § 63 Abs. 3 Nr. 5, 6 und 
9 dieses Gesetzes genannten Entscheidungen Rechtsbehel
fe nach Maßgabe der Verwaltungsgerichtsordnung einle
gen, ohne in eigenen Rechten verletzt zu sein. 

(2) Absatz 1 gilt entsprechend, wenn zu Unrecht anstelle 
der dort genannten Verwaltungsakte andere Verwaltungsak
te erlassen worden sind, für die das Gesetz eine Mitwir
kung der anerkannten Naturschutzverbände nicht vor
sieht.“ 

70. § 66 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a)	 Im 2. Spiegelstrich wird das Wort „sowie“ durch ein 
Komma ersetzt. 

b)	 Im 3. Spiegelstrich wird nach dem Wort „Naturschutz
helfern“ das Komma sowie das Wort „Naturschutzbe
auftragten“ gestrichen und nach dem Wort „Natur
schutzbeiräten“ das Wort „sowie“ angefügt. 

c)	 Nach dem 3. Spiegelstrich wird folgender 4. Spiegel
strich angefügt: 

„- der Umweltbeobachtung“. 

71. § 67 wird aufgehoben. 

72. Die Überschrift zu Abschnitt 9 wird wie folgt gefasst: 

„Abschnitt 9 
Beschränkung von Rechten, Ausnahmen 

und Befreiungen“. 

73. § 68 wird wie folgt geändert: 

a)	 In Absatz 1 Satz 1 werden nach den Wörtern „aufgrund 
dieses Gesetzes“ ein Komma sowie die Wörter „des 
Bundesnaturschutzgesetzes“ eingefügt und die Wörter 
„dieses Gesetzes“ durch die Wörter „dieser Gesetze“ 
ersetzt. 

b)	 In Absatz 3 werden vor dem Wort „Beauftragte“ die 
Wörter „Bedienstete und“ eingefügt. 

74. § 69 wird wie folgt geändert: 

a)	 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Dem Land steht ein Vorkaufsrecht beim Kauf von 
Grundstücken zu, die ganz oder teilweise in National
parks, Naturschutzgebieten oder Gebieten liegen, die 
als Naturschutzgebiet einstweilig sichergestellt sind. 
Satz 1 gilt auch für Grundstücke, die als künftiges Na
turschutzgebiet einer Veränderungssperre nach § 28 
Abs. 2 Satz 3 in Verbindung mit § 27 Abs. 3 unterlie
gen. Das Vorkaufsrecht ist ausgeschlossen, wenn der 

Eigentümer das Grundstück an seinen Ehegatten oder 
an eine Person veräußert, die mit ihm in gerader Linie 
verwandt ist. Das Vorkaufsrecht steht dem Land nicht 
zu bei einem Kauf von Rechten nach dem Wohnungsei
gentumsgesetz oder von Erbbaurechten.“ 

b) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt: 

„(2a) Wird die Ausübung des Vorkaufsrechts nach den 
Absätzen 1 und 2 auf eine Teilfläche beschränkt, kann 
der Eigentümer verlangen, dass sich der Vorkauf auf 
das gesamte Grundstück erstreckt, wenn die Restfläche 
für den Eigentümer wirtschaftlich nicht mehr in zumut
barer Weise verwertbar ist.“ 

c)	 Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „oberste Naturschutz
behörde“ durch die Wörter „Fachbehörde für Na
turschutz und Landschaftspflege“ sowie die Anga
be „§ 510“ durch die Angabe „§ 469“ ersetzt. 

bb) In Satz 3 wird die Angabe „§§ 504 bis 510, 512“ 
durch die Angabe „§§ 463 bis 469, 471“ ersetzt. 

cc) Nach Satz 3 wird folgender Satz 4 angefügt: 

„Die Fachbehörde für Naturschutz und Land
schaftspflege kann bereits vor dem Verkauf eines 
Grundstücks oder eines Teils davon erklären, dass 
sie das Vorkaufsrecht nicht ausüben wird; eine sol
che Erklärung gilt nur innerhalb von zwei Jahren 
nach ihrem Zugang.“ 

d) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 5 angefügt: 

„(5) Das Vorkaufsrecht kann vom Land auch zu Gunsten 
von Vereinen oder Stiftungen, die sich nach ihrer Satzung 
überwiegend dem Naturschutz und der Landschaftspfle
ge im Land oder Teilen des Landes Brandenburg widmen 
und aufgrund ihrer bisherigen Tätigkeit die Gewähr für 
eine sachgerechte Förderung der Ziele des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege bieten, ausgeübt werden, 
wenn der Begünstigte dem schriftlich zugestimmt hat. 
Der Eigentumserwerb muss im Zusammenhang mit ei
nem Naturschutzprojekt des Vereins oder der Stiftung 
stehen. In diesem Fall sind die Naturschutzziele durch die 
Eintragung einer beschränkten persönlichen Dienstbar
keit zu Gunsten des Landes Brandenburg im Grundbuch 
dauerhaft zu sichern. Der Begünstigte ist verpflichtet, der 
Eintragung einer solchen beschränkten persönlichen 
Dienstbarkeit zuzustimmen. Die Sätze 2 bis 4 des Absat
zes 4 gelten entsprechend.“ 

75. § 70 wird wie folgt geändert: 

a)	 In Absatz 1 Satz 2 werden nach den Wörtern „erreicht 
werden kann“ das Komma und die Wörter „insbeson
dere ein freihändiger Erwerb zu angemessenen, dem 
Verkehrswert entsprechenden Bedingungen nicht mög
lich ist“ gestrichen. 



133 Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Brandenburg Teil I – Nr. 6 vom 21. April 2004 

b)	 Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

„(3) Im Übrigen gilt das Enteignungsgesetz des Landes 
Brandenburg.“ 

76. § 71 wird wie folgt geändert: 

a)	 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Werden Eigentümern oder Nutzungsberechtigten 
durch dieses Gesetz oder Maßnahmen aufgrund dieses 
Gesetzes Beschränkungen ihrer Nutzungsrechte oder 
Pflichten auferlegt, die im Einzelfall ausnahmsweise zu 
einer schweren und unzumutbaren Belastung führen 
und nicht durch sonstige Maßnahmen auf ein verhält
nismäßiges Maß reduziert werden, so haben sie einen 
Anspruch auf Entschädigung gegen das Land oder ge
gen die für die Maßnahme verantwortliche Körper
schaft des öffentlichen Rechts.“ 

b)	 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden das Wort „ist“ durch das Wort 
„kommt“ und die Wörter „zu gewähren“ durch die 
Wörter „in Betracht“ ersetzt. 

bb) Nummer 2 wird wie folgt gefasst: 

„2. eine noch nicht ausgeübte Nutzung, die sich 
nach Lage und Beschaffenheit des Grundstücks 
objektiv anbietet und auf die der Eigentümer 
sonst einen Rechtsanspruch hat, unterbunden 
wird, oder“. 

77. § 72 wird wie folgt geändert: 

a)	 Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

„§ 72 
Ausnahmen, Befreiungen“. 

b)	 Dem bisherigen Absatz 1 werden folgende Absätze 1 
und 2 vorangestellt: 

„(1) Auf Antrag kann von den Verboten der §§ 32 bis 
35 eine Ausnahme zugelassen werden, wenn 

a)	 die hierdurch entstehenden Beeinträchtigungen des 
Naturhaushaltes oder des Landschaftsbildes ausge
glichen werden können oder 

b)	 während der Laufzeit vertraglicher Vereinbarungen 
oder der Teilnahme an öffentlichen Programmen 
zur Bewirtschaftungsbeschränkung ein Biotop im 
Sinne des § 32 entstanden ist. § 26d ist zu beach
ten. 

(2) Auf Antrag kann von den Verboten des § 31 und des 
§ 24 Abs. 4 bei Rechtsverordnungen oder Satzungen 
zum Schutz von Baumreihen entlang von Straßen und 
Wegen eine Ausnahme nur zugelassen werden, wenn 

sie aus zwingenden Gründen der Verkehrssicherheit er
forderlich ist und keine anderen Maßnahmen zur Erhö
hung der Verkehrssicherheit erfolgreich durchgeführt 
werden konnten. Kommt es aufgrund der durchgeführ
ten Maßnahmen zu einer Bestandsminderung, ist der 
Eigentümer zu verpflichten, in angemessenem und zu
mutbarem Umfang Ersatzpflanzungen vorzunehmen. 
§ 72a bleibt unberührt.“ 

c)	 Der bisherige Absatz 1 wird Absatz 3, wobei die Wör
ter „sowie eines Grünordnungsplans nach § 7 Abs. 2 
Satz 2“ durch ein Komma sowie die Wörter „Satzun
gen aufgrund dieses Gesetzes oder der nach den §§ 77 
und 78 übergeleiteten Vorschriften“ ersetzt werden. 

d)	 Nach Absatz 3 werden folgende Absätze 4 bis 11 ange
fügt: 

„(4) Soweit in den Absätzen 5 bis 7 nichts anderes ge
regelt ist, ist die untere Naturschutzbehörde für die 
Entscheidung über eine Ausnahme nach Absatz 1 oder 
2 und über eine Befreiung nach Absatz 3 zuständig. In 
Nationalparks und Biosphärenreservaten trifft die Ent
scheidungen nach Satz 1 der jeweils örtlich zuständige 
Landrat als allgemeine untere Landesbehörde. 

(5) Für die Entscheidung über eine Befreiung von 
den Vorschriften eines Nationalparkgesetzes oder ei
ner Rechtsverordnung zur Festsetzung eines Natur
schutzgebietes ist die Naturschutzbehörde zuständig, 
die nach § 17 Abs. 2 Satz 1, 3 oder 4 für die Erteilung 
des Einvernehmens oder die Herstellung des Beneh
mens zuständig ist, wenn es sich bei dem Vorhaben 
um einen Eingriff im Sinne des § 10 handelt, für den 
in Rechtsvorschriften außerhalb des Naturschutz
rechts eine Zulassung oder Anzeige vorgeschrieben 
ist. 

(6) Bedarf ein Vorhaben neben einer Befreiung nach 
Absatz 3 auch einer artenschutzrechtlichen Ausnahme 
nach § 43 Abs. 8 oder einer Befreiung nach § 62 des 
Bundesnaturschutzgesetzes durch die Fachbehörde für 
Naturschutz und Landschaftspflege, entscheidet diese 
auch über die Befreiung nach Absatz 3. 

(7) Unterliegen Bäume, Gebüsch oder Ufervegetation 
dem besonderen Schutz einer gemeindlichen Satzung 
aufgrund dieses Gesetzes, entscheidet über die Aus
nahme nach Absatz 1 oder 2 und über die Befreiung 
von den Verboten des § 34 Nr. 1 das Amt oder die amts
freie Gemeinde. 

(8) Befreiungen von den Vorschriften eines National
parkgesetzes sowie einer Rechtsverordnung zur Fest
setzung eines Naturschutzgebietes oder Landschafts
schutzgebietes in Biosphärenreservaten und in Natur
parks ergehen im Benehmen mit der Fachbehörde für 
Naturschutz und Landschaftspflege, soweit die untere 
Naturschutzbehörde für die Entscheidung über eine 
Befreiung zuständig ist. Das Benehmen ist innerhalb 
eines Monats herzustellen. 
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(9) Die Absätze 4 bis 8 gelten entsprechend für die Ent gung oder Veränderung eines geschützten 
scheidung über die Genehmigung von Handlungen im Landschaftsbestandteiles führen können,“. 
Sinne des § 19 Abs. 2 Satz 4 und 5 sowie bei Rechts
verordnungen oder Verfügungen zur einstweiligen Si ee) In Nummer 6 werden nach den Wörtern „in einem 
cherstellung nach § 27 und bei Veränderungssperren sichergestellten“ die Wörter „oder in einem nach 
nach § 28 Abs. 2 Satz 3. § 28 Abs. 2 Satz 3 in Verbindung mit § 27 Abs. 3 

einer Veränderungssperre unterliegenden“ einge-
(10) Die zuständige Naturschutzbehörde kann bei der fügt. 
Erteilung einer Ausnahme oder einer Befreiung Aus
gleichs- und Ersatzmaßnahmen oder eine Ersatzzah ff) In Nummer 7 werden nach den Wörtern „Bezeich
lung anordnen. § 12 Abs. 2 bis 4, § 15, § 18 Abs. 3 und nungen führt“ die Wörter „oder Kennzeichnungen 
§ 17 Abs. 4 bis 8 gelten entsprechend. im Sinne des § 30 Abs. 1 Satz 2 verändert oder 

entfernt“ eingefügt. 
(11) Soweit die zuständige Naturschutzbehörde eine 
Befreiung nach Absatz 3 ablehnt, hat sie zugleich darü gg) In Nummer 8 werden nach den Wörtern „oder 
ber zu entscheiden, ob dem Antragsteller dem Grunde sonst“ die Wörter „erheblich oder nachhaltig“ ein
nach eine Entschädigung nach § 71 Abs. 1 zusteht.“ gefügt. 

78. Nach § 72 wird folgender § 72a eingefügt: hh) Nummer 11 wird wie folgt gefasst: 

„§ 72a „11. entgegen § 34 Nr. 1 Bäume, Gebüsch oder 
Freistellung von naturschutzrechtlichen Ufervegetation in der Zeit vom 15. März bis 

Zulassungspflichten für Maßnahmen 15. September abschneidet, fällt, rodet oder 
zur Verkehrssicherung auf andere Weise beseitigt,“. 

Werden bei Teilen von Natur und Landschaft, die nach den ii) In Nummer 12 werden die Wörter „oder anderen 
§§ 23, 24, 31 oder 77 besonders geschützt sind, aus zwin nichtmechanischen“ sowie „niedrig hält oder“ ge
genden Gründen der Verkehrssicherheit Maßnahmen erfor strichen. 
derlich, bedarf es einer Befreiung oder sonstigen behörd
lichen Zulassung nicht, wenn Gefahr im Verzug ist. Der jj) Nummer 16 wird wie folgt gefasst: 
Verkehrssicherungspflichtige hat die Gefahrenlage in ge
eigneter Weise, insbesondere durch Lichtbilder, zu doku- „16. entgegen § 39 wild lebende Blumen, Gräser, 
mentieren und die Maßnahme der zuständigen Natur- Farne, Teile von Gehölzen, Pilze, Kräuter, 
schutzbehörde unverzüglich anzuzeigen. § 72 Abs. 10 gilt Moose, Beeren oder andere Wildfrüchte ent
entsprechend.“ nimmt oder gewerbsmäßig sammelt, obwohl 

die untere Naturschutzbehörde dies gebiets
79. § 73 wird wie folgt geändert: oder zeitweise untersagt hat,“. 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: kk) In Nummer 17 wird nach der Angabe „§ 40“ das 
Wort „gebietsfremde“ gestrichen und nach dem 

aa) In Nummer 2 wird nach den Wörtern „nachhaltig Wort „Pflanzen“ die Wörter „gebietsfremder oder 
stören“ das Wort „können“ eingefügt. standortfremder Arten“ eingefügt. 

bb) In Nummer 3 werden nach den Wörtern „des Gebiets ll) Die Nummern 18 und 19 werden aufgehoben. 
verändern“ das Komma durch das Wort „oder“ er
setzt sowie nach dem Wort „schädigen“ ein Komma mm)Die bisherige Nummer 20 wird Nummer 18, wo-
und die Wörter „das Landschaftsbild verunstalten bei nach dem Wort „erweitert“ ein Komma sowie 
oder den Naturgenuss beeinträchtigen“ gestrichen. die Wörter „wesentlich ändert“ eingefügt werden. 

cc) Nummer 4 wird wie folgt gefasst: nn) Nach Nummer 18 wird folgende Nummer 19 ein
gefügt: 

„4. entgegen § 23 Abs. 3 ein Naturdenkmal besei
tigt oder Handlungen vornimmt, die zu einer „19. entgegen § 43a Abs. 2 in Verbindung mit § 43 
Zerstörung, Beschädigung oder Veränderung Abs. 2 einen Zoo ohne Genehmigung errich
eines Naturdenkmals führen können,“. tet, erweitert, ändert oder betreibt oder einer 

vollziehbaren Anordnung nach § 43a Abs. 4 
dd) Nummer 5 wird wie folgt gefasst: zuwiderhandelt,“. 

„5. entgegen § 24 Abs. 4 einen geschützten Land oo) Die bisherige Nummer 21 wird Nummer 20, wo-
schaftsbestandteil beseitigt oder Handlungen bei das Wort „bis“ durch das Wort „und“ ersetzt 
vornimmt, die zu einer Zerstörung, Beschädi wird. 
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pp) Nach Nummer 20 wird folgende Nummer 21 ein
gefügt: 

„21. entgegen § 44 Abs. 2 auf Sport- und Lehrpfa
den oder auf Wegen und Pfaden reitet oder mit 
motorisierten oder bespannten Fahrzeugen 
fährt,“ 

qq) In Nummer 23 wird das Komma durch einen 
Schlusspunkt ersetzt. 

rr) Die Nummern 24 bis 26 werden aufgehoben. 

b)	 Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden nach den Wörtern „untere Natur
schutzbehörde“ ein Semikolon und die Wörter „in 
den Fällen des § 54 Abs. 3 die Gemeinde“ einge
fügt. 

bb) Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 angefügt: 

„Zuständige Behörde im Sinne des § 65 Abs. 6 
Nr. 3 des Bundesnaturschutzgesetzes ist die Fach
behörde für Naturschutz und Landschaftspflege.“ 

80. In § 74 werden die Wörter „zwanzigtausend Deutsche 
Mark“ durch die Angabe „10 000 Euro“, die Angabe „20“ 
durch die Angabe „18, 19“ und die Wörter „hunderttausend 
Deutsche Mark“ durch die Angabe „50 000 Euro“ ersetzt. 

81. § 77 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a)	 In Satz 1 werden die Angabe „S. 372“ durch die Anga
be „S. 273“ ersetzt, nach der Klammer ein Komma so
wie die Wörter „zuletzt geändert durch Verordnung 
vom 21. Juli 2000 (GVBl. II S. 251), in der jeweils gel
tenden Fassung“ eingefügt und die Angabe „§ 7 Abs. 2 
Satz 2“ durch die Angabe „§ 7 Abs. 7“ ersetzt. 

b)	 In Satz 3 werden nach den Wörtern „auf Antrag der“ 
die Wörter „Ämter oder der amtsfreien“ und nach dem 
Wort „Gemeinden“ die Wörter „durch Rechtsverord
nung“ eingefügt. 

c)	 In Satz 4 werden nach dem Wort „Die“ die Wörter 
„Ämter oder die amtsfreien“ eingefügt. 

d)	 Nach Satz 5 wird folgender Satz 6 angefügt: 

„Die Sätze 3 bis 5 gelten für die Durchführung von 
Rechtsverordnungen der unteren Naturschutzbehörden 
nach § 24 Abs. 3 Satz 1 entsprechend.“ 

82. § 78 wird wie folgt geändert: 

a)	 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort „Bundesnatur
schutzgesetzes“ die Wörter „in der bei In-Kraft-
Treten des Umweltrahmengesetzes geltenden Fas
sung“ eingefügt. 

bb) Die Sätze 2 und 3 werden aufgehoben. 

cc) Der bisherige Satz 4 wird Satz 2, wobei die Angabe 
„§ 29,“ gestrichen wird. 

b)	 Absatz 2 wird aufgehoben. 

c)	 Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 2. 

83. § 79 wird wie folgt geändert: 

a) 	 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Die §§ 10 bis 18 gelten für Eingriffe, für die nach 
dem Tag vor dem In-Kraft-Treten nach Artikel 4 Satz 2 
des Zweiten Gesetzes zur Änderung des Brandenburgi
schen Naturschutzgesetzes der Antrag auf Zulassung 
oder Genehmigung gestellt oder Anzeige erstattet wor
den ist. Vor dem Tag vor dem In-Kraft-Treten nach Ar
tikel 4 Satz 2 des Zweiten Gesetzes zur Änderung des 
Brandenburgischen Naturschutzgesetzes begonnene 
Verwaltungsverfahren sind nach den §§ 10 bis 18 des 
Brandenburgischen Naturschutzgesetzes in der bis zum 
Tag vor dem In-Kraft-Treten nach Artikel 4 Satz 2 des 
Zweiten Gesetzes zur Änderung des Brandenburgi
schen Naturschutzgesetzes geltenden Fassung zu Ende 
zu führen.“ 

b)	 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) Am Tag vor dem In-Kraft-Treten nach Artikel 4 
Satz 2 des Zweiten Gesetzes zur Änderung des Bran
denburgischen Naturschutzgesetzes bestehende gesetz
liche Veränderungssperren nach § 28 Abs. 2 Satz 3 in 
Verbindung mit § 27 Abs. 3 bleiben bis zum In-Kraft-
Treten einer Rechtsverordnung nach Abschnitt 4 in 
Kraft, längstens jedoch drei Jahre nach dem Tag vor 
dem In-Kraft-Treten nach Artikel 4 Satz 2 des Zweiten 
Gesetzes zur Änderung des Brandenburgischen Natur
schutzgesetzes.“ 

c)	 Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

„(3) Für Verfahren zum Erlass von Rechtsverordnun
gen nach Abschnitt 4, die am Tag vor dem In-Kraft-
Treten nach Artikel 4 Satz 2 des Zweiten Gesetzes zur 
Änderung des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes 
bereits eingeleitet worden sind, gelten die Bestimmun
gen dieses Gesetzes.“ 

d)	 Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 

„(4) Bei Rechtsverordnungen, die am Tag vor dem In-
Kraft-Treten nach Artikel 4 Satz 2 des Zweiten Gesetzes 
zur Änderung des Brandenburgischen Naturschutzgeset
zes bereits in Kraft waren, gilt § 29 Abs. 2 ab diesem 
Zeitpunkt, sofern der Fristablauf dadurch nicht zu einem 
späteren Zeitpunkt eintritt als nach der bisher geltenden 
Regelung; das Fehlen des Hinweises auf die Rechtsfol
gen bei der damaligen Verkündung der Rechtsverord
nungen ist unbeachtlich. Unberührt bleiben die vor dem 
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Tag vor dem In-Kraft-Treten nach Artikel 4 Satz 2 des 
Zweiten Gesetzes zur Änderung des Brandenburgischen 
Naturschutzgesetzes geltend gemachten Verletzungen 
von Verfahrens- oder Formvorschriften.“ 

e)	 Nach Absatz 4 werden folgende Absätze 5 bis 8 ange
fügt: 

„(5) § 63 Abs. 1 und 2 gilt auch für vor dem Tag vor dem 
In-Kraft-Treten nach Artikel 4 Satz 2 des Zweiten Geset
zes zur Änderung des Brandenburgischen Naturschutz
gesetzes begonnene, aber noch nicht abgeschlossene 
Verfahren auf Anerkennung von Naturschutzverbänden. 

(6) § 63 Abs. 3 gilt für die Mitwirkung von Natur
schutzverbänden in Verwaltungsverfahren, die nach 
dem Tag vor dem In-Kraft-Treten nach Artikel 4 Satz 2 
des Zweiten Gesetzes zur Änderung des Brandenburgi
schen Naturschutzgesetzes begonnen worden sind. 

(7) § 65 gilt für Verwaltungsakte, die nicht in § 61 Abs. 1 
des Bundesnaturschutzgesetzes aufgeführt sind und für 
die nach dem Tag vor dem In-Kraft-Treten nach Arti
kel 4 Satz 2 des Zweiten Gesetzes zur Änderung des 
Brandenburgischen Naturschutzgesetzes ein Antrag ge
stellt wird. 

(8) Für von der obersten Naturschutzbehörde nach § 29 
des Bundesnaturschutzgesetzes in der bis zum 3. April 
2002 geltenden Fassung anerkannten Naturschutzver
bände gelten die Absätze 6 und 7 sowie die §§ 63 
Abs. 3 und 65 entsprechend.“ 

84. Nach § 79 wird folgender § 79a eingefügt: 

„§ 79a 
Härte- und Ausgleichsregelung 

Das für Naturschutz- und Landschaftspflege zuständige 
Mitglied der Landesregierung wird ermächtigt, für den 
Fall, dass den Landkreisen und kreisfreien Städten durch 
die Wahrnehmung von neuen öffentlichen Aufgaben nach 
Artikel 1 des Zweiten Gesetzes zur Änderung des Branden
burgischen Naturschutzgesetzes trotz aller zumutbarer ei
gener Anstrengungen Mehrbelastungen entstehen, die dies
bezügliche Kostenerstattung des Landes durch Rechtsver
ordnung zu regeln. Die Kostenerstattung kann in pauscha
lierter Form erfolgen.“ 

Artikel 2 
Änderung des Nationalparkgesetzes „Unteres Odertal“ 

Das Nationalparkgesetz „Unteres Odertal“ vom 27. Juni 1995 
(GVBl. I S. 114) wird wie folgt geändert: 

1.	 § 14 wird wie folgt geändert: 

a)	 In Absatz 1 werden die Wörter „Die Landesanstalt für 
Großschutzgebiete“ durch die Wörter „Das Landesum
weltamt“ ersetzt. 

b)	 Absatz 3 Satz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Im 6. Spiegelstrich werden die Wörter „ein Vertre
ter des Ministeriums für Ernährung, Landwirt
schaft und Forsten“ durch die Wörter „ein Vertreter 
des für Land- und Forstwirtschaft zuständigen Mi
nisteriums“ ersetzt. 

bb) Im 7. Spiegelstrich werden die Wörter „ein Vertre
ter des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und 
Raumordnung“ durch die Wörter „ein Vertreter des 
für Naturschutz und Landschaftspflege zuständi
gen Ministeriums“ ersetzt. 

cc) Im 8. Spiegelstrich werden die Wörter „ein Vertre
ter des Ministeriums für Wirtschaft, Mittelstand 
und Technologie“ durch die Wörter „ein Vertreter 
des für Wirtschaft zuständigen Ministeriums“ er
setzt. 

dd) Im 11. Spiegelstrich werden die Wörter „ein Ver
treter der Landesanstalt für Großschutzgebiete“ 
durch die Wörter „ein Vertreter des für die Verwal
tung der Großschutzgebiete zuständigen Landes
umweltamtes“ ersetzt. 

ee) Im 15. Spiegelstrich wird die Angabe „§ 63 Abs. 1“ 
durch die Angabe „§ 63 Abs. 1 und 2“ ersetzt. 

2.	 In § 18 Abs. 3 wird die Angabe „100 000 Deutsche Mark“ 
durch die Angabe „50 000 Euro“ ersetzt. 

Artikel 3 
Neufassung des Brandenburgischen 

Naturschutzgesetzes 

Das für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung zu
ständige Mitglied der Landesregierung kann den Wortlaut des 
Brandenburgischen Naturschutzgesetzes in der vom In-Kraft-
Treten dieses Gesetzes an geltenden Fassung im Gesetz- und 
Verordnungsblatt des Landes Brandenburg Teil I bekannt ma
chen. 

Artikel 4 
In-Kraft-Treten 

Artikel 1 Nr. 62 tritt mit Wirkung vom 1. Mai 2004 in Kraft. Im 
Übrigen tritt dieses Gesetz am Tage nach der Verkündung in 
Kraft. 

Potsdam, den 20. April 2004 

Der Präsident 
des Landtages Brandenburg 

Dr. Herbert Knoblich 
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Waldgesetz des Landes Brandenburg (LWaldG) 

Vom 20. April 2004 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Inhaltsübersicht 
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Allgemeine Vorschriften 

§ 1 Gesetzeszweck 
§ 2 Wald 
§ 3 Waldeigentumsarten und Waldbesitzer 

Kapitel 2 
Erhaltung und Bewirtschaftung des Waldes 

§ 4 Ordnungsgemäße Forstwirtschaft 
§ 5 Beteiligung von Trägern öffentlicher Belange 
§ 6 Sicherung der Belange des Waldes bei Vorhaben 
§ 7 Forstliche Rahmenplanung 
§ 8 Umwandlung von Wald in andere Nutzungsarten 
§ 9 Erstaufforstung 
§ 10 Kahlschlag 
§ 11 Verjüngung nach Kahlschlag 
§ 12 Geschützte Waldgebiete 
§ 13 Entschädigung für Nutzungsbeschränkungen 

Kapitel 3 
Benutzung des Waldes durch die Allgemeinheit und Schutz 

des Waldes 

§ 14 Haftung 
§ 15 Allgemeines Betretungs- und Aneignungsrecht 
§ 16 Befahren des Waldes mit Kraftfahrzeugen 
§ 17 Weiter gehende Gestattungen 
§ 18 Sperren von Wald 
§ 19 Waldschutz 
§ 20 Vorbeugender Waldbrandschutz 
§ 21 Zuschuss bei Waldbrandschäden 
§ 22 Waldbrandgefahrenklassen und Waldbrandwarnstufen 
§ 23 Umgang mit Feuer 
§ 24 Waldverschmutzung 

Kapitel 4 
Förderung der Forstwirtschaft, besondere Vorschriften für 

den Landes-, Körperschafts- und Privatwald, 
forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse 

§ 25 Förderung der Forstwirtschaft 
§ 26 Zielsetzungen im Landeswald 
§ 27 Zielsetzungen im Körperschaftswald 
§ 28 Unterstützung des Privat- und Körperschaftswaldes 
§ 29 Forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse 
§ 30 Waldinventuren und Waldverzeichnis 

Kapitel 5 
Forstorganisation, Zuständigkeiten 

§ 31 Forstbehörden 
§ 32 Zuständigkeiten der Forstbehörden 
§ 33 Forstausschüsse 
§ 34 Forstaufsicht 
§ 35 Forstschutz 
§ 36 Dienstbekleidung 

Kapitel 6 
Ordnungswidrigkeiten, Schlussvorschriften 

§ 37 Ordnungswidrigkeiten 
§ 38 Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten 
§ 39 In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten 

Kapitel 1 
Allgemeine Vorschriften 

§ 1 
Gesetzeszweck 

Zweck dieses Gesetzes ist es, im Bewusstsein der besonderen 
Bedeutung des Waldes für die Allgemeinheit 

1.	 den Wald wegen seiner Bedeutung für die Umwelt, insbe
sondere für die dauernde Leistungsfähigkeit des Natur
haushaltes und der Tier- und Pflanzenwelt, das Klima, den 
Wasserhaushalt, die Reinhaltung der Luft, die natürlichen 
Bodenfunktionen, als Lebens- und Bildungsraum, das 
Landschaftsbild und die Erholung der Bevölkerung 
(Schutz- und Erholungsfunktion) sowie wegen seines wirt
schaftlichen Nutzens (Nutzfunktion) zu erhalten, erforder
lichenfalls zu mehren und seine ordnungsgemäße Bewirt
schaftung nachhaltig zu sichern, 

2.	 die Forstwirtschaft zu fördern, zur Entwicklung des länd
lichen Raumes beizutragen sowie den Waldbesitzer bei der 
Erfüllung seiner Aufgaben nach diesem Gesetz zu unter
stützen, 

3.	 einen Ausgleich zwischen den Interessen der Allgemein
heit und den Belangen der Waldbesitzer herbeizuführen. 

§ 2 
Wald 

(1) Wald im Sinne dieses Gesetzes ist jede mit Forstpflanzen 
(Waldbäumen und Waldsträuchern) bestockte Grundfläche. 

(2) Als Wald gelten auch kahl geschlagene und verlichtete 
Grundflächen, Waldwege, Waldeinteilungs- und Sicherungs
streifen, Waldblößen und Lichtungen, Waldwiesen, Wild
äsungsplätze, Holzlagerplätze, unterirdische, baumfrei zu hal
tende Trassen bis zu zehn Meter Breite, Flächen, die dem An
bau von Kulturheidelbeeren dienen, sofern der Holzvorrat 
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nicht 40 vom Hundert des nach gebräuchlichen Ertragstafeln 
oder bekannter standörtlicher Wuchsleistung üblichen Vorrats 
unterschreitet und die Flächengröße von zwei Hektar nicht 
überschreitet sowie weitere mit dem Wald verbundene und ihm 
dienende Flächen. 

(3) Nicht Wald im Sinne dieses Gesetzes sind 

1.	 in der Flur oder in bebautem Gebiet gelegene einzelne 
Baumgruppen, Baumreihen oder mit Hecken und Schutz
pflanzungen bestockte sowie als Baumschulen verwendete 
Flächen, 

2.	 zu Wohnbereichen gehörende Parkanlagen, 

3.	 mit Waldbäumen bestockte Flächen in gärtnerisch gestalte
ten Anlagen, die der Erholung der Bevölkerung dienen, 

4.	 Weihnachtsbaum- und Schmuckreisigkulturen. 

§ 3 
Waldeigentumsarten und Waldbesitzer 

(1) Landeswald im Sinne dieses Gesetzes ist Wald, der im Al
leineigentum des Landes Brandenburg steht. 

(2) Körperschaftswald im Sinne dieses Gesetzes ist Wald, der 
im Alleineigentum der Städte und Gemeinden, der Gemeinde
verbände, der Zweckverbände sowie sonstiger Körperschaften, 
Anstalten oder Stiftungen des öffentlichen Rechts steht. 

(3) Privatwald im Sinne dieses Gesetzes ist Wald von Reli
gionsgemeinschaften und deren Einrichtungen sowie Wald, der 
nicht Landeswald oder Körperschaftswald ist. 

(4) Waldbesitzer im Sinne dieses Gesetzes sind der Waldeigen
tümer und der Nutzungsberechtigte, sofern dieser unmittelba
rer Besitzer des Waldes ist. 

Kapitel 2 
Erhaltung und Bewirtschaftung des Waldes 

§ 4 
Ordnungsgemäße Forstwirtschaft 

(1) Die forstliche Bewirtschaftung des Waldes hat seiner 
Zweckbestimmung zu dienen und muss nachhaltig, pfleglich 
und sachgemäß nach anerkannten forstlichen Grundsätzen er
folgen (ordnungsgemäße Forstwirtschaft). 

(2) Die nachhaltige Bewirtschaftung soll die Schutz-, Nutz
und Erholungsfunktionen stetig und auf Dauer gewährleis
ten. Damit im Zusammenhang stehen das Streben nach Er
haltung der Waldfläche, Erhaltung und Wiederherstellung 
der Fruchtbarkeit der Waldböden, nach bestmöglicher Vor
ratsgliederung sowie der Erhalt und die Wiederherstellung 
der ökologischen Vielfalt des Waldes, die Sicherung der 
Genressourcen und der Erhalt des Lebensraumes für Tier
und Pflanzenarten. 

(3) Zur nachhaltigen, pfleglichen und sachgemäßen Bewirt
schaftung des Waldes gehört insbesondere 

1.	 die natürlichen Bodenfunktionen wiederherzustellen und 
zu erhalten, 

2.	 die Erhaltung und Entwicklung von stabilen Waldökosyste
men, die in ihrem Artenspektrum, in ihrer räumlichen 
Struktur sowie in ihrer Eigendynamik den natürlichen 
Waldgesellschaften nahe kommen, 

3.	 die Schaffung und Erhaltung eines überwiegenden Anteils 
standortheimischer/standortgerechter Baum- und Strauch
arten (als standortheimisch gilt eine wild lebende Pflanzen
art, wenn sich ihr jeweiliger Wuchsstandort im natürlichen 
Verbreitungsgebiet der betreffenden Art befindet), 

4.	 notwendige Pflegemaßnahmen zur Erhaltung solcher Wäl
der durchzuführen, 

5.	 der Gefahr von biotischen und abiotischen Schädigungen 
der Waldbestände naturverträglich vorzubeugen, 

6.	 Waldschutzmaßnahmen nach den Grundsätzen des inte
grierten Pflanzenschutzes durchzuführen, wobei präventi
ven Waldbaumaßnahmen der Vorrang einzuräumen ist, 

7.	 die Bewirtschaftung boden- und bestandesschonend unter 
Berücksichtigung des Landschaftsbildes sowie der Erhal
tung und Verbesserung der Lebensräume der Tier- und 
Pflanzenarten vorzunehmen, 

8.	 eine Walderschließung so zu gestalten, dass den Waldfunk
tionen ausreichend Rechnung getragen wird, 

9.	 den Vorrang gesunder und artenreicher Waldbestände bei 
der Wildbewirtschaftung zu gewährleisten, 

10. Nebennutzungen zuzulassen, soweit sie die Funktionen des 
Waldes nicht beeinträchtigen, 

11. der Erhalt und die Wiederherstellung naturnaher Waldin
nen- und Außenränder, 

12. die Wasserrückhaltung des Waldes zu erhalten und zu ver
bessern, 

13. der Erhalt eines hinreichenden Anteils von stehendem und 
liegendem Totholz, 

14. die sorgfältige Abwägung zwischen natürlicher Sukzes
sion, Naturverjüngung, Saat und Anpflanzung. 

§ 5 
Beteiligung von Trägern öffentlicher Belange 

Die Forstbehörde holt im Rahmen waldrechtlicher Genehmi
gungsverfahren die Stellungnahmen der zu beteiligenden Trä
ger öffentlicher Belange möglichst frühzeitig ein. Soweit 
bundesrechtliche Vorschriften keine längeren Fristen vorsehen, 
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sind die Stellungnahmen der beteiligten Behörden und Stellen 
innerhalb eines Monats nach Zugang des Ersuchens abzuge
ben. Geht die Stellungnahme nicht innerhalb dieser Frist ein, 
so soll die Forstbehörde davon ausgehen, dass die von den Be
hörden und Stellen wahrzunehmenden öffentlichen Belange 
der Erteilung der Genehmigung nicht entgegenstehen. Dies gilt 
entsprechend, wenn die nach bundesrechtlichen Vorschriften zu 
beachtende Frist nicht eingehalten wird. Die Frist nach Satz 2 
geht anderen landesrechtlich geregelten Fristen vor. 

§ 6 
Sicherung der Belange des Waldes bei Vorhaben 

Träger öffentlicher Vorhaben oder deren Beauftragte haben bei 
Planungen und Maßnahmen, die eine Inanspruchnahme von 
Waldflächen vorsehen oder in ihren Auswirkungen Waldflä
chen betreffen können, 

1.	 die Bedeutung des Waldes im Sinne dieses Gesetzes und 
anderer landesgesetzlicher Bestimmungen angemessen zu 
berücksichtigen; sie sollen Wald nur in Anspruch nehmen, 
soweit dies mit den in § 1 normierten Zwecken vereinbar 
ist, 

2.	 die zuständigen Forstbehörden bereits bei der Vorbereitung 
der Planungen und Maßnahmen zu unterrichten und anzu
hören und 

3.	 ihre Entscheidungen, soweit sie den Wald betreffen, in Ab
stimmung mit den zuständigen Forstbehörden zu treffen. 

§ 7 
Forstliche Rahmenplanung 

(1) Forstliche Rahmenpläne dienen der Ordnung und Verbesse
rung der Waldstruktur. Sie sind darauf gerichtet, die für die 
Entwicklung der Lebens- und Wirtschaftsverhältnisse erforder
lichen Funktionen des Waldes zu sichern. 

(2) Die Ziele der Raumordnung sind bei der forstlichen Rah-
menplanung zu beachten, Grundsätze und sonstige Erforder
nisse der Raumordnung sind zu berücksichtigen. 

(3) Die forstliche Rahmenplanung hat diesen Zielen sowohl 
durch Berücksichtigung innerforstlicher Strukturen als auch 
der Beziehungen des Waldes zum umgebenden Umland ein
schließlich der Waldflächenverteilung im Raum sowie der Be
rücksichtigung von Naturschutz und Landschaftspflege, insbe
sondere der Landschaftsplanung zu entsprechen. 

(4) Forstliche Rahmenpläne werden von den Forstbehörden flä
chendeckend erstellt. 

(5) Die raumbedeutsamen Erfordernisse und Maßnahmen der 
forstlichen Rahmenpläne werden unter Abwägung mit den an
deren raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen nach 
Maßgabe der landesplanungsrechtlichen Vorschriften der Län
der in die Raumordnungspläne gemäß § 3 Nr. 7 des Raumord
nungsgesetzes aufgenommen. 

(6) Das für Forsten zuständige Mitglied der Landesregierung 
wird ermächtigt, das nähere Verfahren der Aufstellung und der 
Überwachung der Auswirkungen forstlicher Rahmenpläne 
durch Rechtsverordnung zu regeln und dabei insbesondere die 
Anforderungen nach der Richtlinie 2001/42/EG über die Prü
fung der Umweltauswirkungen von Plänen und Programmen 
festzulegen. 

§ 8 
Umwandlung von Wald in andere Nutzungsarten 

(1) Wald darf nur mit Genehmigung der unteren Forstbehörde 
in eine andere Nutzungsart zeitweilig oder dauernd umgewan
delt werden. Andere landesgesetzliche Bestimmungen bleiben 
unberührt. Der Genehmigung steht gleich, wenn für ein Grund
stück in einem Planfeststellungsbeschluss oder einer anderen 
öffentlich-rechtlichen Genehmigung mit Konzentrationswir
kung die Nutzungsartenänderung festgestellt worden ist. Wald
umwandlungen, die innerhalb der Durchführung von Sanie
rungs- und Abschlussbetriebsplänen anfallen, bedürfen keiner 
Genehmigung, wenn mit dem Bergbauvorhaben vor dem Bei
tritt der Deutschen Demokratischen Republik zur Bundesrepu
blik Deutschland im Rahmen der damals geltenden Rechtsvor
schriften begonnen wurde. 

(2) Bei der Entscheidung über einen Umwandlungsantrag sind 
die Rechte, Pflichten und wirtschaftlichen Interessen des Wald
besitzers sowie die Belange der Allgemeinheit gegeneinander 
und untereinander abzuwägen. Die Genehmigung ist zu versa
gen, wenn die Umwandlung mit den Zielen der Raumordnung 
nicht vereinbar ist; die Genehmigung soll versagt werden, 
wenn die Erhaltung des Waldes überwiegend im öffentlichen 
Interesse liegt, insbesondere wenn der Wald örtlich einen ge
ringen Flächenanteil hat, für die forstwirtschaftliche Erzeu
gung, für die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes oder für 
die Erholung der Bevölkerung von wesentlicher Bedeutung ist. 
Der Genehmigung steht gleich, wenn in einem rechtskräftigen 
Bebauungsplan nach § 30 des Baugesetzbuches eine anderwei
tige Nutzung vorgesehen ist, sofern darin die hierfür erforder
lichen naturschutz- und forstrechtlichen Kompensationen zum 
Ausgleich der nachteiligen Wirkungen festgesetzt sind. 

(3) Die nachteiligen Wirkungen einer Umwandlung für die 
Schutz- oder Erholungsfunktionen des Waldes sind auszuglei
chen. Die untere Forstbehörde kann insbesondere bestimmen, 
dass innerhalb einer bestimmten Frist als Ersatz eine Erstauf
forstung geeigneter Grundstücke vorzunehmen ist oder sonsti
ge Schutz- und Gestaltungsmaßnahmen im Wald zu treffen 
sind. Dies wird auf den Ausgleich für die durch die Waldum
wandlung verursachten Beeinträchtigungen des Naturhaushal
tes und des Landschaftsbildes nach Naturschutzrecht angerech
net. 

(4) Soweit die nachteiligen Wirkungen einer Umwandlung 
nicht ausgeglichen werden können, ist ein finanzieller Aus
gleich durch Zahlung einer Walderhaltungsabgabe zu leisten. 
Die Abgabe ist von den unteren Forstbehörden für Ausgleichs
maßnahmen im Sinne von Absatz 3 sowie für den Erwerb zur 
Aufforstung vorgesehener Grundstücke zu verwenden und zu 
bewirtschaften. Die Höhe, das Verfahren ihrer Erhebung und 
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die Art der Verwaltung und Verwendung der Mittel werden 
durch Rechtsverordnung des für Forsten zuständigen Mitglie
des der Landesregierung geregelt. 

(5) Die Errichtung forstbetrieblicher Anlagen ist keine Um
wandlung, sofern das Vorhaben keiner baurechtlichen Geneh
migung bedarf. 

(6) Handelt es sich bei der Umwandlung um ein Vorhaben, für 
das eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen ist, 
muss das Genehmigungsverfahren den Anforderungen der 
Umweltverträglichkeitsprüfung entsprechen. 

§ 9 
Erstaufforstung 

(1) Die Neuanlage von Wald (Erstaufforstung) bedarf der Ge
nehmigung der unteren Forstbehörde. Andere landesgesetzli
che Bestimmungen bleiben unberührt. Erstaufforstungen, die 
innerhalb der Durchführung von Sanierungs- und Abschlussbe
triebsplänen anfallen, bedürfen keiner Genehmigung, wenn mit 
dem Bergbauvorhaben vor dem Beitritt der Deutschen Demo
kratischen Republik zur Bundesrepublik Deutschland im Rah
men der damals geltenden Rechtsvorschriften begonnen wurde 
oder wenn sie im Bereich der für den Bergbau beanspruchten 
Betriebsflächen liegen. 

(2) Bei der Entscheidung hat die untere Forstbehörde die Be
lange der Allgemeinheit sowie die Rechte, Pflichten und wirt
schaftlichen Interessen der Besitzer untereinander und gegen
einander abzuwägen. 

(3) Die Genehmigung darf nur versagt werden, wenn Ziele und 
Erfordernisse der Raumordnung der Aufforstung entgegenste
hen oder wenn die bestimmungsgemäße Nutzung der benach
barten Grundstücke nicht mehr gewährleistet ist. 

(4) Handelt es sich bei der Erstaufforstung um ein Vorhaben, 
für das eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen ist, 
muss das Genehmigungsverfahren den Anforderungen der 
Umweltverträglichkeitsprüfung entsprechen. 

§ 10 
Kahlschlag 

(1) Kahlschläge sind vorbehaltlich des Absatzes 4 verboten. 
Kahlschläge sind alle Holzerntemaßnahmen, die freilandähnli
che Verhältnisse bewirken und damit mindestens zeitweilig 
zum Verlust von Schutzfunktionen des Waldes führen. Ein 
Kahlschlag liegt regelmäßig dann vor, wenn der Holzvorrat auf 
einer zusammenhängenden Fläche von über zwei Hektar auf 
weniger als 40 vom Hundert des nach gebräuchlichen Ertrags
tafeln oder bekannter standörtlicher Wuchsleistung üblichen 
Vorrats reduziert wird. Bei der Flächengröße nach Satz 3 sind 
benachbarte Flächen zu berücksichtigen. 

(2) Holzerntemaßnahmen sind dann kein Kahlschlag, wenn sie 
auf Flächen durchgeführt werden, auf denen eine gesicherte 
Verjüngung vorhanden ist. Eine Verjüngung gilt als gesichert, 

wenn sie mindestes zu 40 vom Hundert den Waldboden über
schirmt und möglichen Schadeinflüssen weitgehend wider
steht. 

(3) Holzerntemaßnahmen sind dann kein Kahlschlag, wenn sie 
auf Erstaufforstungsflächen durchgeführt werden, deren be
stimmungsgemäße Nutzung eine Umtriebszeit von höchstens 
20 Jahren erfordert. 

(4) Aus Gründen des Waldschutzes, zur Nutzung nach Naturer
eignissen wie Sturm oder Waldbrand sowie aus Gründen des 
Arten- und Biotopschutzes sind Ausnahmen von Absatz 1 zu
lässig. Die beabsichtigten Maßnahmen sind mindestens fünf 
Werktage vor Beginn der unteren Forstbehörde unter Angabe 
von Ort, Flächengröße und Begründung anzuzeigen. 

§ 11 
Verjüngung nach Kahlschlag 

(1) Flächen gemäß § 10 Abs. 4 Satz 1 sind mit standortgerech
tem Vermehrungsgut forstlicher Holzgewächse innerhalb von 
36 Monaten wieder zu verjüngen. Die Verjüngung umfasst die 
Naturverjüngung, die Saat und die Anpflanzung. 

(2) Die Verjüngung umfasst auch die Verpflichtung, die Kultu
ren und Naturverjüngungen rechtzeitig und sachgemäß nach
zubessern, zu schützen und zu pflegen. 

(3) Die untere Forstbehörde hat auf Antrag des Waldbesitzers 
die Fristen zu verlängern, wenn die fristgemäße Verjüngung 
für den Waldbesitzer eine unzumutbare Härte darstellt oder 
wenn eine natürliche Verjüngung einen längeren Zeitraum er
fordert. 

§ 12 
Geschützte Waldgebiete 

(1) Wald kann bei Vorliegen der Voraussetzungen der Absätze 4 
oder 5 von Amts wegen oder auf Antrag durch Rechtsverord
nung des für Forsten zuständigen Mitgliedes der Landesregie
rung zu Schutz- oder Erholungswald erklärt werden. 

(2) Die Rechtsverordnung nach Absatz 1 bestimmt den Schutz
gegenstand, den Schutzzweck, die zur Erreichung des Schutz
zwecks erforderlichen Ge- und Verbote sowie den Rahmen für 
Befreiungstatbestände. Die Rechtsverordnung kann auch Re
gelungen über Pflege-, Entwicklungs- und Wiederherstellungs
maßnahmen enthalten. 

(3) Rechtsverordnungen geschützter Waldgebiete können ge
ändert oder aufgehoben werden, wenn sich die der Erklärung 
zugrunde liegenden Abwägungskriterien verändert haben, 
wenn die Anwendungen von Rechtsverordnungen zu einer 
nicht beabsichtigten Härte führen würden oder wenn Gründe 
des Gemeinwohls es erfordern. 

(4) Schutzwald ist Wald, der zur Abwehr von Gefahren, erheb
lichen Nachteilen oder erheblichen Belästigungen für die All
gemeinheit, zur Durchführung von Forschungen sowie zur Er
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haltung schutzwürdiger Biotope, insbesondere Naturwäldern, 
notwendig ist. Er dient insbesondere 

1.	 dem Schutz des Grundwassers oder der Oberflächengewäs
ser, 

2.	 dem Schutz von Siedlungen, Gebäuden, land- und forst
wirtschaftlichen Grundflächen, Verkehrsanlagen und son
stigen Anlagen vor Erosion durch Wasser und Wind, vor 
Austrocknung und schädlichem Abfließen von Nieder
schlagswasser, dem Sicht- und Lärmschutz, 

3.	 dem Waldbrandschutz in Form bestockter Waldbrandriegel, 

4.	 dem Klima- und Immissionsschutz, 

5.	 der Sicherung und Durchsetzung des Naturschutzes. 

(5) Erholungswald ist Wald in Ballungsräumen, in der Nähe 
von Städten sowie größeren Siedlungen als Teil von Gemein
den und in Erholungsgebieten um Kurorte, der zum Zwecke 
der Erholung besonders zu schützen, zu pflegen und zu gestal
ten ist. 

(6) In geschützten Waldgebieten sind nach Maßgabe der 
Rechtsverordnung alle Handlungen verboten, die dem Schutz
zweck zuwiderlaufen, die das Gebiet oder einzelne seiner Be
standteile nachhaltig stören, verändern, beschädigen oder zer
stören können. 

(7) Das für Forsten zuständige Mitglied der Landesregierung 
regelt durch Rechtsverordnung das Verfahren zur Unterschutz
stellung sowie die Bezeichnung und Registrierung der Gebie
te. 

§ 13 
Entschädigung für Nutzungsbeschränkungen 

(1) Werden Waldbesitzern durch dieses Gesetz oder Maßnah
men aufgrund dieses Gesetzes Beschränkungen ihrer Nut
zungsrechte oder Pflichten auferlegt, die im Einzelfall aus
nahmsweise zu einer schweren und unzumutbaren Belastung 
führen und nicht durch sonstige Maßnahmen auf ein verhält
nismäßiges Maß reduziert werden, so haben sie einen An
spruch auf Entschädigung gegen das Land. 

(2) Eine Entschädigung kommt insbesondere in Betracht, so
weit infolge von Verboten oder Geboten 

1.	 bisher rechtmäßige Grundstücksnutzungen aufgegeben 
oder eingeschränkt werden müssen, 

2.	 eine noch nicht ausgeübte Nutzung, die sich nach Lage und 
Beschaffenheit des Grundstücks objektiv anbietet und auf 
die der Eigentümer sonst einen Rechtsanspruch hat, unter
bunden wird, oder 

3.	 die Lasten und Bewirtschaftungskosten von Grundstücken 
auch in absehbarer Zukunft nicht durch Erträge und andere 
Vorteile ausgeglichen werden können 

und hierdurch die Betriebe oder sonstigen wirtschaftlichen 
Einheiten, zu denen die Grundstücke gehören, unvermeidlich 
und nicht nur unwesentlich beeinträchtigt werden. 

(3) Die Entschädigung ist in Geld zu leisten. Sie kann in
wiederkehrenden Leistungen bestehen. Ist einem Eigentümer 
nicht mehr zuzumuten, ein Grundstück zu behalten, so kann er 
die Übernahme des Grundstücks zum Verkehrswert verlangen. 
Die Höhe der Entschädigung setzt die oberste Forstbehörde auf 
Antrag des Waldbesitzers fest. 

(4) Sofern nach Absatz 1 keine Entschädigung gewährt wird, 
kann das Land nach Maßgabe des Haushaltes auf Antrag des 
Waldbesitzers erhebliche Schäden beseitigen oder einen ange
messenen Geldausgleich leisten. 

(5) Das für Forsten zuständige Mitglied der Landesregierung 
kann durch Rechtsverordnung die Erhebung einer Abgabe zur 
Finanzierung der Schadensbeseitigung an Wegen durch die In
anspruchnahme der zulässigen Betretungsart bestimmen. In 
der Rechtsverordnung werden die Höhe, das Verfahren der Er
hebung und die Art der Verwaltung und Verwendung der Mittel 
geregelt. 

Kapitel 3 
Benutzung des Waldes durch die Allgemeinheit 

und Schutz des Waldes 

§ 14 
Haftung 

Wer von den Benutzungsrechten nach diesem Gesetz Gebrauch 
macht, handelt auf eigene Gefahr. Die Waldbesitzer haften ins
besondere nicht für 

1.	 natur- oder waldtypische Gefahren durch Bäume, 

2.	 natur- oder waldtypische Gefahren durch den Zustand von 
Wegen, 

3.	 aus der Bewirtschaftung der Flächen entstehende typische 
Gefahren, 

4.	 Gefahren, die dadurch entstehen, dass 

a)	 Wald in der Zeit von eineinhalb Stunden nach Sonnen
untergang bis eineinhalb Stunden vor Sonnenaufgang 
(Nachtzeit) betreten wird, 

b)	 bei der Ausübung von Betretensrechten sonstige 
schlechte Sichtverhältnisse nicht berücksichtigt wer
den, sowie für 

5.	 Gefahren außerhalb von Wegen, die 

a)	 natur- oder waldtypisch sind oder 

b)	 durch Eingriffe in den Wald oder durch den Zustand 
von Anlagen entstehen, insbesondere durch Bodener
kundungsschächte, Gruben und Rohrdurchlässe. 
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Die Haftung der Waldbesitzer ist nicht nach Satz 2 Nr. 3, 4 oder 
5 Buchstabe b ausgeschlossen, wenn die Schädigung von Per
sonen, die den Wald betreten, von den Waldbesitzern vorsätz
lich oder grob fahrlässig herbeigeführt wird. 

§ 15 
Allgemeines Betretungs- und Aneignungsrecht 

(1) Zum Zwecke der Erholung ist das Betreten des Waldes je
dermann gestattet, soweit dem nicht Interessen der Allgemein
heit entgegenstehen. Das Betretungsrecht im Rahmen der Aus
übung behördlicher Aufgaben bleibt hiervon unberührt. 

(2) Wer sich im Wald befindet, hat sich so zu verhalten, dass 
die Lebensgemeinschaft Wald so wenig wie möglich beein
trächtigt, seine wirtschaftliche Nutzung nicht behindert, der 
Wald nicht gefährdet, geschädigt oder verschmutzt und die Er
holung anderer nicht gestört werden. 

(3) Nicht betreten werden dürfen ohne besondere Befugnis 

1.	 gesperrte Flächen und gesperrte Waldwege, 

2.	 Flächen und Wege, auf denen Holz gefällt, aufgearbeitet, 
gerückt oder gelagert wird, 

3.	 umzäunte Flächen, 

4.	 forstbetriebliche Einrichtungen. 

(4) Auf Wegen sind das Radfahren und das Fahren mit Kran
kenfahrstühlen gestattet. Das Reiten sowie das Fahren mit nicht 
motorisierten Gespannen ist nur auf Waldwegen und Wald
brandwundstreifen zulässig. Waldwege sind Wirtschaftswege, 
die von zwei- oder mehrspurigen Fahrzeugen befahren werden 
können. Waldbrandwundstreifen sind von Vegetation und 
brennbarem Material freizuhaltende Streifen, insbesondere ent
lang von Bahnlinien und Straßen zum Schutz der nachgelager
ten Waldbestände vor Waldbrand. 

(5) Auf Sport- und Lehrpfaden sowie auf Wegen, die nicht mit 
zwei- oder mehrspurigen Fahrzeugen befahren werden können, 
und auf Rückewegen und Waldeinteilungsschneisen darf nicht 
geritten oder mit bespannten Fahrzeugen gefahren werden. 

(6) Die Markierung von Wander-, Reit- oder Radwegen und 
Sport- und Lehrpfaden hat im Benehmen mit den betroffenen 
Waldbesitzern zu erfolgen und ist der unteren Forstbehörde un
ter Angabe von Ort und Umfang mindestens einen Monat zu
vor anzuzeigen. Die Forstbehörde kann die Markierung inner
halb von einem Monat nach Eingang der Anzeige untersagen 
oder einschränken, wenn das allgemeine Betretungsrecht nach 
Absatz 1 oder andere öffentliche Belange unverhältnismäßig 
beeinträchtigt werden. Der Waldbesitzer hat die Markierung 
nach Satz 1 zu dulden. 

(7) Jedermann darf einen Handstrauß, Waldfrüchte, Pilze und 
wild wachsende Pflanzen in geringer Menge für den eigenen 
Gebrauch entnehmen, sofern die betreffenden Pflanzen nicht 
zu den besonders geschützten Arten gehören. Die Entnahme 

hat pfleglich zu erfolgen. Die Entnahme von Wipfeltrieben, 
Zweigen von Jungwüchsen sowie das Ausgraben und Abschla
gen von Forstpflanzen ist nicht zulässig. Andere landesrechtli
che Bestimmungen bleiben unberührt. 

(8) Hunde dürfen nur angeleint mitgeführt werden. Dies gilt 
nicht für Jagdhunde im Rahmen der Ausübung der Jagd sowie 
für Polizeihunde. 

§ 16 
Befahren des Waldes mit Kraftfahrzeugen 

(1) Das Fahren mit sowie das Abstellen von Kraftfahrzeugen 
im Wald ist nur in dem für die Bewirtschaftung des Waldes und 
die Ausübung der Jagd erforderlichen Umfang sowie im Rah
men hoheitlicher Tätigkeiten erlaubt. Straßenrechtliche Rege
lungen bleiben unberührt. 

(2) Waldbesitzer dürfen über den in Absatz 1 genannten Um
fang hinaus das Fahren mit Kraftfahrzeugen in ihrem Wald ge
statten, soweit dies aus wichtigen Gründen erforderlich ist und 
den Wald nicht gefährdet oder seine Funktionen beeinträchtigt. 
Die Gestattungen sind der unteren Forstbehörde durch die Ge
stattungsnehmer unverzüglich anzuzeigen und auf Verlangen 
vorzulegen. 

(3) Die unteren Forstbehörden können die Gestattungen nach 
Absatz 2 aus den genannten Gründen untersagen oder ein
schränken. 

(4) Das für Forsten zuständige Mitglied der Landesregierung 
regelt die Einzelheiten über das Verfahren sowie den Umfang 
und die Grenzen der Gestattungsbefugnis nach Absatz 2 durch 
Rechtsverordnung. 

§ 17 
Weiter gehende Gestattungen 

(1) Waldbesitzer können unbeschadet sonstiger öffentlich
rechtlicher Vorschriften über die Regelung des § 15 hinausge
hende Benutzungen ihrer Grundstücke nur dann gestatten, 
wenn diese nicht die allgemeinen Betretungsrechte gemäß § 15 
erheblich einschränken oder den Wald gefährden oder seine 
Funktionsfähigkeit einschränken. Insbesondere können sie 

1.	 das gelegentliche und auf einen Tag begrenzte Zelten, 

2.	 die Entnahme weiterer Bestandteile des Waldes, 

3.	 das Aufstellen von Bienenstöcken gestatten und 

4.	 erweiterte Betretungsbefugnisse erteilen. 

Die Gestattungen bedürfen der Schriftform und sind vom Ge
stattungsnehmer den Forstbehörden auf Verlangen vorzuzei
gen. 

(2) Die Waldbesitzer haben weiter gehende Gestattungen, die 
geeignet sind, das allgemeine Betretungsrecht erheblich einzu
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schränken, den Wald zu gefährden oder seine Funktionsfähig
keit zu beeinträchtigen, unverzüglich unter Angabe von Ort, 
Art und Dauer bei der unteren Forstbehörde anzuzeigen. 

(3) Die unteren Forstbehörden können in den Fällen des Absat
zes 2 die weiter gehende Gestattung innerhalb von zehn Werk
tagen nach Zugang der Anzeige untersagen oder Maßnahmen 
zum Schutz des allgemeinen Betretungsrechtes oder des Wal
des oder seiner Funktionen anordnen. 

§ 18 
Sperren von Wald 

(1) Sperren von Wald ist jede Einzäunung, Beschilderung oder 
Errichtung sonstiger Hindernisse, die geeignet ist, das allge
meine Waldbetretungsrecht nach § 15 einzuschränken oder zu 
erschweren. 

(2) Sperren von Wald bedarf der Genehmigung durch die unte
re Forstbehörde. Das gesperrte Gebiet ist zu kennzeichnen. Ei
ner Genehmigung bedarf es nicht, wenn die Sperrung nach an
deren öffentlich-rechtlichen Vorschriften erlaubt ist. 

(3) Das Sperren von Wald ist nur im öffentlichen Interesse zu
lässig, wenn wichtige Gründe, insbesondere 

1.	 des Wald- und Forstschutzes einschließlich der Ziele des 
Naturschutzes, 

2.	 der ordnungsgemäßen Waldbewirtschaftung oder 

3.	 des Schutzes der Waldbesucher 

vorliegen. 

(4) Befristete Einzäunungen im Rahmen der ordnungsgemäßen
Waldbewirtschaftung, wie Kulturzäune oder Weisergatter, sind 
auf das notwendige Maß zu beschränken und bedürfen keiner 
Genehmigung und Kennzeichnung. 

(5) Das für Forsten zuständige Mitglied der Landesregierung 
regelt durch Rechtsverordnung Näheres zum Verfahren, insbe
sondere zum Umfang der benehmlichen Beteiligung der Kom
munen und Landkreise, zur Art und zum Umfang der Kennt
lichmachung der Sperrung, zur Zulässigkeit von Sperrungen 
nach Absatz 3 sowie zum Sperren von Waldwegen oder Wegen 
für bestimmte Betretungsarten. 

§ 19 
Waldschutz 

(1) Der Waldschutz umfasst den Schutz des Waldes vor bio
tischen und abiotischen Schäden. 

(2) Die Waldbesitzer sind verpflichtet, zum Schutz des Waldes 
vorbeugend und bekämpfend tätig zu werden, wenn die Funk
tionen des Waldes maßgeblich beeinträchtigt werden können. 
Maßnahmen der unteren Forstbehörde zur Überwachung der 
Waldschutzsituation, insbesondere die Anlage eines Wald

schutzüberwachungssystems in gefährdeten Waldgebieten, 
sind unentgeltlich zu dulden. 

(3) Maßnahmen nach Absatz 2 Satz 1 können von der unteren 
Forstbehörde angeordnet oder bei Gefahr im Verzug oder aus 
anderen vorbeugenden Gründen von ihr durchgeführt werden. 
Wird die Maßnahme angeordnet oder bei Gefahr im Verzug 
von der Forstbehörde durchgeführt, so trägt der Waldbesitzer 
die Kosten der Maßnahme. Wird die Maßnahme aus anderen 
Gründen von der Forstbehörde durchgeführt, so trägt die Kos
ten das Land. 

§ 20 
Vorbeugender Waldbrandschutz 

(1) Vorbeugender Waldbrandschutz wie die Anlage und Unter
haltung von Waldbrandschutzstreifen, Waldbrandschutzriegeln 
oder Löschwasserentnahmestellen sowie die Kontrolle brand
gefährdeter Wälder, insbesondere nach Brand auf benachbar
ten Flächen, obliegt den Waldbesitzern. 

(2) Die untere Forstbehörde kann vorbeugende Maßnahmen, 
die ihrer Art nach nur für mehrere Waldbesitzer gemeinsam ge
troffen werden können, nach Anhörung der Waldbesitzer selbst 
durchführen. Ist die Maßnahme zur Abwehr einer drohenden 
Gefahr erforderlich, kann die Anhörung der Waldbesitzer 
unterbleiben. 

(3) Das Land unterhält in gefährdeten Waldgebieten ein Wald
brandfrühwarnsystem. Die Waldbesitzer haben die Errichtung 
und den Betrieb des Waldbrandfrühwarnsystems unentgeltlich 
zu dulden. 

§ 21 
Zuschuss bei Waldbrandschäden 

(1) Bei Waldbrandschäden in Körperschafts- und Privatwald 
erhält der Waldbesitzer auf Antrag nach Maßgabe des Haushal
tes 80 vom Hundert der entstehenden Verjüngungskosten als 
Zuschuss durch das Land, soweit vom Schädiger kein Ersatz zu 
erlangen ist. 

(2) Der Zuschuss vermindert sich um Leistungen Dritter. 

(3) Der Zuschuss wird versagt, wenn der Waldbesitzer seinen 
Pflichten nach § 20 trotz Aufforderung durch die Forstbehör
den nicht oder nur unzureichend nachgekommen ist. 

§ 22 
Waldbrandgefahrenklassen und 

Waldbrandwarnstufen 

(1) Die oberste Forstbehörde teilt die Waldgebiete des Landes 
in Waldbrandgefahrenklassen ein. 

(2) Bei Waldbrandgefahr werden Waldbrandwarnstufen ausge
löst. Diese sind der Allgemeinheit in geeigneter Weise bekannt 
zu geben. 



144 Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Brandenburg Teil I – Nr. 6 vom 21. April 2004 

§ 23 
Umgang mit Feuer 

(1) Im Wald oder in einem Abstand von weniger als 50 Meter 
vom Waldrand ist außerhalb einer von den Forstbehörden er
richteten oder genehmigten Feuerstelle das Anzünden oder 
Unterhalten eines Feuers oder der Umgang mit brennenden 
oder glimmenden Gegenständen sowie das Rauchen verboten. 
Ausgenommen von den Verboten nach Satz 1 sind 

1.	 Waldbesitzer oder von ihm befugte Personen, 

2.	 Personen bei der Durchführung behördlich angeordneter 
oder genehmigter Arbeiten, 

3.	 Nutzungsberechtigte auf ihren Grundstücken, sofern der 
Abstand des Feuers zum Wald mindestens 30 Meter be
trägt. 

Sie haben ausreichende vorbeugende Brandschutzmaßnahmen 
zu ergreifen. 

(2) Bei Waldbrandwarnstufe III und IV gilt das Verbot gemäß 
Absatz 1 auch für den in Absatz 1 Nr. 1 bis 3 genannten Perso
nenkreis. 

§ 24 
Waldverschmutzung 

(1) Es ist verboten, Wälder dadurch zu verschmutzen, dass Ab
fälle wie gebrauchte Verpackungen, Sperrmüll, Bauschutt, Alt
autos und Klärschlamm oder Abwasser oder andere nicht zum 
Wald gehörende Gegenstände oder Stoffe im Wald abgelagert 
oder sonst zurückgelassen oder in diesen eingeleitet werden. 

(2) Wer den Wald verschmutzt, hat die Verschmutzung ohne 
Aufforderung unverzüglich zu beseitigen. Anderenfalls kann 
der Waldbesitzer die Verschmutzung auf Kosten des Verursa
chers beseitigen oder beseitigen lassen. Die untere Forstbehör
de hat die Befugnis zur Beseitigung der Verschmutzung auf 
Kosten des Verantwortlichen, wenn nicht zu erwarten ist, dass 
sich der ordnungsgemäße Zustand unter angemessenem Auf
wand mit ordnungsrechtlichen Anordnungen wieder herstellen 
lässt. Werden auf Waldflächen, die gemäß § 15 Abs. 1 von je
dermann betreten werden dürfen, Abfälle unzulässig abgela
gert und kann ein Verantwortlicher nicht festgestellt werden, so 
werden diese Abfälle von den Forstbehörden eingesammelt. 
Die Kostentragung für die weitere Entsorgung richtet sich nach 
§ 4 Abs. 2 Satz 3 des Brandenburgischen Abfallgesetzes. 

(3) Dem Waldbesitzer obliegt es, dazu beizutragen, dass der 
Verursacher einer Waldverschmutzung festgestellt wird und 
seinen Pflichten nachkommt. 

Kapitel 4 
Förderung der Forstwirtschaft, besondere Vorschriften für 

den Landes-, Körperschafts- und Privatwald, 
forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse 

§ 25 
Förderung der Forstwirtschaft 

Die Forstwirtschaft soll wegen der Bedeutung für die Landes
kultur und den Naturschutz und wegen der Nutz-, Schutz- und 
Erholungsfunktionen des Waldes fachlich und finanziell geför
dert werden. 

§ 26 
Zielsetzungen im Landeswald 

(1) Der Landeswald soll dem Allgemeinwohl, insbesondere 
dem Schutz und der Erhaltung natürlicher Waldgesellschaften, 
in besonderem Maße dienen. Er ist daher vorbildlich und nach
haltig unter vorrangiger Beachtung der Schutz- und Erholungs
funktionen zu bewirtschaften, um seine wirtschaftlichen Poten
ziale den standörtlichen Bedingungen entsprechend auszu
schöpfen. 

(2) Im Landeswald sind natürliche Prozesse zur Erreichung des 
Wirtschaftszieles konsequent zu nutzen und zu fördern. Ziel 
der Bewirtschaftung des Landeswaldes ist es, standortgerechte, 
naturnahe, stabile und produktive Waldökosysteme zu entwi
ckeln, zu bewirtschaften und zu erhalten. 

(3) Der Landeswald dient in besonderem Maße der Erfor
schung der Waldökosysteme und der Vermittlung praktischer 
Ergebnisse für alle Eigentumsarten sowie der forstlichen Aus
bildung. 

(4) Im Rahmen dieser Zielsetzung ist der Landeswald nach 
wirtschaftlichen Grundsätzen auf der Grundlage einer flächen
deckenden Rahmen- und Waldfunktionenplanung sowie der 
darauf basierenden Betriebspläne und Vollzugsnachweise zu 
bewirtschaften. 

(5) Die Umsetzung der Ziele im Landeswald hat durch qualifi
zierte Fachkräfte zu erfolgen. 

§ 27 
Zielsetzungen im Körperschaftswald 

Der Körperschaftswald soll dem Allgemeinwohl in besonde
rem Maße dienen und nachhaltig bewirtschaftet werden. Seine 
wirtschaftlichen Potenziale sollen entsprechend den standört
lichen Bedingungen unter besonderer Beachtung der Schutz
und Erholungsfunktion ausgeschöpft werden. 

§ 28 
Unterstützung des Privat- und Körperschaftswaldes 

Die Forstbehörden haben die Aufgabe, Waldbesitzer durch Rat 
und Anleitung bei der Bewirtschaftung des Waldes und bei der 
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Erfüllung der ihnen nach diesem Gesetz obliegenden Pflichten 
zu unterstützen. Rat und Anleitung sind kostenfrei. Die Forst
behörden unterstützen diejenigen Waldbesitzer durch tätige 
Mithilfe gegen Entgelt, bei denen diese Leistung wegen struk
tureller Nachteile regelmäßig nicht von Dritten übernommen 
wird oder die tätige Mithilfe aus forstlicher Sicht erforderlich 
ist. 

§ 29 
Forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse 

(1) Forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse im Sinne dieses 
Gesetzes sind Zusammenschlüsse nach dem Bundeswaldge
setz. 

(2) Der Zweck forstwirtschaftlicher Zusammenschlüsse be
steht darin, die Bewirtschaftung von Waldflächen und der zur 
Aufforstung bestimmten Grundstücke zu verbessern, insbeson
dere die Nachteile geringer Flächengröße, ungünstiger Flä
chengestalt, der Besitzzersplitterung, der Gemengelage, des 
unzureichenden Waldaufschlusses oder anderer Strukturmän
gel zu überwinden. 

(3) Die Forstbehörden haben die Waldbesitzer bei der Bildung 
forstwirtschaftlicher Zusammenschlüsse und bei deren Ge
schäftsführung zu unterstützen. 

§ 30 
Waldinventuren und Waldverzeichnis 

(1) Zur Erfüllung der Aufgaben dieses Gesetzes können Wald
inventuren durchgeführt werden. Sie dienen der Erfassung und 
Beobachtung des Boden- und Waldzustandes. Inventurergeb
nisse dürfen keine Rückschlüsse auf den Waldbesitzer zulas
sen. Das für Forsten zuständige Mitglied der Landesregierung 
regelt durch Rechtsverordnung die Durchführung der Waldin
venturen einschließlich der hierzu erforderlichen Befugnisse 
sowie der Auskunftspflicht der Waldbesitzer. 

(2) Zur Erfüllung der Aufgaben dieses Gesetzes ist durch die 
Forstbehörden ein Verzeichnis sämtlicher Wälder zu führen. 
Darin enthalten sind die Katasterangaben, die Forstadresse und 
der Waldbesitzer. Das für Forsten zuständige Mitglied der Lan
desregierung erlässt durch Rechtsverordnung Vorschriften über 
Aufstellung und Einsichtnahme des von den Forstbehörden zu 
führenden Waldverzeichnisses. 

(3) Im Landeswald ist die für die örtlichen Verhältnisse tragba
re Bestandeshöhe des Wildes periodisch auf der Grundlage ei
nes forstlichen Gutachtens über den Verjüngungszustand des 
Waldes zu überprüfen. Die zusammenfassende Wertung der 
Wilddichte ist wesentliche Grundlage für die Abschusspla
nung. 

(4) Dem Landtag ist periodisch - mindestens alle drei Jahre -
zusammenfassend über die Lage und Entwicklung der Forst
wirtschaft und über die zur Förderung der Forstwirtschaft er
forderlichen Maßnahmen zu berichten. Die Öffentlichkeit ist 
jährlich über den Waldzustand zu informieren. 

Kapitel 5 
Forstorganisation, Zuständigkeiten 

§ 31 
Forstbehörden 

Forstbehörden sind 

1.	 das für Forsten zuständige Ministerium als oberste Forstbe
hörde und 

2.	 die Ämter für Forstwirtschaft als untere Forstbehörden. 

§ 32 
Zuständigkeiten der Forstbehörden 

(1) Die Forstbehörden sind für die ihnen nach diesem Gesetz 
zugewiesenen Aufgaben zuständig. Ihnen obliegt insbesondere 

1.	 Rat und Anleitung im Privat- und Körperschaftswald, 

2.	 die Förderung des Privat- und Körperschaftswaldes, 

3.	 die forstliche Rahmenplanung und sonstige Fachplanungen 
für den Wald unter Einbeziehung von Behörden, Trägern 
öffentlicher Belange und Vertretern der Waldbesitzer, so
weit deren Interessen berührt werden, 

4.	 die Forstaufsicht, insbesondere die Überwachung zur Ein
haltung von Geboten und Verboten, die den Waldbesitzern 
in diesem Gesetz oder in anderen Rechtsvorschriften zur 
Erhaltung und Pflege des Waldes und zur Abwehr von 
Schäden am Wald auferlegt sind, 

5.	 der Forstschutz, 

6.	 die Feststellung der Waldeigenschaft, 

7.	 die Überwachung der Waldschutzsituation in Wäldern aller 
Eigentumsarten. 

Die Forstbehörden haben darüber hinaus zu gewährleisten, 
dass folgende Aufgaben erfüllt werden: 

1.	 die Bewirtschaftung des Landeswaldes, 

2.	 das Monitoring der Entwicklung der Waldökosysteme, 

3.	 die waldbezogene Bildungs- und Erziehungsarbeit (Wald
pädagogik). 

Zur Erfüllung der nach diesem Gesetz den Forstbehörden zuge
wiesenen Aufgaben dürfen Forstbedienstete Waldgrundstücke 
aller Eigentumsarten betreten. 

(2) Soweit nach diesem Gesetz nicht anders bestimmt, ist die 
untere Forstbehörde zuständig. 

(3) Die untere Forstbehörde ist zuständig für die Aufsicht nach 
§ 34 Abs. 1 des Bundeswaldgesetzes sowie für die Anhörung 
nach § 45 Abs. 2 des Bundeswaldgesetzes. 
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(4) Die oberste Forstbehörde ist zuständig für die Genehmi
gung nach § 23 Abs. 2, § 31 Abs. 2 und § 36 Abs. 2 des 
Bundeswaldgesetzes, für die Anerkennung nach § 18 Abs. 1, 
§§ 38 und 39 des Bundeswaldgesetzes sowie für den Widerruf 
nach § 20 des Bundeswaldgesetzes. 

(5) Örtlich zuständig ist die untere Forstbehörde, in deren Be
reich die Aufgaben wahrzunehmen sind. Umfassen die Auf
gaben den Zuständigkeitsbereich mehrerer unterer Forstbe
hörden, so bestimmt die oberste Forstbehörde die Zuständig
keit. 

(6) Das für Forsten zuständige Mitglied der Landesregierung 
teilt durch Rechtsverordnung das Land in Zuständigkeitsberei
che der unteren Forstbehörden ein. 

§ 33 
Forstausschüsse 

(1) Bei den Forstbehörden werden Forstausschüsse gebildet, in 
denen die Waldbesitzarten angemessen vertreten sein sollen. 
Die Forstausschüsse beraten die Forstbehörden bei der Durch
führung dieses Gesetzes. Sie sind vor wichtigen Entscheidun
gen und Maßnahmen im Rahmen ihrer Beratungsaufgaben 
rechtzeitig zu beteiligen. 

(2) Das für Forsten zuständige Mitglied der Landesregierung 
wird ermächtigt, die Einzelheiten über die Zusammensetzung 
und Befugnisse und die Bestellung der Mitglieder der Forstaus
schüsse sowie die Aufwandsentschädigung der Mitglieder 
durch Rechtsverordnung festzulegen. 

§ 34 
Forstaufsicht 

(1) Die Forstbehörden üben die Forstaufsicht über den Wald al
ler Besitzarten aus, um ihn zu erhalten, vor Schäden zu bewah
ren und seine ordnungsgemäße Bewirtschaftung zu sichern. 

(2) Die Forstbehörden haben in Erfüllung ihrer Aufgaben die 
Befugnisse von Sonderordnungsbehörden. Beabsichtigt die 
Forstbehörde eine Anordnung zu treffen oder Informationen 
zu sammeln, ist der Waldbesitzer oder dessen Beauftragter 
vorher zu benachrichtigen. Er kann eine gemeinsame Besich
tigung vor der Entscheidung verlangen. Zur Abwehr einer dro
henden Gefahr kann die Anhörung der Waldbesitzer unterblei
ben. 

§ 35 
Forstschutz 

Der Forstschutz umfasst die Aufgabe, Gefahren, die dem Wald 
und allen seinen Funktionen dienenden Einrichtungen durch 
Dritte drohen, abzuwehren und Störungen zu beseitigen sowie 
rechtswidrige Handlungen zu verfolgen, die eine Ordnungs
widrigkeit im Sinne des § 37 oder einen sonstigen auf den 
Schutz des Waldes oder seiner Einrichtungen gerichteten Buß
geldtatbestand verwirklichen. 

§ 36 
Dienstbekleidung 

Beschäftigte der Forstbehörden sind bei der Dienstausübung 
im Wald verpflichtet eine Dienstkleidung zu tragen. 

Kapitel 6 
Ordnungswidrigkeiten, Schlussvorschriften 

§ 37 
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1.	 entgegen § 8 Abs. 1 Wald ohne Genehmigung in eine ande
re Nutzungsart umwandelt, 

2.	 die nach § 8 Abs. 3 mit der Waldumwandlungsgenehmi
gung verbundenen Nebenbestimmungen nicht oder nicht 
vollständig erfüllt, 

3.	 entgegen § 9 Abs. 1 Wald ohne Genehmigung neu anlegt, 

4.	 entgegen § 10 Abs. 1 einen Kahlschlag führt, 

5.	 ohne die nach § 10 Abs. 4 Satz 2 notwendige Anzeige ei
nen Kahlschlag führt, 

6.	 entgegen § 11 Abs. 1 seiner Verjüngungspflicht nach Kahl
schlag oder seiner Pflicht nach § 11 Abs. 2 nicht oder un
vollständig nachkommt, 

7.	 einer Vorschrift einer aufgrund des § 12 Abs. 1 erlassenen 
Rechtsverordnung zuwiderhandelt, soweit die Rechtsvor
schrift für einen bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeld
vorschrift verweist, 

8.	 entgegen § 15 Abs. 1 den Wald betritt, 

9.	 entgegen § 15 Abs. 2 den Wald gefährdet oder beschädigt 
sowie die Erholung anderer stört, 

10. unbefugt die in § 15 Abs. 3 aufgeführten Waldflächen und 
Einrichtungen betritt, 

11. entgegen den Vorschriften nach § 15 Abs. 4 Rad fährt, 
Krankenfahrstuhl fährt, mit nicht motorisierten Gespannen 
fährt oder reitet, 

12. entgegen den Vorschriften nach § 15 Abs. 5 reitet oder mit 
bespannten Fahrzeugen fährt, 

13. ohne die nach § 15 Abs. 6 erforderliche Anzeige Reit-, 
Rad- oder Wanderwege oder Sport- und Lehrpfade anlegt 
oder markiert, 

14. entgegen § 15 Abs. 6 die Anlage von Reit-, Rad- oder Wan
derwegen oder Sport- und Lehrpfaden nicht duldet, 

15. den Vorschriften des § 15 Abs. 7 zuwiderhandelt, 
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16. entgegen § 15 Abs. 8 Hunde unangeleint mitführt, 

17. entgegen § 16 unberechtigt den Wald befährt oder Fahrzeu
ge im Wald abstellt, 

18. entgegen § 16 Abs. 2 Satz 2 eine Gestattung der unteren 
Forstbehörde nicht unverzüglich anzeigt oder auf Verlan
gen vorzeigt, 

19. entgegen § 17 Abs. 1 die Gestattung nicht auf Verlangen 
vorzeigt, 

20. entgegen § 17 Abs. 2 eine Gestattung nicht unverzüglich 
oder unvollständig anzeigt, 

21. entgegen § 18 Abs. 2 ohne vorherige Genehmigung den 
Wald sperrt, 

22. seinen Verpflichtungen zum Waldschutz nach § 19 Abs. 2 
nicht oder nur unvollständig nachkommt, 

23. den Verpflichtungen zum vorbeugenden Waldbrandschutz 
nach § 20 Abs. 1 nicht oder nur unvollständig nachkommt, 

24. entgegen § 20 Abs. 3 seiner Duldungspflicht nicht nach
kommt, 

25. den Vorschriften des § 23 zuwiderhandelt, 

26. entgegen § 24 Abs. 1 den Wald verschmutzt oder entgegen 
§ 24 Abs. 2 Satz 1 eine Waldverschmutzung nicht unver
züglich beseitigt, 

27. entgegen § 32 Abs. 1 Satz 4 den Bediensteten der Forst
behörden den Zutritt zu den Waldgrundstücken verwei
gert. 

(2) Ordnungswidrig handelt ferner, wer vorsätzlich oder fahr
lässig im Wald 

1.	 Motorsport betreibt, 

2.	 den Anordnungen der Forstbehörden nicht, unvollständig 
oder nicht rechtzeitig nachkommt, 

3.	 Erholungs- und Sporteinrichtungen entgegen ihrer Zweck
bestimmung benutzt, beschmutzt, beschädigt, zerstört oder 
entfernt, 

4.	 Vorrichtungen, die zum Sperren dienen oder Einzäunungen 
verschmutzt, beschädigt, unbefugt öffnet oder offen stehen 
lässt, entfernt oder unbrauchbar macht, 

5.	 Zeichen oder Vorrichtungen, die zur Abgrenzung, Absper
rung, Vermessung oder als Wegweiser dienen verschmutzt, 
beschädigt, unbefugt entfernt oder anbringt oder unbrauch
bar macht, 

6.	 Aufschüttungen oder Grabungen unbefugt vornimmt, 

7.	 unbefugt Bodenbestandteile, Steine, Mineralien oder deren 
Gemische oder ähnliche Gegenstände im Ganzen oder teil
weise entfernt, zu deren Gewinnung es einer behördlichen 
Erlaubnis nicht bedarf, 

8.	 Vieh weidet oder weiden lässt, soweit dies nicht der Bio
toppflege im Wald dient, 

9.	 Werbevorrichtungen oder Plakate anbringt, aufstellt oder 
auslegt, 

10. einer aufgrund dieses Gesetzes ergangenen Rechtsverord
nung zuwiderhandelt, soweit sie für bestimmte Tatbestände 
auf diese Bußgeldvorschrift verweist, 

11. die Benutzung der Waldwege behindert oder unmöglich 
macht, 

12. Anlagen oder Einrichtungen, die dem vorbeugenden Wald
brandschutz dienen unbefugt nutzt, beschädigt oder zer
stört. 

(3) Die Ordnungswidrigkeiten oder deren Versuch nach Absatz 1 
Nr. 1, 2, 4, 5, 21, 22 und 23 sowie nach Absatz 2 Nr. 2 können 
mit einer Geldbuße bis zu 100 000 Euro, die übrigen Ord
nungswidrigkeiten mit einer Geldbuße bis zu 20 000 Euro ge
ahndet werden. 

§ 38 
Verfolgung und Ahndung von 

Ordnungswidrigkeiten 

(1) Gegenstände, auf die sich eine Ordnungswidrigkeit nach 
dem § 37 bezieht, können eingezogen werden. § 23 des Geset
zes über Ordnungswidrigkeiten findet Anwendung. 

(2) Verwaltungsbehörden im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des 
Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten sind die unteren Forstbe
hörden. 

(3) Kann bei einem Verstoß gegen § 16 Abs. 1 und 2 der Fahrer 
des Fahrzeugs, der den Verstoß begangen hat, nicht oder nur 
mit unangemessenem Aufwand ermittelt werden, kann die un
tere Forstbehörde die ihr entstandenen Aufwendungen dem 
Halter des Kraftfahrzeugs auferlegen; er hat dann auch seine 
Auslagen zu tragen. 

§ 39 
In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 
Gleichzeitig tritt das Waldgesetz des Landes Brandenburg vom 
17. Juni 1991 (GVBl. I S. 213), zuletzt geändert durch Artikel 3 
des Gesetzes vom 10. Juli 2002 (GVBl. I S. 62, 72), die Ver
ordnung über die befristete Waldsperrung bei besonders hoher 
Waldbrandgefahr vom 3. Juli 1995 (GVBl. II S. 495), die Ver
ordnung über das Reiten im Wald vom 4. Juni 1993 (GVBl. II 
S. 272), geändert durch Verordnung vom 5. November 2001 
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